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2 2 8 . Abkommen über Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit samt Schlußakte und Zusatzprotokollen
Nr. I und II.

2 2 4 . Abkommen über die Gründung einer Europäischen Zahlungsunion samt Protokoll über die vorläufige
Anwendung desselben und Zusatzprotokollen Nr. 2 bis 8.

2 2 5 . Zusatzprotokoll Nr. 9 zur Abänderung des Abkommens über die Gründung einer Europäischen Zahlungsunion.

223.
Nachdem die Bundesregierung der Republik Österreich das am 16. April 1948 in Paris unter-

zeichnete Abkommen für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit samt der Schlußakte der
zweiten Tagung des Komitees für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit, das Zusatzprotokoll
Nr. I zum Abkommen für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit über die Rechtsfähigkeit,
die Privilegien und Immunitäten der Organisation und das Zusatzprotokoll Nr. II zum Abkom-
men für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit über das finanzielle Regime der Organisation
vom gleichen Tage, welche also lauten:

(Übersetzung.)

SCHLUSSAKTE DER ZWEI-
TEN TAGUNG DES KO-
MITEES FÜR EUROPÄ-
ISCHE WIRTSCHAFTLI-
CHE ZUSAMMENARBEIT

Zur Festlegung der Formen
für die europäische wirtschaft-
liche Zusammenarbeit, die in
dem am 22. September 1947
vom Komitee für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
angenommenen Allgemeinen
Bericht vorgesehen ist, und ins-
besondere zur Errichtung der
im Punkt 113 des genannten
Berichtes in Aussicht genomme-
nen Organisation haben die
Regierungen Österreichs, Bel-
giens, Dänemarks, Frankreichs,
Griechenlands, Irlands, Islands,
Italiens, Luxemburgs, Norwe-
gens, der Niederlande, Portu-
gals, des Vereinigten König-
reichs, Schwedens, der Schweiz,
der Türkei, welche die Ober-
befehlshaber der französischen,
britischen und amerikanischen
Besatzungszonen Deutschlands
zur Teilnahme an diesen Ar-
beiten eingeladen haben;

am 15. März 1948 in Paris
durch ihre Vertreter die zu die-
sem Zweck erforderlichen Ar-
beiten vorgenommen.
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Diese Arbeiten wurden am
16. April 1948 beendet und
haben zur Ausarbeitung nach-
stehender Urkunden geführt:

1. Abkommen für Europä-
ische Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit;

2. Zusatzprotokoll Nr. I über
die Rechtsfähigkeit, die Privi-
legien und Immunitäten der Or-
ganisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammen-
arbeit;

3. Zusatzprotokoll Nr. II
über das finanzielle Regime der
Organisation.

Ferner wurden folgende Re-
solutionen angenommen:

1. Resolution über die Auf-
gaben der Organisation;

2. Resolution über die Bezie-
hungen zwischen der Organisa-
tion und dem Sonderbevoll-
mächtigten der Vereinigten
Staaten von Amerika in Eu-
ropa;

3. Resolution über die Ge-
schäftsordnung der Organisa-
tion;

4. Resolution über die Finan-
zierung des Anfangsbudgets der
Organisation;

5. Resolution über die inte-
rimistische Finanzierung der
Organisation;

6. Resolution über das Statut
des Personals der Organisation;

7. Resolution über den Ort
der ersten Tagung des Rates der
Organisation.

Alk obenerwähnten Regie-
rungen und Behörden sind be-
rechtigt, an den Anfangsarbei-
ten der Organisation sofort
nach der im Artikel 24 b vor-
gesehenen provisorischen In-
kraftsetzung des Abkommens
teilzunehmen.

Die Signatarstaaten der vor-
liegenden Schlußakte, die das
Abkommen unterzeichnet ha-
ben, gelten nach Hinterlegung
ihrer Ratifikationsurkunden als
ursprüngliche Mitglieder der
Organisation.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die Vertreter der oben-
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erwähnten Regierungen und Be-
hörden die vorliegenden Akte
unterzeichnet.

Gegeben zu Paris, am sech-
zehnten April eintausendneun-
hundertachtundvierzig in fran-
zösischer und englischer Sprache,
wobei beide Texte gleicher-
maßen authentisch sind, in einer
einzigen Ausfertigung, die in
den Archiven der Regierung
der französischen Republik ver-
wahrt bleibt, die hievon beglau-
bigte Abschriften an alle an-
deren Signatarstaaten übermit-
teln wird.

Für Österreich:
Karl Gruber

Für Belgien:
Van der Straten-Waillet

Für Dänemark:
Gustav Rasmussen

Für Frankreich:
Georges Bidault

Für Griechenland:
Constantin Tsaldaris

Für Irland:
Sean McBride

Für Island:
Petur Benediktsson

Für Italien:
Sforza

Für Luxemburg:

Josef Bech

Für Norwegen:
Gundersen

Für die Niederlande:
Van Boetzelaer van Oosterhout

Für Portugal:
Marcello Mathias

Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland:

Ernest Bevin
Für Schweden:

Karin Kock

Für die Schweiz:
Carl J. Burckhardt

Für die Türkei:
Numan Menemencioglu

Für die Französische
Besatzungszone Deutschlands:

Général d'armée Kœnig

Für die Besatzungszonen des Ver-
einigten Königreiches und der Ver-
einigten Staaten von Amerika in

Deutschland:
General Sir Brian H. Robertson
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(Übersetzung.)

ABKOMMEN
FÜR EUROPÄISCHE
WIRTSCHAFTLICHE
ZUSAMMENARBEIT

Die Regierungen Österreichs,
Belgiens, Dänemarks, Frank-
reichs, Griechenlands, Irlands,
Islands, Italiens, Luxemburgs,
Norwegens, der Niederlande,
Portugals, des Vereinigten Kö-
nigreiches, Schwedens, der
Schweiz und der Türkei und die
Oberbefehlshaber der franzö-
sischen, der britischen und der
amerikanischen Besatzungszone
Deutschlands:

HABEN im Hinblick darauf,
daß eine starke und blühende
europäische Wirtschaft für die
Verwirklichung der Ziele der
Vereinten Nationen, die Erhal-
tung der persönlichen Freiheit
und die Erhöhung des all-
gemeinen Wohlstandes von
grundlegender Bedeutung ist
und zur Erhaltung des Friedens
beitragen wird;

IN DER ERKENNTNIS, daß
die Wirtschaften ihrer Länder
voneinander abhängig sind
und daß der Wohlstand jeder
einzelnen Nation vom Wohl-
stand aller abhängig ist;

IN DER ÜBERZEUGUNG,
daß nur durch eine enge und
dauernde Zusammenarbeit zwi-
schen den vertragschließenden
Parteien der Wohlstand Europas
wiederhergestellt und erhalten
und die Kriegsschäden beseitigt
werden können;

IN DEM ENTSCHLUSS, die
Grundsätze des allgemeinen Be-
richtes des Ausschusses für Eu-
ropäische Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit in die Tat umzu-
setzen, und die dort dargelegten
Ziele zu verwirklichen und ins-
besondere gesunde wirtschaft-
liche Verhältnisse herzustellen,
die die vertragschließenden Par-
teien in die Lage versetzen sol-
len, ihre wirtschaftliche Tätig-
keit ohne außergewöhnliche
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äußere Hilfe auf einen befrie-
digenden Stand zu bringen und
auf diesem zu erhalten sowie
ihren vollen Beitrag zur wirt-
schaftlichen Stabilität der Welt
zu leisten;

IN DEM ENTSCHLUSS,
ihre wirtschaftlichen Kräfte zu
diesem Zwecke zu vereinigen
und sich zusammenzuschließen,
um die Kapazitäten und Mög-
lichkeiten jeder einzelnen Na-
tion gemeinsam bestmöglich
auszunützen, ihre Produktion
zu steigern, ihre industriellen
und landwirtschaftlichen Anla-
gen zu entwickeln und auszu-
bauen, ihren Handel auszuwei-
ten, die zwischen ihnen beste-
henden Handelsschranken fort-
schreitend abzubauen, die
Vollbeschäftigung zu fördern
und das Gleichgewicht ihrer
Wirtschaften und das allgemeine
Vertrauen in ihre nationalen
Währungen wiederherzustellen
bzw. zu erhalten;

NACH KENNTNISNAHME
des großzügigen Entschlusses des
amerikanischen Volkes, der in
den getroffenen Maßnahmen
zur Hilfeleistung Ausdruck ge-
funden hat, ohne die die oben
dargelegten Ziele nicht vollstän-
dig erreicht werden können;

IN DEM ENTSCHLUSS, die
Bedingungen zu schaffen und
die Einrichtungen zu gründen,
die für den Erfolg der europä-
ischen wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit und für die wirk-
same Verwendung der amerika-
nischen Hilfe notwendig sind,
und zu diesem Zwecke ein Ab-
kommen abzuschließen;

DIE UNTERZEICHNETEN
BEVOLLMÄCHTIGTEN er-
nannt, die nach Vorlage ihrer
in guter und gehöriger Form
befundenen Vollmachten über
die folgenden Bestimmungen
übereingekommen sind:

Artikel 1

Die vertragschließenden Par-
teien kommen überein, in ihren
wirtschaftlichen Beziehungen
untereinander eng zusammenzu-
arbeiten.

Sie werden sich unverzüglich
der Aufgabe widmen, ein ge-
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meinsames Wiederaufbaupro-
gramm auszuarbeiten und
durchzuführen. Es wird das Ziel
dieses Programms sein, so bald
wie möglich einen befriedigen-
den Stand der wirtschaftlichen
Tätigkeit ohne außerordentliche
äußere Hilfe zu erreichen und
aufrechtzuerhalten; zu diesem
Zwecke wird das Programm
dem Bedürfnis der vertrag-
schließenden Parteien besonders
Rechnung tragen, ihre Ausfuhr
nach Nicht-Teilnehmerstaaten
möglichst weitgehend zu ent-
wickeln.

Dementsprechend verpflichten
sich die vertragschließenden Par-
teien, durch eigene Anstrengun-
gen und im Geiste gegenseitiger
Hilfeleistung die folgenden all-
gemeinen Verpflichtungen zu
erfüllen, und errichten hiemit
eine Organisation für Europä-
ische Wirtschaftliche Zusammen-
arbeit, die im folgenden als die
„Organisation" bezeichnet wird.

TEIL I
ALLGEMEINE VER-

PFLICHTUNGEN
Artikel 2

Die vertragschließenden Par-
teien werden sowohl einzeln als
auch gemeinsam durch eine
wirksame Ausnützung der ihnen
im Mutterland und in den
Überseegebieten zur Verfügung
stehenden Hilfsquellen und
durch die fortschreitende Mo-
dernisierung ihrer Anlagen und
Arbeitsmethoden mit Nachdruck
die Entwicklung der Produktion
in einer Weise fördern, wie dies
für die Durchführung des ge-
meinsamen Wiederaufbaupro-
gramms am vorteilhaftesten
ist.

Artikel 3

Die vertragschließenden Par-
teien werden im Rahmen der
Organisation, sooft und soweit
dies erforderlich erscheint, all-
gemeine Programme über dis
Produktion bzw. Erbringung
und den Austausch von Gütern
und Dienstleistungen ausarbei-
ten. Dabei werden sie die ver-
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schiedenen Voranschläge oder
Programme jeder einzelnen von
ihnen sowie die allgemeine Lage
der Weltwirtschaft berücksichti-
gen.

Jede der vertragschließenden
Parteien wird sich nach besten
Kräften bemühen, die Ausfüh-
rung dieser allgemeinen Pro-
gramme sicherzustellen.

Artikel 4

Die vertragschließenden Par-
teien werden den Austausch von
Waren und Dienstleistungen in
gegenseitiger Zusammenarbeit
so weitgehend wie möglich ent-
wickeln. Zu diesem Zweck wer-
den sie die bereits eingeleiteten
Bemühungen um die baldmög-
liche Schaffung eines multilate-
ralen Zahlungssystems unter-
einander fortsetzen und in der
Auflockerung gegenseitiger Han-
dels- und Zahlungsbeschränkun-
gen zusammenarbeiten mit dem
Ziel, diese Beschränkungen, die
gegenwärtig den Handels- und
Zahlungsverkehr behindern, so
bald wie möglich zu beseitigen.

Bei der Anwendung des vor-
liegenden Artikels werden die
vertragschließenden Parteien der
Notwendigkeit gebührend Rech-
nung tragen, gemeinsam oder
einzeln eine übermäßige Unaus-
geglichenheit ihrer wirtschaft-
lichen und finanziellen Bezie-
hungen sowohl untereinander
als auch gegenüber Nicht-Teil-
nehmerstaaten auszugleichen
oder zu vermeiden.

Artikel 5

Die vertragschließenden Par-
teien kommen überein, ihre
wirtschaftlichen Verbindungen
durch alle Mittel zu stärken, die
nach ihrer Ansicht die Ziele
dieses Abkommens fördern
würden. Sie werden ihre laufen-
den Studien über Zollunionen
oder ähnliche Einrichtungen, wie
Freihandelszonen, fortsetzen,
deren Bildung eines der Mittel
zur Erreichung dieser Ziele dar-
stellen könnte. Diejenigen ver-
tragschließenden Parteien, die
der Bildung von Zollunionen
bereits grundsätzlich zugestimmt
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haben, werden die Errichtung
solcher Unionen nach Maßgabe
der Verhältnisse so rasch wie
möglich vorantreiben.

Artikel 6

Die vertragschließenden Par-
teien werden untereinander und
mit anderen Staaten, die sich
mit den gleichen Absichten tra-
gen, zusammenarbeiten, um die
Zolltarife und andere Hinder-
nisse für eine Ausweitung des
Handels mit dem Ziel abzu-
bauen, ein lebensfähiges und
ausgeglichenes multilaterales
Handelssystem zu schaffen, das
mit den Grundsätzen der Char-
ter von Havanna im Einklang
steht.

Artikel 7

Jede der vertragschließenden
Parteien wird unter gebühren-
der Berücksichtigung der Not-
wendigkeit, ein hohes und
stetes Handelsvolumen und Be-
schäftigungsniveau zu erreichen
bzw. zu erhalten sowie die Ge-
fahren einer Inflation zu ver-
hüten oder zu bekämpfen, die
in ihrer Macht liegenden Maß-
nahmen treffen, um die Stabili-
tät ihrer Währung und ihr
finanzielles Gleichgewicht sowie
angemessene Wechselkurse und,
ganz allgemein, das Vertrauen
in ihr Währungssystem herzu-
stellen oder aufrechtzuerhalten.

Artikel 8

Die vertragschließenden Par-
teien werden ihre verfügbaren
Arbeitskräfte so weitgehend und
zweckdienlich wie möglich ein-
setzen.

Sie werden sich bemühen, die
Vollbeschäftigung ihrer inländi-
schen Arbeitskräfte zu erreichen,
und auf die in dem Gebiet jeder
anderen vertragschließenden
Partei verfügbaren Arbeitskräfte
zurückgreifen. In letzterem Falle
werden sie einvernehmlich die
notwendigen Maßnahmen tref-
fen, um die Beweglichkeit der
Arbeitskräfte zu erleichtern und
deren Unterbringung unter
wirtschaftlich und sozial befrie-
digenden Bedingungen zu ge-
währleisten.
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Ganz allgemein werden die
vertragschließenden Parteien zu-
sammenarbeiten, um fortschrei-
tend die Hindernisse für einen
freien Personenverkehr abzu-
bauen.

Artikel 9

Die vertragschließenden Par-
teien werden der Organisation
alle Auskünfte erteilen, welche
gegebenenfalls von dieser ver-
langt werden, um die Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben zu erleich-
tern.

TEIL II
ORGANISATION

Artikel 10

MITGLIEDER

Mitglieder der Organisation
sind die vertragschließenden
Parteien des vorliegenden Ab-
kommens.

Artikel 11

ZWECK

Zweck der Organisation ist
der Aufbau einer gesunden euro-
päischen Wirtschaft durch die
wirtschaftliche Zusammenarbeit
ihrer Mitglieder. Eine vordring-
liche Aufgabe der Organisation
besteht darin, den Erfolg des
europäischen Wiederaufbaupro-
grammes, gemäß den in Teil I
des vorliegenden Abkommens
enthaltenen Verpflichtungen,
sicherzustellen.

Artikel 12

AUFGABEN

Im Rahmen der Befugnisse,
die ihr zuerkannt sind oder
gegebenenfalls zuerkannt wer-
den, hat die Organisation die
folgenden Aufgaben zu erfüllen:

a) die zur Erreichung des im
Artikel 11 angeführten Zweckes
erforderlichen Maßnahmen auf
dem Gebiete gemeinsamer Ak-
tionen der interessierten Par-
teien vorzubereiten und durch-
zuführen und Einzelaktionen
der Mitglieder zu erleichtern, zu
fördern und zu koordinieren;

b) die Durchführung des vor-
liegenden Abkommens zu er-
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leichtern und zu überwachen;
jene Maßnahmen zu ergreifen,
die geeignet erscheinen, seine
Durchführung sicherzustellen,
und zu diesem Zweck Vorkeh-
rungen für ein Beobachtungs-
und Überprüfungssystem zu
treffen, das geeignet ist, die best-
mögliche Verwendung sowohl
der äußeren Hilfe als auch der
nationalen Hilfsquellen sicher-
zustellen;

c) der Regierung der Verei-
nigten Staaten von Amerika
jene Unterstützung zu gewähren
und jene Auskünfte zu erteilen,
die in Verbindung mir der
Durchführung des europäischen
Wiederaufbauprogramms gege-
benenfalls vereinbart werden,
und ihr Empfehlungen vorzu-
legen;

d) auf Verlangen der inter-
essierten Parteien bei den Ver-
handlungen über internationale
Abkommen mitzuwirken, die
zur bestmöglichen Durchfüh-
rung des europäischen Wieder-
aufbauprogramms gegebenen-
falls erforderlich sind.

Die Organisation kann auch
jede andere einvernehmlich fest-
gelegte Aufgabe übernehmen.

Artikel 13

BEFUGNISSE

Um ihren in Artikel 11 fest-
gelegten Zweck zu erreichen,
kann die Organisation:

a) Beschlüsse fassen, welche
die Mitglieder auszuführen ha-
ben;

b) mit ihren Mitgliedern, mit
Nichtmitgliedern, mit der Re-
gierung der Vereinigten Staaten
von Amerika und mit inter-
nationalen Organisationen Ab-
kommen abschließen;

c) Empfehlungen an die Re-
gierung der Vereinigten Staaten
von Amerika, an andere Regie-
rungen und an internationale
Organisationen richten.

Artikel 14

BESCHLÜSSE

Sofern die Organisation für
besondere Fälle nicht anders
entscheidet, werden die Be-
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Schlüsse von allen Mitgliedern
einvernehmlich gefaßt. Falls ein
Mitglied erklärt, an einer in
Behandlung stehenden Frage
nicht interessiert zu sein, macht
seine Stimmenthaltung Be-
schlüsse nicht ungültig, die für
die anderen Mitglieder bindend
sind.

Artikel 15

RAT

a) Ein aus allen Mitgliedern
zusammengesetzter Rat ist das
Organ, von dem alle Beschlüsse
ausgehen.

b) Der Rat bestellt jedes Jahr
aus seinen Mitgliedern einen
Präsidenten und zwei Vizeprä-
sidenten.

c) Dem Rat stehen ein Exe-
kutivkomitee und ein General-
sekretär zur Seite. Er kann
solche technische Komitees oder
sonstige Organe bestellen, die
gegebenenfalls für die Durch-
führung der Aufgaben der Or-
ganisation erforderlich sind.
Alle diese Organe sind dem Rat
verantwortlich.

Artikel 16

EXEKUTIVKOMITEE

a) Das Exekutivkomitee
setzt sich aus sieben Mitglie-
dern zusammen, die jedes Jahr
vom Rat bestimmt werden. Es
führt seine Arbeiten gemäß den
Weisungen und Aufträgen des
Rates durch und erstattet ihm
hierüber Bericht.

b) Der Rat bestellt jedes
Jahr aus den Mitgliedern des
Exekutivkomitees einen Präsi-
denten und einen Vizepräsi-
denten. Desgleichen kann er
jedes Jahr einen Generalbericht-
erstatter bestellen, dessen Funk-
tionen er festlegt.

c) Jedes Mitglied der Orga-
nisation, das nicht im Exeku-
tivkomitee vertreten ist, kann
an allen Beratungen und Be-
schlüssen dieses Komitees teil-
nehmen, welche die Interessen
des betreffenden Mitgliedes be-
sonders berühren.
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Die Mitglieder der Organi-
sation werden über die Bera-
tungen des Exekutivkomitees
durch die rechtzeitige Über-
mittlung der Tagesordnungen
und summarischer Berichte auf
dem laufenden gehalten werden.

Artikel 17

GENERALSEKRETÄR

a) Der Generalsekretär wird
von einem ersten und einem
zweiten stellvertretenden Gene-
ralsekretär unterstützt.

b) Der Generalsekretär und
die stellvertretenden General-
sekretäre werden vom Rat be-
stellt. Der Generalsekretär • un-
tersteht den "Weisungen des
Rates.

c) Der Generalsekretär nimmt
mit beratender Stimme persön-
lich oder durch einen Vertreter
an den Sitzungen des Rates, des
Exekutivkomitees und erfor-
derlichenfalls an den Sitzungen
der technischen Komitees und
der anderen Organe teil. Er be-
reitet die Sitzungen des Rates
und des Exekutivkomitees vor
und sorgt für die Durchführung
ihrer Beschlüsse gemäß den all-
gemeinen und besonderen An-
weisungen des Rates und des
Exekutivkomitees.

Zusätzliche Bestimmungen
über die Aufgaben des General-
sekretärs sind im Anhang zum
vorliegenden Abkommen ent-
halten.

Artikel 18

SEKRETARIAT

a) Der Generalsekretär be-
stellt das für die Durchführung
der Aufgaben der Organisation
erforderliche Personal. Die Be-
setzung höherer Posten und das
Statut des Personals bedürfen
der Genehmigung durch den
Rat;

b) Im Hinblick auf den inter-
nationalen Charakter der Or-
ganisation dürfen der General-
sekretär und das Personal von
keinem Mitglied der Organi-
sation und von keiner Regie-
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rung oder sonstigen Behörde
außerhalb der Organisation
Weisungen erbitten oder ent-
gegennehmen.

Artikel 19

TECHNISCHE KOMITEES
UND ANDERE ORGANE

Die Technischen Komitees und
die anderen im Artikel 15 lit. c
vorgesehenen . Organe unterste-
hen den Weisungen des Rates.
Sie sind aus den am stärksten
interessierten Mitgliedern zu-
sammengesetzt und organisieren
ihre Arbeit derart, daß die an-
deren interessierten Mitglieder,
wenn nötig, daran teilnehmen
können.

Artikel 20

BEZIEHUNGEN ZU AN-
DEREN INTERNATIO-

NALEN ORGANISATIONEN

a) Die Organisation nimmt
mit den Vereinten Nationen,
deren Haupt- und Hilfsorganen
und den SpezialOrganisationen
jene Beziehungen auf, die am
besten eine Zusammenarbeit zur
Erreichung ihrer verschiedenen
Ziele ermöglichen.

b) Desgleichen kann die Or-
ganisation Beziehungen mit an-
deren internationalen Organi-
sationen unterhalten.

Artikel 21

SITZ

Der Sitz der Organisation
wird vom Rat bei seiner ersten
Tagung festgelegt. Der Rat, die
verschiedenen Komitees und die
anderen Organe können an
einem anderen Ort als dem Sitz
der Organisation zusammentre-
ten, falls sie dies beschließen.

Artikel 22

RECHTSFÄHIGKEIT, PRIVI-
LEGIEN UND IMMUNI-

TÄTEN

a) Die Organisation besitzt
auf dem Gebiete jedes ihrer
Mitglieder unter den im Zu-
satzprotokoll Nr. I des vorlie-
genden Abkommens vorgesehe-
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nen Bedingungen die Rechts-
fähigkeit, derer sie bedarf, um
ihre Tätigkeit auszuüben und
ihre Aufgaben zu erfüllen.

b) Die Organisation, ihre
Funktionäre und die Vertreter
ihrer Mitglieder genießen die
im oben erwähnten Zusatzpro-
tokoll festgelegten Privilegien
und Immunitäten.

Artikel 23

FINANZVORSCHRIFTEN

a) Der Generalsekretär legt
dem Rat ein jährliches Budget
und die Abrechnung vor, die
entsprechend den im Zusatz-
protokoll Nr. II des vorliegen-
den Abkommens angeführten
Finanzvorschriften erstellt wer-
den.

b) Das Rechnungsjahr der
Organisation beginnt am 1. Juli.

c) Die Ausgaben der Organi-
sation werden von den Mitglie-
dern getragen und entsprechend
den Bestimmungen des oben er-
wähnten Zusatzprotokolls auf-
geteilt.

TEIL III
SCHLUSSBESTIM-

MUNGEN
Artikel 24

RATIFIKATION UND IN-
KRAFTTRETEN

a) Das vorliegende Abkom-
men ist zu ratifizieren. Die Ra-
tifikationsurkunden sind bei der
Regierung der Französischen
Republik zu hinterlegen. Das
Abkommen tritt in Kraft, so-
bald mindestens sechs Signatar-
staaten die Ratifikationsurkun-
den hinterlegt haben. Für jeden
Signatarstaat, der später rati-
fiziert, tritt das Abkommen
mit der Hinterlegung seiner
Ratifikationsurkunde in Kraft.

b) Um jedoch bei der Durch-
führung des Abkommens bis
zu seinem Inkrafttreten auf
Grund der Bestimmungen des
vorhergehenden Absatzes keine
Verzögerung eintreten zu las-
sen, kommen die vertragschlie-
ßenden Parteien überein, es
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unter Bedachtnahme auf ihre
verschiedenen verfassungsrecht-
lichen Erfordernisse sogleich
mit der Unterzeichnung provi-
sorisch zur Anwendung zu brin-
gen.

Artikel 25
BEITRITT

Nach der Hinterlegung von
mindestens zehn Ratifikations-
urkunden kann jeder europä-
ische Nicht-Signatarstaat durch
eine an die Regierung der Fran-
zösischen Republik gerichtete
Notifikation und mit Zustim-
mung des Rates der Organisa-
tion dem Abkommen beitreten.
Der Beitritt wird mit dem Tage
dieser Zustimmung wirksam.

Artikel 26
NICHTERFÜLLUNG DER

VERPFLICHTUNGEN

Wenn eines der Mitglieder
der Organisation aufhört, die
ihm aus dem vorstehenden Ab-
kommen obliegenden Verpflich-
tungen zu erfüllen, wird es auf-
gefordert, den Bestimmungen
des Abkommens zu entsprechen.
Wenn dieses Mitglied innerhalb
der ihm gesetzten Frist dieser
Aufforderung nicht entspricht,
können die anderen Mitglieder
einvernehmlich beschließen, die
Zusammenarbeit im Rahmen
der Organisation ohne dieses
Mitglied fortzusetzen.

Artikel 27
AUSTRITT

Jede vertragschließende Par-
tei kann die Anwendung des
vorliegenden Abkommens auf
sich selbst durch einjährige, an
die Regierung der Französischen
Republik gerichtete Kündigung
beenden.

Artikel 28
MITTEILUNG DER RATIFI-

KATIONEN, DER BEI-
TRITTE UND AUSTRITTE

Die Regierung der Französi-
schen Republik wird jeweils
nach dem Empfang von Rati-
fikationsurkunden, Beitrittsur-
kunden oder Austrittserklä-
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rungen alle vertragschließenden
Parteien und den Generalsekre-
tär der Organisation hievon be-
nachrichtigen.

ANHANG
ERGÄNZENDE BESTIM-

MUNGEN ÜBER DIE
AUFGABEN DES

GENERALSEKRETÄRS
Zusätzlich zu den Bestim-

mungen des Artikels 17 wird
über die Aufgaben des General-
sekretärs folgendes festgelegt:

1. Er kann dem Rat und dem
Exekutivkomitee Vorschläge
unterbreiten;

2. Im Einvernehmen mit den
Vorsitzenden der Technischen
Komitees trifft er alle Maßnah-
men zur Einberufung dieser
Komitees nach Bedarf und für
den notwendigen Sekretariats-
dienst. Er übermittelt ihnen er-
forderlichenfalls die Weisungen
des Rates und des Exekutiv-
komitees;

3. Er verfolgt die Arbeiten
der anderen im Artikel 15 lit. c
erwähnten. Organe und übermit-
telt ihnen, soweit erforderlich,
die Weisungen des Rates und
des Exekutivkomitees;

4. Er trifft nach den Bestim-
mungen des Artikels 20 und ge-
mäß den Weisungen des Rates
und des Exekutivkomitees die
erforderlichen Maßnahmen für
die Verbindung mit den an-
deren internationalen Organi-
sationen;

5. Er übernimmt alle anderen
für eine klaglose Geschäftsfüh-
rung der Organisation erfor-
derlichen Aufgaben, die ihm
vom Rat oder vom Exekutiv-
komitee übertragen werden.

ZU URKUND DESSEN
haben die unterfertigten und zu
diesem Zweck gehörig beauf-
tragten Bevollmächtigten das
vorliegende Abkommen unter-
zeichnet und mit ihren Siegeln
versehen.

Gegeben zu Paris, am sech-
zehnten April eintausendneun-
hundertachtundvierzig, in fran-
zösischer und englischer Spra-
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che, wobei beide Texte gleicher-
maßen authentisch sind, in einer
einzigen Ausfertigung, welche
in den Archiven der Regierung
der Französischen Republik ver-
wahrt bleibt, die hievon be-
glaubigte Abschriften an alle an-
deren Signatarstaaten übermit-
teln wird.

Für Österreich:
Karl Gruber

Für Belgien:
Van der Straten-Waillet

Für Dänemark:
Gustav Rasmussen

Für Frankreich:
Georges Bidault

Für Griechenland:
Constantin Tsaldaris

Für Irland:
Sean McBride

Für Island:
Petur Benediktsson

Für Italien:
Sforza

Für Luxemburg:
Josef Bech

Für Norwegen:
Gundersen

Für die Niederlande:
Van Boetzelaer van Oosterhout

Für Portugal:
Marcello Mathias

Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland:

Ernest Bevin

Für Schweden:
Karin Kock

Für die Schweiz:
Carl J. Burckhardt

Für die Türkei:
Numan Menemencioglu

Für die Französische
Besatzungszone Deutschlands:

Général d'armée Kœnig

Für die Besatzungszonen des Ver-
einigten Königreiches und der Ver-
einigten Staaten von Amerika in

Deutschland:
General Sir Brian H. Robertson
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(Übersetzung.)

ZUSATZPROTOKOLL
NR. I ZUM ABKOMMEN

FÜR EUROPÄISCHE
WIRTSCHAFTLICHE ZU-
SAMMENARBEIT ÜBER
DIE RECHTSFÄHIGKEIT,
DIE PRIVILEGIEN UND
IMMUNITÄTEN DER OR-

GANISATION

Die Regierungen und Behör-
den, die das Abkommen für
Europäische Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit unterzeichnet
haben, sind;

VON DER ERWÄGUNG
AUSGEHEND, daß gemäß den
Bestimmungen des Artikels 22
des Abkommens die Organisa-
tion für Europäische Wirtschaft-
liche Zusammenarbeit auf dem
Gebiet jedes ihrer Mitglieder
die Rechtsfähigkeit genießt, die
sie benötigt, um ihre Tätigkeit
zu entfalten und ihre Ziele zu
erreichen, und daß die Organi-
sation, ihre Beamten sowie die
Vertreter ihrer Mitglieder die
in einem Zusatzprotokoll um-
schriebenen Privilegien und
Immunitäten genießen;

ÜBER FOLGENDE Bestim-
mungen übereingekommen:

TEIL I

RECHTSPERSÖNLICH-
KEIT, RECHTSFÄHIGKEIT

Artikel 1

Die Organisation besitzt
Rechtspersönlichkeit. Sie hat die
Fähigkeit, Verträge zu schließen,
unbewegliches und bewegliches
Eigentum zu erwerben und dar-
über zu verfügen und gericht-
liche Verfahren anhängig zu
machen.

TEIL II

EIGENTUM, KAPITALIEN
UND VERMÖGENS-

WERTE

Artikel 2

Die Organisation, ihr Eigen-
tum und ihre Vermögenswerte,
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gleichgültig wo sie sich befinden
und wer sie innehat, genießen
Befreiung von jeglicher Ge-
richtsbarkeit, es sei denn, daß
die Organisation in einem be-
sonderen Fall ausdrücklich auf
ihre Immunität verzichtet hat.
Es versteht sich aber, daß ein
Verzicht auf die Immunität sich
nicht auf Vollstreckungsmaß-
nahmen ausdehnen kann.

Artikel 3

Die Räumlichkeiten der Or-
ganisation sind unverletzlich.
Das Eigentum und . die Ver-
mögenswerte der Organisation,
gleichgültig wo sie sich befinden
und wer sie innehat, sind vor
Durchsuchung, Requisition, Be-
schlagnahme, Enteignung und
jeder anderen Form des Ein-
griffes, sei es durch Vollzugs-,
Verwaltungs-, Gerichts- oder
Gesetzgebungsmaßnahmen, ge-
schützt.

Artikel 4

Die Archive der Organisation
und im allgemeinen alle ihr ge-
hörigen oder von ihr verwahr-
ten Dokumente sind unverletz-
lich, wo immer sie sich befinden.

Artikel 5

Ohne irgendwelchen Kontrol-
len, Vorschriften oder Mora-
torien finanzieller Art unter-
worfen zu sein:

a) kann die Organisation
Zahlungsmittel jeder Art
besitzen und Guthaben in
jeder Währung unterhal-
ten;

b) steht es der Organisation
frei, ihre Kapitalien von
einem Land in ein anderes
oder innerhalb irgend-
eines Landes zu über-
weisen und alle in ihrem
Besitz befindlichen Zah-
lungsmittel in jede andere
Währung umzuwechseln.
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Artikel 6

Die Organisation, ihre Ver-
mögenswerte, Einkünfte und
anderes Eigentum sind:

a) befreit von allen direkten
Steuern; es versteht sich
jedoch, daß die Organi-
sation keine Befreiung
von Steuern beansprucht,
die tatsächlich nur ein
Entgelt für öffentliche
Dienstleistungen sind;

b) befreit von Zollgebühren
sowie von Verboten und
Beschränkungen hinsicht-
lich der Einfuhr und Aus-
fuhr der Organisation für
ihren amtlichen Gebrauch.
Es versteht sich jedoch,
daß auf Grund einer sol-
chen Befreiung einge-
führte Gegenstände in
dem Land, in das sie ein-
geführt wurden, nicht
verkauft werden, es sei
denn unter Bedingungen,
mit denen die Regierung
dieses Landes sich einver-
standen erklärt hat;

c) befreit von Zollgebühren
sowie von Verboten und
Beschränkungen der Ein-
fuhr und Ausfuhr hin-
sichtlich ihrer Veröffent-
lichungen.

Artikel 7

Die Organisation beansprucht
im allgemeinen keine Befreiung
von den Verbrauchssteuern und
von Steuern auf den Verkauf
von beweglichen und unbeweg-
lichem Eigentum, die einen Teil
des zu entrichtenden Preises
bilden. Trotzdem werden die
Mitglieder, wo dies möglich ist,
geeignete Verwaltungsanord-
nungen für die Erlassung oder
die Rückerstattung des Gebüh-
ren- oder Steuerbetrages treffen,
wenn die Organisation bedeu-
tende Erwerbungen von Eigen-
tum für ihren amtlichen Ge-
brauch vornimmt, für welche
solche Gebühren und Steuern
berechnet worden sind oder be-
rechnet werden können.
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TEIL III

ERLEICHTERUNGEN
FÜR NACHRICHTEN-

ÜBERMITTLUNG

Artikel 8

Die Organisation genießt im
Gebiet jedes Mitgliedes für ihre
amtlichen Nachrichten minde-
stens eine ebenso günstige Be-
handlung, wie sie die Regierung
dieses Mitgliedes irgendeiner an-
deren Regierung einschließlich
deren diplomatischer Mission
gewährt, und zwar in bezug auf
Vergünstigungen, Tarife und
Gebühren von Post, Kabeln,
Telegrammen, Radiotelegram-
men, Telephotographien, Tele-
phon und anderen Nachrichten-
mitteln sowie in bezug auf
Pressetarife für Informationen
an die Presse und an den Rund-
funk. Eine Zensur hinsichtlich
der amtlichen Korrespondenz
und sonstigen amtlichen Nach-
richten der Organisation wird
nicht ausgeübt.

TEIL IV

DIE VERTRETER DER
MITGLIEDER

Artikel 9

Vertreter der Mitglieder bei
den Haupt- und Hilfsorganen
der Organisation genießen wäh-
rend der Ausübung ihrer Tätig-
keit und auf ihrer Reise zum
oder vom Ort der Sitzung die
Privilegien, Immunitäten und
Erleichterungen, welche diplo-
matische Vertreter von ent-
sprechendem Rang genießen.

Artikel 10

Die Privilegien, Immunitäten
und Erleichterungen werden
den Vertretern der Mitglieder
nicht für ihren persönlichen
Vorteil gewährt, sondern um
die unabhängige Ausübung
ihrer Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Organisation zu
gewährleisten. Infolgedessen hat
ein Mitglied nicht nur das
Recht, sondern die Pflicht, auf
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die Immunität seines Vertre-
ters in jedem Fall zu verzichten,
wo es findet, daß sie verhin-
dern würde, daß die Gerechtig-
keit ihren Lauf nimmt, und wo
auf die Immunität ohne Nach-
teil für den Zweck, für den sie
gewährt wird, verzichtet werden
kann.

Artikel 11

Die Bestimmungen des Ar-
tikels 9 finden keine Anwen-
dung zwischen einem Vertre-
ter und den Behörden des Staa-
tes, dessen Staatsangehöriger er
ist oder dessen Vertreter er ist
oder gewesen war.

Artikel 12

Der Ausdruck „Vertreter"
im Teil IV umfaßt alle Dele-
gierten, Stellvertretenden Dele-
gierten, Berater, Fachexperten
und Sekretäre der Delegationen.

TEIL V

BEAMTE

Artikel 13

Der Generalsekretär bestimmt
im einzelnen die Kategorien von
Beamten, auf welche die Be-
stimmungen des Teiles V An-
wendung finden. Er legt ein
Verzeichnis dieser Kategorien
dem Rat vor und gibt es her-
nach allen Mitgliedern bekannt.
Die Namen der in diese Kate-
gorie aufgenommenen Beamten
werden von Zeit zu Zeit den
Mitgliedern mitgeteilt.

Artikel 14

Die Beamten der Organisa-
tion

a) genießen Befreiung von
der Gerichtsbarkeit hin-
sichtlich aller von ihnen
in ihrer amtlichen Eigen-
schaft vorgenommenen
Handlungen und gespro-
chenen oder geschriebenen
Äußerungen; sie genießen
diese Immunität nach Be-
endigung ihrer Tätigkeit
als Beamte der Organi-
sation weiter;
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b) genießen die gleiche Be-
freiung von der Besteue-
rung der ihnen bezahlten
Gehälter und Bezüge, wie
sie die Beamten der be-
deutendsten internationa-
len Organisationen genie-
ßen, und unter den glei-
chen Bedingungen;

c) sind mit ihren Ehefrauen
und den von ihnen ab-
hängigen Familienangehö-
rigen von Einwanderungs-
beschränkungen und von
der Registrierung für.
Ausländer befreit;

d) genießen die gleichen Pri-
vilegien hinsichtlich der
Erleichterungen im Geld-
wechsel, wie sie den Be-
amten vergleichbaren Ran-
ges gewährt werden, die
den diplomatischen Mis-
sionen angehören;

e) genießen mit ihren Ehe-
frauen und den von ihnen
abhängigen Familienange-
hörigen die gleichen Er-
leichterungen für die
Heimreise in Zeiten inter-
nationaler Krisen wie die
Angehörigen diplomati-
scher Missionen;

f) haben das Recht, zur Zeit
ihres ersten Dienstantrit-
tes ihre Wohnungseinrich-
tung und Gebrauchsgegen-
stände zollfrei in das be-
treffende Land einzu-
führen.

Artikel 15

Zusätzlich zu den in Arti-
kel 14 angeführten Privilegien,
Immunitäten, Befreiungen und
Erleichterungen genießt der Ge-
neralsekretär für sich selber, für
seine Ehefrau und minderjähri-
gen Kinder die Privilegien und
Immunitäten, Befreiungen und
Erleichterungen, die nach Völ-
kerrecht den Leitern diploma-
tischer Missionen gewährt wer-
den.

Die stellvertretenden Gene-
ralsekretäre genießen dieselben
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Privilegien und Immunitäten,
Befreiungen und Erleichterungen
wie diplomatische Vertreter ver-
gleichbaren Ranges.

Artikel 16

Die Privilegien, Immunitäten
und Erleichterungen werden
den Beamten im Interesse der
Organisation und nicht zu
ihrem persönlichen Vorteil ge-
währt. Der Generalsekretär hat
das Recht und die Pflicht,
auf die Immunität eines Beam-
ten in jedem Fall zu verzichten,
wo er findet, daß die Immuni-
tät verhindern würde, daß die
Gerechtigkeit ihren Lauf nimmt,
und wo auf sie ohne Nachteil
für die Interessen der Organi-
sation verzichtet werden kann.
Im Falle des Generalsekretärs
und der stellvertretenden Gene-
ralsekretäre hat der Rat das
Recht, auf die Immunität zu
verzichten.

Artikel 17

Die Organisation arbeitet je-
derzeit mit den zuständigen Be-
hörden der Mitglieder zusam-
men, um den ordnungsgemäßen
Gang der Justiz zu erleichtern,
die Beobachtung der Polizeivor-
schriften zu gewährleisten und
Mißbräuche zu verhindern, im
Zusammenhang mit den in die-
sem Teil V erwähnten Privile-
gien, Immunitäten und Erleich-
terungen.

TEIL VI
EXPERTEN AUF MISSIO-
NEN FÜR DIE ORGANI-

SATION
Artikel 18

Experten (außer den im
Teil V erwähnten Beamten),
die Aufträge für die Organisa-
tion durchführen, genießen
während des Zeitraumes ihres
Auftrages einschließlich der für
Reisen im Zusammenhang mit
ihrem Auftrag verwendeten
Zeit die Privilegien, Immuni-
täten und Erleichterungen, die
zur unabhängigen Ausübung
ihrer Aufgaben notwendig sind.
Insbesondere werden ihnen ge-
währt:
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a) Schutz vor persönlicher
Verhaftung und vor der
Beschlagnahme ihres Ge-
päcks;

b) Befreiung von jeglicher
Gerichtsbarkeit . hinsicht-
lich der von ihnen in Er-
füllung ihres Auftrages
vorgenommenen Hand-
lungen;

c) Unverletzlichkeit aller
Schriftstücke und Doku-
mente.

Artikel 19

Die Privilegien, Immunitäten
und Erleichterungen werden
den Experten im Interesse der
Organisation und nicht zu
ihrem persönlichen Vorteil ge-
währt. Der Generalsekretär hat
das Recht und die Pflicht, auf
die Immunität eines Experten
in jedem Fall zu verzichten, wo
er findet, daß die Immunität
verhindern würde, daß die Ge-
rechtigkeit ihren Lauf nimmt,
und wo auf sie ohne Nachteil
für die Interessen der Organi-
sation verzichtet werden kann.

TEIL VU

ZUSATZABKOMMEN

Artikel 20

Die Organisation kann mit
einem oder mehreren Mit-
gliedern Zusatzabkommen ab-
schließen, weiche die Bestim-
mungen des vorliegenden Pro-
tokolls ändern, soweit dieses
Mitglied oder diese Mitglieder
betroffen sind.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die unterfertigten und zu
diesem Zweck gehörig beauf-
tragten Bevollmächtigten das
vorliegende Protokoll unter-
zeichnet.

Gegeben zu Paris, am sech-
zehnten April eintausendneun-
hundertachtundvierzig in fran-
zösischer und englischer Sprache,
wobei beide Texte gleicherma-
ßen authentisch sind, in einer
einzigen Ausfertigung, welche in
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den Archiven der Regierung der
Französischen Republik ver-
wahrt bleibt, die hievon beglau-
bigte Abschriften an alle an-
deren Signatarstaaten übermit-
teln wird.

Für Österreich:
Karl Gruber

Für Belgien:

Van der Straten-Waillet

Für Dänemark:

Gustav Rasmussen

Für Frankreich:

Georges Bidault

Für Griechenland:

Constantin Tsaldaris

Für Irland:

Sean McBride

Für Island:

Petur Benediktsson

Für Italien:

Sforza

Für Luxemburg:

Josef Bech

Für Norwegen:

Gundersen

Für die Niederlande:

Van Boetzelaer van Oosterhout

Für Portugal:

Marcello Mathias

Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland:

Ernest Bevin

Für Schweden:

Karin Kock

Für die Schweiz:

Carl J. Burckhardt

Für die Türkei:

Numan Menemencioglu

Für die Französische
Besatzungszone Deutschlands:

Général d'armée Kœnig

Für die Besatzungszonen des Ver-
einigten Königreiches und der Ver-
einigten Staaten von Amerika in

Deutschland:

General Sir Brian H. Robertson
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(Übersetzung.)

ZUSATZPROTOKOLL
NR. II ZUM ABKOMMEN

FÜR EUROPÄISCHE
WIRTSCHAFTLICHE ZU-
SAMMENARBEIT ÜBER
DAS FINANZIELLE RE-
GIME DER ORGANISA-

TION

Die Regierungen und Behör-
den, die das Abkommen für
Europäische Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit unterzeichnet ha-
ben, sind:

VON DER ERWÄGUNG
AUSGEHEND, daß der Arti-
kel 23 des Abkommens die Ab-
fassung eines Zusatzprotokolls
über das finanzielle Regime der
Organisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
vorsieht;

ÜBER FOLGENDE Bestim-
mungen übereingekommen;

Artikel 1

BUDGET

Der Generalsekretär legt dem
Rat spätestens am 1. Mai eines
jeden Jahres detaillierte Vor-
anschläge über die Ausgaben des
nächsten Finanzjahres zur Prü-
fung und Genehmigung vor.

Die Voranschläge der Aus-
gaben werden in Kapitel einge-
teilt. Übertragungen von Kapi-
tel zu Kapitel sind untersagt,
außer mit Ermächtigung durch
das Exekutivkomitee. Die ge-
naue Form des Budgetvoran-
schlages wird in allen Einzel-
heiten durch den Generalsekre-
tär festgesetzt.

Die Reisekosten und Tage-
gelder der Vertreter der Mit-
glieder gehen normalerweise zu
Lasten der Mitglieder. In gewis-
sen Fällen kann der Rat die
Ermächtigung zur Erstattung
jener Kosten erteilen, die Ver-
tretern von Mitgliedern bei der
Erfüllung von Sonderaufgaben,
mit denen sie von der Organi-
sation betraut wurden, erwach-
sen sind,
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Artikel 2

ZUSATZBUDGET

Wenn es die Umstände erfor-
dern, kann der Rat den Gene-
ralsekretär auffordern, ein Zu-
satzbudget vorzulegen. Der Ge-
neralsekretär unterbreitet dem
Rat einen Voranschlag der Ko-
sten, welche die Durchführung
aller dem Rat vorgelegten Ent-
schließungen mit sich bringt.
Eine Entschließung, deren
Durchführung zusätzliche Ko-
sten verursacht, ist erst dann als
vom Rat genehmigt zu betrach-
ten, wenn dieser auch den Vor-
anschlag der entsprechenden zu-
sätzlichen Kosten genehmigt hat.

Artikel 3

BUDGETAUSSCHUSS

Der Rat bestellt einen Budget-
ausschuß, der sich aus Vertre-
tern der Mitglieder der Organi-
sation zusammensetzt. Vor Vor-
lage an den Rat wird das Bud-
get vom Generalsekretär diesem
Ausschuß zwecks Vorprüfung
unterbreitet.

Artikel 4

BERECHNUNGSGRUND-
LAGE DER BEITRÄGE

Die genehmigten Budgetaus-
gaben werden durch Beiträge
der Mitglieder der Organisation
gemäß einem vom Rat festge-
legten Schema gedeckt.

Der Generalsekretär gibt den
Mitgliedern die Höhe ihrer Bei-
träge bekannt und fordert sie
auf, diese Beiträge zu einem von
ihm festgesetzten Termin zu
leisten.

Artikel 5

WÄHRUNG DER BEITRAGS-
ZAHLUNGEN

Das Budget der Organisation
wird in der Währung jenes
Landes aufgestellt, in welchem
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die Organisation ihren Sitz hat;
die Beiträge der Mitglieder sind
in dieser Währung zu leisten.

Der Rat kann jedoch die Mit-
glieder auffordern, einen Teil
ihrer Beiträge in irgendeiner
Währung zu leisten, welche die
Organisation zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigt.

Artikel 6

ARBEITSKAPITAL

Bis zur Festsetzung und Be-
zahlung der Beiträge fordert
der Rat die Mitglieder im Be-
darfsfall auf, Vorschüsse als Ar-
beitskapital in der oder den für
die Beitragszahlungen vorgese-
henen Währungen zu leisten.
Diese Vorschüsse werden im
Laufe der gleichen Budgetpe-
riode durch Anrechnung ent-
sprechender Summen auf die
Beitragsleistungen zurückerstat-
tet. Die Höhe dieser Vorschüsse
wird auf der Grundlage des für
die Berechnung der Beiträge
selbst verwendeten Schemas fest-
gesetzt.

Artikel 7

RECHNUNGSLEGUNG UND
RECHNUNGSPRÜFUNG

Der Generalsekretär veranlaßt
eine genaue Verbuchung aller
Einnahmen und Ausgaben der
Organisation.

Der Rat bestellt Rechnungs-
prüfer, deren erste Amtsperiode
drei Jahre dauert und erneuert
werden kann. Diese Rechnungs-
prüfer sind beauftragt, die Buch-
führung der Organisation be-
sonders daraufhin zu prüfen, ob
die Ausgaben den im Budget
enthaltenen Ansätzen entspre-
chen.

Der Generalsekretär stattet
die Rechnungsprüfer mit allen
Befugnissen aus, deren sie zur
Erfüllung ihrer Aufgabe bedür-
fen.
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Artikel 8

FINANZVORSCHRIFTEN

Der Generalsekretär legt dem
Rat so bald wie möglich nach Er-
richtung der Organisation de-
taillierte Finanzvorschriften zur
Genehmigung vor, die im Ein-
klang mit den im gegenwärtigen
Protokoll festgelegten Grund-
sätzen ausgearbeitet und be-
stimmt sind, eine gesunde und
ökonomische Finanzgebarung
der Organisation zu gewähr-
leisten.

Artikel 9

ANFANGSBUDGET

Ausnahmsweise legt der Ge-
neralsekretär dem Rat spätestens
zwei Monate nach dem Inkraft-
treten des Abkommens ein An-
fangsbudget, das den Zeitraum
vom Inkrafttreten des Abkom-
mens bis zum 30. Juni 1949 um-
faßt, sowie Vorschläge über die
Höhe der für das Arbeitskapital
erforderlichen Vorschüsse vor.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die unterfertigten und zu
diesem Zweck gehörig beauf-
tragten Bevollmächtigten das
vorliegende Protokoll unter-
zeichnet.

Gegeben zu Paris, am sech-
zehnten April eintausendneun-
hundertachtundvierzig, in fran-
zösischer und englischer Spra-
che, wobei beide Texte gleicher-
maßen authentisch sind, in einer
einzigen Ausfertigung, welche
in den Archiven der Regierung
der Französischen Republik ver-
wahrt bleibt, die hievon beglau-
bigte Abschriften an alle ande-
ren Signatarstaaten übermitteln
wird.

Für Österreich:

Karl Gruber

Für Belgien:

Van der Straten-Waillet
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Für Dänemark:
Gustav Rasmussen

Für Frankreich:

Georges Bidault

Für Griechenland:

Constantin Tsaldaris

Für Irland:

Sean McBride

Für Island:

Petur Benediktsson

Für Italien:

Sforza

Für Luxemburg:

Josef Bech

Für Norwegen:

Gundersen

Für die Niederlande:

Van Boetzelaer van Oosterhout

Für Portugal:

Marcello Mathias

Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland;

Ernest Bevin

Für Schweden:

Karin Kock

Für die Schweiz:

Carl J. Burckhardt

Für die Türkei:
Numan Menemencioglu

Für die Französische
Besatzungszone Deutschlands

Général d'armée Kœnig

Für die Besatzungszonen des Ver-
einigten Königreiches und der Ver-
einigten Staaten von Amerika in

Deutschland:

General Sir Brian H. Robertson

genehmigt und dem Bundespräsidenten zur Ratifikation vorgeschlagen hat, erklärt der Bundes-
präsident der Republik Österreich, dieses Abkommen samt Schlußakte und Zusatzprotokoll Nr I
und II zu ratifizieren und verspricht im Namen der Republik Österreich dessen gewissenhafte
Erfüllung.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
fertigt, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Inneres, vom Bundesminister für Justiz,
vom Bundesminister für Unterricht, vom Bundesminister für soziale Verwaltung, vom Bundes-
minister für Finanzen, vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, vom Bundesminister
für Handel und Wiederaufbau, vom Bundesminister für Volksernährung, vom Bundesminister
für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung, vom Bundesminister für Verkehr, vom Bundes-
minister für Energiewirtschaft und Elektrifizierung und vom Bundesminister für die Auswärtigen
Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen
worden.

Geschehen zu Wien, den 10. Juli 1948.

Der Bundespräsident:

Renner

Der Bundeskanzler:

Figl

Der Bundesminister für Inneres:

Helmer

Der Bundesminister für Justiz:

Gerö

Der Bundesminister für Unterricht:

Hurdes

Der Bundesminister für soziale Verwaltung:

Maisel

Der Bundesminister für Finanzen:

Zimmermann

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft:

Kraus

Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau:

Kolb

Der Bundesminister für Volksernährung:

Sagmeister

Der Bundesminister für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung:

Krauland

Der Bundesminister für Verkehr:

Übeleis

Der Bundesminister für Energiewirtschaft und Elektrifizierung:
Migsch

Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten:

Gruber

Dem Abkommen für Europäische Wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie seinen Zusatzproto-
kollen Nr. I und II gehören gegenwärtig folgende Staaten an:

Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Türkei,
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.

Raab
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224.

Der gemäß Artikel 64 des Bundes-Verfassungsgesetzes die Funktionen des Bundespräsidenten
ausübende Bundeskanzler erklärt das am 19. September 1950 in Paris unterzeichnete Abkommen
über die Gründung einer Europäischen Zahlungsunion und dessen Zusatzprotokolle, welche also
lauten:

(Übersetzung.)

ABKOMMEN
ÜBER DIE GRÜNDUNG
EINER EUROPÄISCHEN

ZAHLUNGSUNION
Die Regierungen der Bun-

desrepublik Deutschland, der
Republik Österreich, des König-
reichs Belgien, des "Königreichs
Dänemark, der Französischen
Republik, des Königreichs Grie-
chenland, der Republik Irland,
der Republik Island, der Italie-
nischen Republik, des Groß-
herzogtums Luxemburg, des
Königreichs Norwegen, des
Königreichs der Niederlande,
der Portugiesischen Republik,
des Vereinigten Königreichs
von Großbritannien und Nord-
irland, Schwedens, der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft und
der Türkischen Republik sowie
der Befehlshaber der britisch-
amerikanischen Zone des Freien
Gebietes von Triest;

HABEN
IN DEM WUNSCHE, unter-

einander ein multilaterales Zah-
lungssystem einzurichten, damit
sich sowohl der sichtbare wie
der unsichtbare Handel zwi-
schen ihnen und mit den ihnen
angeschlossenen Währungsge-
bieten auf multilateraler Grund-
lage abwickeln kann;

IN DER ERWÄGUNG, daß
ein solches Zahlungssystem ge-
eignet sein soll, zwischen den
Vertragsparteien die Liberali-
sierung des Warenverkehrs und
der unsichtbaren Transaktionen,
frei von Diskriminierungen, in
möglichst weitem Umfang zu
erleichtern; daß es den Ver-
tragsparteien in ihren Bemühun-
gen helfen soll, sich von außer-
ordentlicher auswärtiger Hilfe
unabhängig zu machen; daß es
die Vertragsparteien ermutigen
soll, ein hohes, gleichbleibendes
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Handels- und Beschäftigungs-
volumen unter Beachtung der
Notwendigkeit stabiler finan-
zieller Verhältnisse im Innern
zu erreichen oder zu erhalten;
und daß es schließlich so be-
schaffen sein soll, daß es den
Übergang von der gegenwärti-
gen Lage der Vertragsparteien
zu derjenigen ermöglicht, die
sich nach Beendigung des Pro-
gramms für den Europäischen
Wiederaufbau ergeben wird,
insbesondere indem es sie mit
Mitteln versieht, die teilweise
die Rolle von Gold- und De-
visenreserven spielen können,
und ihnen die Möglichkeit und
den Anreiz gibt, bei einer Bes-
serung ihrer Lage ihre Gold-
und Devisenreserven zu ver-
stärken;

IN DER ERWÄGUNG, daß
ein solches Zahlungssystem die
Beibehaltung wünschenswerter
Formen der Spezialisierung im
Handel gestatten, dabei aber die
Rückkehr zur vollen Multi-
lateralität des Handels erleich-
tern und daß es gleichzeitig zur
Wiedereinführung der allge-
meinen Konvertierbarkeit der
Währungen beitragen soll;

IN DER ERWÄGUNG, daß
ein solches Zahlungssystem auch
so gestaltet sein muß, daß es
nach Ablauf des Programms für
den Europäischen Wiederaufbau
in Kraft bleiben und weiter an-
gewendet werden kann, bis es
möglich ist, auf andere Weise
ein multilaterales System für
den europäischen Zahlungsver-
kehr herzustellen;

IN DER ERWÄGUNG, daß
die Erhaltung des inneren und
äußeren finanziellen Gleichge-
wichts der Vertragsparteien je-
doch eine unerläßliche Voraus-
setzung für ein reibungsloses
Funktionieren des geplanten
Zahlungssystems bildet; sowie

IM HINBLICK DARAUF,
daß der Rat der Organisation
für Europäische Wirtschaftliche
Zusammenarbeit (im folgenden
„Rat" genannt) durch Ent-
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Schließung vom 18. August 1950
den Wortlaut dieses Abkom-
mens genehmigt, seine Unter-
zeichnung durch die Mitglieder
der Organisation für Europäi-
sche Wirtschaftliche Zusammen,
arbeit (im folgenden „Organi-
sation" genannt) empfohlen
und bestimmt hat, daß die Or-
ganisation die in diesem Ab-
kommen vorgesehenen Funktio-
nen mit Beginn seiner Anwen-
dung übernehmen soll;

folgendes VEREINBART:

TEIL I
ALLGEMEINE BESTIM-

MUNGEN.
Artikel 1

EUROPÄISCHE ZAHLUNGS-
UNION

Die Vertragsparteien grün-
den hiemit untereinander eine
Europäische Zahlungsunion (im
folgenden „Union" genannt),
die ihre Tätigkeit im Rahmen
der Organisation ausübt.

Artikel 2

ZWECK DER UNION

Die Union hat den Zweck,
mit Hilfe eines multilateralen
Zahlungssystems den gesamten
Zahlungsverkehr zwischen den
Währungsgebieten der Vertrags-
parteien zu erleichtern, soweit
er entsprechend ihrer Devisen-
politik von den zuständigen Be-
hörden genehmigt worden ist;
den Vertragsparteien soll da-
durch geholfen werden, die Be-
schlüsse der Organisation über
Handelspolitik und über Libe-
ralisierung des Warenverkehrs
und der unsichtbaren Trans-
aktionen durchzuführen sowie
die Ziele zu erreichen und die
Bedingungen zu erfüllen, die in
der Präambel dieses Abkom-
mens genannt sind.

Artikel 3

OPERATIONEN

Zur Erfüllung des Zweckes
der Union werden in regelmäßi-
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gen Zeitabständen Operationen
(im folgenden „Operationen"
genannt) durchgeführt, wodurch
die bilateralen Überschüsse und
Defizite jeder Vertragspartei
saldiert werden und ihr verblei-
bender Nettoüberschuß oder
ihr verbleibendes Nettodefizit
gegenüber allen anderen Ver-
tragsparteien in ihrer Gesamt-
heit nach den Bestimmungen
dieses Abkommens mit der
Union abgerechnet wird.

Artikel 4

BILATERALE
ÜBERSCHÜSSE UND

DEFIZITE

a) Ein bilateraler Überschuß
oder ein bilaterales Defizit ist
der Überschuß oder das Defizit
einer Vertragspartei gegenüber
einer anderen Vertragspartei für
einen Zeitraum, für den Opera-
tionen durchgeführt werden (im
folgenden „Abrechnungsperi-
ode" genannt).

b) Führt die Zentralbank
einer Vertragspartei auf den
Namen der Zentralbank einer
anderen Vertragspartei lautende
Konten, aus denen der in Ar-
tikel 2 erwähnte Zahlungsver-
kehr zu ersehen ist, so wird der
bilaterale Überschuß oder das
bilaterale Defizit dieser Ver-
tragsparteien auf Grund des
Unterschieds zwischen den zu
Beginn und am Ende jeder Ab-
rechnungsperiode auf diesen
Konten vorhandenen Salden
errechnet.

c) Führen die Zentralbanken
zweier Vertragsparteien unter-
einander keine Konten, aus
denen der in Artikel 2 er-
wähnte Zahlungsverkehr zu er-
sehen ist, so haben diese Ver-
tragsparteien, sofern die Or-
ganisation nichts anderes be-
stimmt, die notwendigen Maß-
nahmen zu treffen, um die Er-
rechnung ihrer bilateralen
Überschüsse oder Defizite zu
ermöglichen.

d) Tilgungs- oder Rückzah-
lungsbeträge auf Grund kon-
solidierter Schulden oder be-
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stehender Schulden, die gemäß
den Bestimmungen der Anlage
A dieses Abkommens getilgt
oder zurückgezahlt werden, sind
in die Errechnung der bila-
teralen Überschüsse oder De-
fizite einzubeziehen.

e) Beträge, die aus anderen
Kapitalbewegungen herrühren
als den im Artikel 12 und in
der Anlage A dieses Abkom-
mens genannten, werden auf
Antrag der beiden beteiligten
Vertragsparteien von der Er-
rechnung der bilateralen Über-
schüsse oder Defizite ausge-
schlossen. Sind solche Beträge
jedoch innerhalb des Währungs-
gebietes einer Vertragspartei
verwendet worden, so dürfen
sie von der Errechnung nicht
mehr ausgeschlossen werden, es
sei denn, daß die Organisation
etwas anderes bestimmt. Wer-
den diese Beträge infolge ihrer
Verwendung außerhalb der
Währungsgebiete der Vertrags-
parteien ausgeschlossen, so wer-
den auch die Zahlungen zu
ihrer Verzinsung und Tilgung
von den späteren Operationen
ausgeschlossen, wenn die betei-
ligten Vertragsparteien es bei
der Ausschließung der Beträge
selbst verlangt hatten.

f) Jede Vertragspartei ver-
pflichtet sich, darauf zu achten,
daß keine übermäßigen Gut-
haben in den Währungen an-
derer Vertragsparteien bei an-
deren Banken als den Zentral-
banken gehalten oder so ange-
legt werden, daß sie von der
Errechnung der bilateralen
Überschüsse und Defizite aus-
geschlossen sind.

g) Zentralbank einer Ver-
tragspartei im Sinne dieses Ab-
kommens ist die Zentralbank
oder die von dieser Vertrags-
partei bestimmte andere Wäh-
rungsbehörde.

Artikel 5

NETTOÜBERSCHÜSSE UND
NETTODEFIZITE

Der Nettoüberschuß oder das
Nettodefizit einer Vertrags-
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partei ist gleich dem Unter-
schied zwischen der Summe
ihrer bilateralen Überschüsse
und der Summe ihrer bila-
teralen Defizite für eine Abrech-
nungsperiode.

Artikel 6

RECHNUNGS-
ÜBERSCHÜSSE UND

RECHNUNGSDEFIZITE

Der Rechnungsüberschuß
oder das Rechnungsdefizit einer
Vertragspartei ist der Netto-
überschuß oder das Nettodefizit
dieser Vertragspartei für eine
Abrechnungsperiode, berichtigt
um:

1. den Betrag, der für die
Operationen dieser Abrech-
nungsperiode mit Bezug auf
einen für diese Vertragspartei
festgesetzten Anfangsbetrag
gemäß Artikel 10 in An-
spruch genommen oder zur
Wiederauffüllung verwendet
worden ist;

2. den Betrag, der für die
Operationen dieser Abrech-
nungsperiode auf Grund be-
stehender Guthaben, die eine
Vertragspartei besaß oder die
auf sie Bezug haben, gemäß
Artikel 9 verwendet worden
ist. Die Berichtigung wird so
vorgenommen, als wäre der
verwendete Betrag ein bila-
teraler Überschuß der Ver-
tragspartei, die die genannten
bestehenden Guthaben besaß,
oder ein bilaterales Defizit der
Vertragspartei, für die sie in
Verwahrung gehalten wur-
den.

Artikel 7

KUMULATIVE RECH-
NUNGSÜBERSCHÜSSE UND

RECHNUNGSDEFIZITE

Der kumulative Rechnungs-
überschuß oder das kumulative
Rechnungsdefizit einer Ver-
tragspartei gegenüber der
Union ist gleich dem Unter-
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schied zwischen der Summe
ihrer Rechnungsüberschüsse und
der Summe ihrer Rechnungs-
defizite.

Artikel 8

FINANZIERUNG INNER-
HALB DER ABRECH-

NUNGSPERIODEN

a) Jede Vertragspartei hat
Beträge in ihrer Währung jeder
anderen Vertragspartei auf Ver-
langen zur Verfügung zu stel-
len, ohne eine Abdeckung in
Gold oder in der Währung
eines dritten Landes zu fordern,
und zwar in dem Umfang, der
notwendig ist, um die in Ar-
tikel 2 erwähnten Zahlungen in
der Zeit zwischen den Opera-
tionen zu ermöglichen.

b) Die Bestimmungen dieses
Artikels verpflichten eine Ver-
tragspartei nicht, ihre Währung
anderen Vertragsparteien in Be-
trägen, zur Verfügung zu stel-
len, die insgesamt höher sind
als der Betrag, um den ihr
kumulativer Rechnungsüber-
schuß niedriger ist als ihre
Quote gemäß Artikel 11 lit. a.

TEIL II

AUSGLEICH VON ÜBER-
SCHÜSSEN UND DEFI-

ZITEN

Artikel 9

BESTEHENDE GUTHABEN

a) Verfügt eine Vertrags-
partei über Guthaben aus be-
stehenden Schuldverhältnissen
im Sinne von § 1 der Anlage A
dieses Abkommens, so werden
sie auf Antrag dieser Vertrags-
partei zum Ausgleich ihres
Nettodefizits in einer Abrech-
nungsperiode verwendet, jedoch
nicht in Höhe eines gegebenen-
falls bei Beendigung der Opera-
tionen für die vorhergehende
Abrechnungsperiode vorhande-
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nen kumulativen Rechnungs-
überschusses dieser Vertragspar-
tei. Eine Vertragspartei, für die
eine Anfangsschuld festgesetzt
worden ist, darf jedoch in dem
Ausmaß, in dem ihr Netto-
defizit gemäß Artikel 10 lit. e
ausgeglichen werden könnte,
diese Guthaben hiezu nur ver-
wenden, wenn die Regierung
der Vereinigten Staaten von
Amerika nach Beratung mit
dem in Artikel 20 genannten
Direktorium ihre Genehmigung
erteilt.

b) Werden bestehende Schul-
den gemäß Anlage A dieses Ab-
kommens getilgt oder zurück-
gezahlt, so dürfen die diesen
Schulden entsprechenden Gut-
haben gemäß lit. a dieses Ar-
tikels nur mit Zustimmung der
schuldenden Vertragspartei ver-
wendet werden.

Artikel 10

ANFANGSSALDEN

a) Für die in den nachstehen-
den Tabellen I und II angeführ-
ten Vertragsparteien werden
von der Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika
für die Zeit vom 1. Juli 1950
bis zum 30. Juni 1951 Anfangs-
guthaben oder Anfangsschulden
in der in diesen Tabellen an-
gegebenen Höhe festgesetzt.

TABELLE I
ANFANGSGUTHABEN

1950—1951
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TABELLE II
ANFANGSSCHULDEN

1950—1951

b) Für die Zeit vom 1. Juli
1951 bis zum 30. Juni 1952
können Anfangsguthaben oder
Anfangsschulden von der Regie-
rung der Vereinigten Staaten
von Amerika im Rahmen des
Programms für den Europäi-
schen Wiederaufbau nach Bera-
tung mit der Organisation fest-
gesetzt werden; sie sollen ge-
gebenenfalls der Organisation
vor dem 30. Juni 1951 angezeigt
werden.

<c) Bei den Operationen für
die Abrechnungsperioden vor
dem 1. Juli 1951 werden die auf
Grund von lit. a dieses Ar-
tikels festgesetzten Anfangsgut-
haben und Anfangsschulden
zum Ausgleich der Nettodefizite
bzw. der Nettoüberschüsse der-
jenigen Vertragsparteien ver-
wendet, für welche die Anfangs-
salden festgesetzt sind; jedoch
darf eine Anfangsschuld zum
Ausgleich eines Nettoüber-
schusses einer Vertragspartei
nur insoweit verwendet werden,
als ihr zuvor der Gegenwert an
bedingter Hilfe fest zugeteilt
worden ist.
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d) Wird einer Vertragspartei
ein Anfangsguthaben teilweise
als Schenkung und teilweise als
Darlehen zugeteilt, so ist der als
Schenkung zugewiesene Teil des
Anfangsguthabens vor dem Teil
zu verwenden, der als Darlehen
zugewiesen wurde.

e) Nettoüberschüsse, die in
einer Abrechnungsperiode vor
dem 1. Juli 1951 zugunsten von
Vertragsparteien entstehen, für
die ein Anfangsguthaben fest-
gesetzt ist, und Nettodefizite,
die in einer solchen Abrech-
nungsperiode zu Lasten von
Vertragsparteien entstehen, für
die eine Anfangsschuld fest-
gesetzt ist, werden bis zur
Höhe des Betrages, um den der
Anfangsbetrag zu Beginn der
betreffenden Abrechnungs-
periode gegenüber seinem ur-
sprünglichen Stande vermindert
war, dadurch ausgeglichen, daß
der Anfangsbetrag entsprechend
aufgefüllt wird.

f) Der Nettoüberschuß oder
das Nettodefizit einer Vertrags-
partei für eine Abrechnungs-
periode wird gemäß lit. c,
d und e dieses Artikels nur in
der Höhe ausgeglichen, in der
er bzw. es ein bei Beendigung
der Operationen für die
vorangegangene Abrechnungs-
periode etwa vorhandenes ku-
mulatives Rechnungsdefizit be-
ziehungsweise einen kumulati-
ven Rechnungsüberschuß dieser
Vertragspartei übersteigt, ein
Nettodefizit jedoch nur inso-
weit, als es nicht nach den Be-
stimmungen des Artikels 9 aus-
geglichen wird.

g) 1. Beträge eines als Schen-
kung festgesetzten Anfangs-
guthabens oder einer An-
fangsschuld, die in den Ope-
rationen für die Abrech-
nungsperioden vor dem
1. Juli 1951 nicht verbraucht
worden sind, werden von
diesem Tage an vorbehaltlich
der Bestimmungen unter Zif-
fer 2 und 3 dieses Absatzes
je nach Sachlage als Netto-
überschüsse oder Nettodefi-
zite in der am 1. Juli 1951
beginnenden Abrechnungs-
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periode für diejenigen Ver-
tragsparteien behandelt, für
welche die Anfangssalden
festgesetzt worden waren.

2. Der vorhergehende Un-
terabsatz gilt für die aus einer
Anfangsschuld herrührenden
Beträge nur insoweit, als der
Vertragspartei zuvor der
Gegenwert an bedingter Hilfe
fest zugeteilt worden ist.

3. Bei den in lit. g Z. 1
erwähnten Operationen nicht
verbrauchte Beträge der
für das Vereinigte Königreich
festgesetzten Anfangsschuld
werden gestrichen.

h) Anfangsguthaben in Form
von Darlehen

1. tragen vom Tage ihrer
Verwendung an und während
der ganzen Zeit, in der sie
zum Ausgleich von Netto-
defiziten benutzt werden,
Zinsen, die an die Union zu
zahlen sind, und zwar zu
demselben Satz, der für Kre-
dite gilt, die Vertragsparteien
von der Union gemäß Ar-
tikel 11 und 13 gewährt wer-
den;

2. bleiben, soweit sie nicht
zum Ausgleich von Netto-
defiziten verwendet werden,
bis zur Liquidierung der
Union zur Verfügung der
Vertragspartei, für die sie
festgesetzt sind, und werden
dann gestrichen;

3. sind, soweit sie zum
Ausgleich von Nettodefiziten
verwendet worden sind, zum
Zeitpunkt der Liquidierung
der Union in derselben Weise
wie die von dieser gewährten
Kredite nach den Bestimmun-
gen der §§ 21 und 22 der
Anlage B dieses Abkommens
zurückzuzahlen.

Artikel 11

KREDITE UND GOLDZAH-
LUNGEN

a) Der Rechnungsüberschuß
oder das Rechnungsdefizit einer
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Vertragspartei wird durch Kre-
dite und Goldzahlungen gemäß
lit. b dieses Artikels aus-
geglichen, jedoch nur insoweit,
als der kumulative Rechnungs-
überschuß oder das kumulative
Rechnungsdefizit dieser Ver-
tragspartei die in der nachste-
henden Tabelle III für sie fest-
gesetzte Quote nicht überschrei-
tet.

TABELLE III
QUOTEN
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b) Die zum Ausgleich eines
Rechnungsüberschusses oder
Rechnungsdefizites für eine Ab-
rechnungsperiode zu gebenden
Kredite oder zu leistenden
Goldzahlungen sind unter Be-
rücksichtigung der etwa schon
früher gegebenen Kredite und
geleisteten Goldzahlungen so zu
bemessen, daß der Nettobetrag
der gewährten Kredite und der
Nettobetrag der geleisteten
Goldzahlungen beim Abschluß
der Operationen dieser Abrech-
nungsperiode den Beträgen ent-
sprechen, die sich aus Tabelle IV
für den Ausgleich des kumula-
tiven Rechnungsüberschusses
oder Rechnungsdefizites der
Vertragspartei ergeben.
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TABELLE IV
KREDITE UND GOLDZAHLUNGEN

c) Die gemäß lit. b dieses Ar-
tikels errechneten Kredite wer-
den je nach Lage des Falles von
der Vertragspartei an die Union
oder von der Union, an die
Vertragspartei gegeben, und die
gemäß lit. b errechneten Gold-
beträge werden je nach Lage
des Falles von der Union an die
betreffende Vertragspartei oder
von der Vertragspartei an die
Union gezahlt.

d) Jede Vertragspartei darf
Zum Ausgleich ihres Rechnungs-
defizits für eine Abrechnungs-
periode einen höheren als den
in lit. b dieses Artikels vor-
gesehenen Anteil in Gold zah-
len, jedoch nur insoweit, als ihr
Rechnungsdefizit ihren kumula-
tiven Rechnungsüberschuß beim
Abschluß der Operationen für
die vorhergende Abrechnungs-
periode übersteigt. Soweit die
gezahlten Goldbeträge die ge-
mäß lit. b dieses Artikels fest-
gesetzten Beträge übersteigen)
werden sie für die Berechnung
gemäß dem genannten Absatz
als Kredit angesehen.

Artikel 12

BILATERALE KREDITVER-
EINBARUNGEN

a) Zeigen zwei Vertragspar-
teien der Organisation eine
Vereinbarung an, auf Grund
deren die eine bereit ist, der
anderen, öder beide bereit sind,
sich gegenseitig bis zu einem be-
stimmten Betrage Kredit zu
geben, so wird ein derartiger
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Kredit im Rahmen der Bestim-
mungen der bilateralen Verein-
barung dazu verwendet, das
bilaterale Defizit der den Kre-
dit empfangenden Vertrags-
partei gegenüber der den Kredit
gebenden Vertragspartei aus-
zugleichen, das in der seiner
Verwendung unmittelbar vor-
angegangenen Abrechnungs-
periode entstanden ist.

b) Der Gesamtbetrag der auf
Grund dieses Artikels in An-
spruch genommenen Kredite
darf nicht übersteigen:

1. den kumulativen bilate-
ralen Überschuß der kredit-
gebenden Vertragspartei ge-
genüber der Kreditempfan-
genden Vertragspartei, d. h.
den Gesamtbetrag der bilate-
ralen Überschüsse abzüglich
des Gesamtbetrages der bila-
teralen Defizite der ersten
gegenüber der zweiten Ver-
tragspartei;

2. denjenigen Teil des ku-
mulativen Rechnungsüber-
schusses der kreditgebenden
Vertragspartei, der nach Ar-
tikel 11 durch Kreditgewäh-
rung auszugleichen ist.
c) Kreditbeträge, die von

zwei Vertragsparteien unter-
einander auf Grund dieses Ar-
tikels verwendet werden, sollen
als Kredite gelten, die der
Union oder von der Union für
die Zwecke des Artikels 11
lit. b gegeben worden sind; der
auf Grund von Artikel 11 zu
gebende Kreditbetrag wird für
die beiden beteiligten Vertrags-
parteien so bemessen, daß der
Nettobetrag der Kredite, die
jede von ihnen, sei es bilateral
oder im Verhältnis zur Union,
gegeben oder empfangen hat,
dem Kreditbetrag entspricht,
der sich aus Artikel 11 ergibt.

Artikel 13

ÜBERSCHREITUNG DER
QUOTEN

a) Falls die Organisation
nichts anderes bestimmt und
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vorbehaltlich der Vorschriften
des § 7 der Anlage B dieses Ab-
kommens wird das Rechnungs-
defizit einer Vertragspartei in-
soweit in voller Höhe durch
Goldzahlung beglichen, als ihr
kumulatives Rechnungsdefizit
den Betrag ihrer Quote über-
steigt.

b) Vorbehaltlich der Vor-
schriften des § 7 der Anlage B
dieses Abkommens wird der
Rechnungsüberschuß einer Ver-
tragspartei, soweit ihr kumula-
tiver Rechnungsüberschuß den
Betrag ihrer Quote übersteigt,
gemäß den Entscheidungen der
Organisation ausgeglichen.

Artikel 14

GOLDZAHLUNGEN

a) Die Union kann sich von
ihrer Verpflichtung, auf Grund
des Artikels 11 oder 13 an eine
Vertragspartei Gold zu zahlen,
befreien durch Zahlung:

1. in USA-Dollar;

2. in der Währung eines
Landes, welches nicht Ver-
tragspartei ist, falls diese
Währung für die betreffende
Vertragspartei annehmbar ist;.
oder

3. in der Währung dieser
Vertragspartei.
b) Jede Vertragspartei, die

auf Grund des Artikels 11 oder
13 an die Union Gold zu zahlen
hat, kann sich von ihrer Ver-
pflichtung befreien durch Zah-
lung:

1. in USA-Dollar; oder

2. vorbehaltlich der Zu-
stimmung des in Artikel 20
erwähnten Direktoriums, in
einer anderen Währung, so-
weit die Union sie zu Zah-
lungen gemäß lit. a dieses Ar-
tikels benutzen kann.
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Artikel 15

SONDERHILFE

Ist eine Vertragspartei nicht
in der Lage, die gemäß Ar-
tikel 11 oder 13 zum Ausgleich
ihres Rechnungsdefizits not-
wendigen Goldzahlungen zu
leisten, so kann die Organisa-
tion auf Antrag dieser Vertrags-
partei der Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika
empfehlen, dieser Vertragspartei
die Beträge in USA-Dollar, ge-
gebenenfalls unter bestimmten
Bedingungen, zur Verfügung zu
stellen, die es ihr ermöglichen,
ihre Verpflichtungen aus diesem
Abkommen zu erfüllen. Ein
von einer Vertragspartei gemäß
den Bestimmungen dieses Ar-
tikels gestellter Antrag bewirkt
keine zeitweilige Aufhebung
ihrer Verpflichtungen auf
Grund der Vorschriften der Ar-
tikel 11 oder 13.

Artikel 16

AUSGLEICH BILATERALER
ÜBERSCHÜSSE UND DEFI-

ZITE

a) Sobald der Nettoüberschuß
oder das Nettodefizit einer Ver-
tragspartei für eine Abrech-
nungsperiode gemäß den Be-
stimmungen in diesem Teil des
Abkommens ausgeglichen wor-
den ist, sind demzufolge, vor-
behaltlich der Bestimmungen
des lit. b dieses Artikels, die
bilateralen Überschüsse und Defi-
zite der anderen Vertragspar-
teien gegenüber der ersten Ver-
tragspartei für dieselbe Abrech-
nungsperiode auszugleichen.

b) Kann der Nettoüberschuß
einer Vertragspartei für eine
Abrechnungsperiode nach den
Bestimmungen dieses Teils des
Abkommens nicht in voller
Höhe ausgeglichen werden, so
werden die bilateralen Defizite
der anderen Vertragsparteien
gegenüber der ersten Vertrags-
partei für diese Abrechnungs-
periode nur teilweise, und zwar
im gleichen Verhältnis aus-
geglichen, so daß die Summe der
nicht ausgeglichenen Beträge
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dieser bilateralen Defizite gleich
ist dem nicht ausgeglichenen Be-
trag des Nettoüberschusses der
erstgenannten Vertragspartei.
Infolgedessen werden die Netto-
überschüsse oder Nettodefizite
derjenigen Vertragsparteien, die
gegenüber der ersten Vertrags-
partei ein bilaterales Defizit
aufweisen, so berichtigt, als
wäre dieses bilaterale Defizit
gleich demjenigen Betrag dieses
Defizits, der nach den Bestim-
mungen dieses Teiles des Ab-
kommens ausgeglichen worden
ist.

Artikel 17

WERTSTELLUNG

Die Operationen werden für
jede Abrechnungsperiode an
dem Tage vorgenommen, der
gemäß den Entscheidungen der
Organisation festgesetzt wird.

TEIL III
VERWALTUNG UND FI-

NANZEN
Artikel 18

VERWALTUNGSORGANE

Die Tätigkeit der Union wird
nach den Weisungen und unter
der Aufsicht des Rates durch
ein Direktorium und durch die
Bank für Internationalen Zah-
lungsausgleich ausgeübt, die auf
Grund eines Vertrages zwischen
der Organisation und der Bank
als Agent der Organisation (im
folgenden „Agent" genannt)
handelt.

Artikel 19

DER RAT

a) Vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Artikels 20 hat der
Rat die Befugnis, die zur Durch-
führung dieses Abkommens
notwendigen Entscheidungen zu
treffen. Alle diese Entscheidun-
gen des Rates sind für sämtliche
Vertragsparteien rechtsverbind-
lich; vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Artikels 34 lit. e
und des Artikels 36 lit. c ver-
lieren sie ihre Rechtsverbind-
lichkeit für eine Vertragspartei,
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für die dieses Abkommen en-
digt. Die in lit. c dieses Artikels
erwähnten Entscheidungen sind
jedoch für alle Mitglieder der
Organisation verbindlich, die
Vertragsparteien sind oder zu
irgendeiner Zeit Vertragspar-
teien waren.

b) Vorbehaltlich der Bestim-
mungen in lit. c und d dieses
Artikels und in Artikel 35 wer-
den Entscheidungen des Rates
auf Grund des vorliegenden
Abkommens im gegenseitigen
Einvernehmen aller Vertrags-
parteien gefaßt, mit Ausnahme
derjenigen, die abwesend sind
oder sich der Stimme enthalten,
jedoch mit der Maßgabe, daß

1. die Zustimmung einer
Vertragspartei nicht erforder-
lich ist, wenn der Beschluß
dahin geht, ihr gegenüber
die Anwendung dieses Ab-
kommens gemäß Artikel 33
zu suspendieren, oder in der
Zeit gefaßt wird, in der ihr
gegenüber die Anwendung
dieses Abkommens suspen-
diert ist; und

2. ein Land, für das dieses
Abkommen geendigt hat, an
Beschlüssen auf Grund von
§ 6 der Anlage B dieses Ab-
kommens mitwirkt, sofern es
von diesen Beschlüssen be-
troffen wird.

c) Ratsentscheidungen, welche
die Liquidierung der Union be-
treffen, bedürfen der Zustim-
mung aller Mitglieder der Or-
ganisation, die Vertragsparteien
sind oder einmal Vertragspar-
teien dieses Abkommens waren,
mit Ausnahme derjenigen Mit-
glieder, die abwesend sind oder
sich der Stimme enthalten.

d) Ratsentscheidungen auf
Grund von Artikel 36 lit. d er-
fordern einen einvernehmlichen
Beschluß aller Mitglieder der
Organisation mit Ausnahme
derjenigen, die abwesend sind
oder sich der Stimme enthalten.
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Artikel 20

DAS DIREKTORIUM

a) Das Direktorium besteht
aus höchstens sieben Mitglie-
dern, die der Rat aus einem
Kreis von Personen ernennt, die
von den Vertragsparteien vor-
geschlagen werden. Endigt
dieses Abkommen für eine Ver-
tragspartei gemäß Artikel 34
oder 35, so scheidet das auf
Vorschlag dieser Vertragspartei
ernannte Mitglied aus -dem Di-
rektorium aus. Sofern die Orga-
nisation nichts anderes be-
stimmt, darf ein Mitglied, das
auf Vorschlag einer Vertrags-
partei ernannt ist, gegenüber
welcher die Anwendung dieses
Abkommens auf Grund von
Artikel 33 suspendiert ist, wäh-
rend der Dauer dieser Suspen-
sion an den Sitzungen des Di-
rektoriums nicht teilnehmen.
Sofern der Rat nichts anderes
bestimmt, ist die Amtszeit der
Mitglieder des Direktoriums ein
Jahr, sie können wiederernannt
werden.

b) Jedes Mitglied des Direk-
toriums bestimmt mit Geneh-
migung des Rates einen Stell-
vertreter. Ein Wechsel des Stell-
vertreters darf nur mit Geneh-
migung des Rates erfolgen. Die
Stellvertreter können an den
Sitzungen des Direktoriums teil-
nehmen; sie üben die Funktion
von Mitgliedern aus, falls diese
an der Teilnahme verhindert
sind.

c) Der Rat bestimmt jedes
Jahr aus der Reihe der Mitglie-
der des Direktoriums einen
Vorsitzenden und zwei stellver-
tretende Vorsitzende.

d) An den Sitzungen des Di-
rektoriums kann ein von der
Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika ernannter
Vertreter teilnehmen, der an
den Beratungen, nicht aber an
der Beschlußfassung mitzuwir-
ken berechtigt ist. Er kann
einen Stellvertreter ernennen,
der an den Sitzungen des Direk-
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toriums teilnehmen kann und
die Funktionen des Vertreters
ausübt, falls dieser an der Teil-
nahme verhindert ist.

e) Der Vorsitzende des Aus-
schusses für den Innereuropä-
ischen Zahlungsverkehr der Or-
ganisation kann ebenfalls an
den Sitzungen des Direktoriums
teilnehmen; er ist berechtigt,
an den Beratungen, nicht aber
an der Beschlußfassung mitzu-
wirken. Das Direktorium kann
auch andere Personen zur Teil-
nahme an seinen Sitzungen ein-
laden.

f) Das Direktorium hat die
Durchführung dieses Abkom-
mens zu überwachen und zu
diesem Zweck Beschlüsse über die
Durchführung der Operationen
sowie über die Verwaltung des
in Artikel 23 erwähnten Fonds
zu fassen. Das Direktorium übt
alle weiteren Befugnisse aus, die
ihm vom Rat übertragen wer-
den. Die Tätigkeit ist gemäß
den Ratsentscheidungen auszu-
üben. Das Direktorium erstattet
dem Rat über die Ausführung
seiner Aufgaben in regelmäßi-
gen Zeitabständen Bericht.

g) Sofern der Rat nichts
anderes bestimmt, werden die
Beschlüsse des Direktoriums mit
Stimmenmehrheit der Mitglie-
der, jedoch mit mindestens vier
Stimmen, gefaßt. Die Beschlüsse
des Direktoriums können vom
Rat nur geändert werden, wenn
sie den Vorschriften dieses Ab-
kommens oder früheren Rats-
entscheidungen zuwiderlaufen.

h) Die Beschlüsse des Direk-
toriums sind für alle Vertrags-
parteien rechtsverbindlich, so-
fern und solange der Rat nicht
eine Entscheidung auf Grund
lit. g dieses Artikels trifft.
Vorbehaltlich der Bestimmun-
gen des Artikels 34 lit. e und
des Artikels 36 lit. c verlieren
die Beschlüsse des Direktoriums
ihre Rechtsverbindlichkeit für
eine Vertragspartei, für die
dieses Abkommen endigt.

i) Das Direktorium bestimmt
seine Geschäftsordnung selbst.



1238 66. Stück — Ausgegeben am 12. November 1957 — Nr. 224

Artikel 21

DER AGENT

a) Der Agent hat in Überein-
stimmung mit den Entschei-
dungen des Rates und des Di-
rektoriums für die Durchfüh-
rung der Operationen zu sorgen
und den in Artikel 23 erwähn-
ten Fonds zu verwalten.

b) Der Agent erstattet der
Organisation in regelmäßigen
Zeitabständen Bericht.

Artikel 22

MITTEILUNGEN
AN DEN AGENTEN

a) Jede Vertragspartei ist
verpflichtet, dem Agenten zu
übermitteln:

1. Eine monatliche Auf-
stellung, die alle für die
Durchführung der Opera-
tionen erforderlichen An-
gaben enthält, einschließlich
der Parität zwischen ihrer
eigenen Währung und der
Rechnungseinheit sowie eines
einheitlichen Wechselkurses,
der mit jeder anderen Ver-
tragspartei auf Grund des tat-
sächlichen Kurses für laufende
Geschäfte vereinbart wird
und zu dem die berichtende
Vertragspartei bereit ist, die
Operationen stattfinden zu
lassen;

2. die Unterlagen betref-
fend die in Artikel 12 und
Anlage A des vorliegenden
Abkommens angeführten bi-
lateralen Vereinbarungen, die
für die Durchführung des
Abkommens erforderlich
sind;

3. die Höhe der zur Ver-
wendung gemäß Artikel 9
zur Verfügung stehenden
Guthaben.
b) Wenn eine Vertragspartei

dem Agenten Informationen für
die Zwecke dieses Abkommens
liefert und ihm dabei mitteilt,
daß sie eine vertrauliche Be-
handlung dieser Informationen
wünscht, soll der Agent diesem
Wunsche bei Verwendung der
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Angabe gebührend Rechnung
tragen.

Artikel 23

DER FONDS

a) Für die Zwecke dieses Ab-
kommens wird ein Fonds ge-
bildet, welcher der Organisation
anvertraut wird.

b) Dem Fonds werden zuge-
führt:

1. Ein Betrag von min-
destens 350 Millionen USA-
Dollar als Beitrag der Re-
gierung der Vereinigten
Staaten von Amerika. Dieser
Dollarbetrag wird von der
Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika auto-
matisch für die Union verfüg-
bar gemacht, soweit der
Agent ihn benötigt, um der
Union die Durchführung der
in diesem Abkommen vorge-
schriebenen Operationen zu
ermöglichen;

2. die von den Vertrags-
parteien gezahlten Gold- und
Devisenbeträge;

3. die Forderungen aus den
Vertragsparteien gewährten
Krediten oder Darlehen; und

4. die Erlöse und Erträg-
nisse aus den vorstehend ge-
nannten Vermögenswerten.
c) Der Fonds wird ver-

wendet:
1. zur Zahlung von Gold-

oder Währungsbeträgen zu-
gunsten der Vertragsparteien;

2. zur Erfüllung der Ver-
pflichtungen aus Krediten, die
von den Vertragsparteien ge-
währt wurden;

3. zur Bestreitung der Aus-
gaben, die in Verbindung mit
Zahlungen und Übertragun-
gen von Gold oder Devisen
auf Grund dieses Abkom-
mens und im Zusammenhang
mit der Anlage der Ver-
mögenswerte des Fonds ent-
stehen sowie aller anderen
Ausgaben ähnlicher Art.

d) Die Organisation be-
stimmt die Zinssätze der auf
Grund der Artikel 11 und 13
gegebenen Kredite. Die Zinsen
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werden halbjährlich beglichen.
Zu diesem Zwecke wird der Be-
trag der fälligen Zinsen in die
Errechnung des Nettoüber-
schusses oder des Nettodefizits
der betreffenden Vertragspartei
einbezogen.

Artikel 24

PRIVILEGIEN UND
ABGABENFREIHEIT

a) Die Bestimmungen der
Teile II und III des Zusatzpro-
tokolls Nr. I zum Abkommen
für Europäische Wirtschaftliche
Zusammenarbeit vom 16. April
1948 finden Anwendung auf die
Union und auf die Vermö-
genswerte des Fonds einschließ-
lich ihrer Erträgnisse, unbe-
schadet der Bestimmungen des
lit. b und c dieses Artikels.

b) Die Vermögenswerte des
Fonds, einschließlich ihrer Er-
trägnisse, wo und in wessen Be-
sitz sie sich auch befinden sowie
die nach diesem Abkommen zu-
lässigen Operationen und Ge-
schäfte sind von allen Steuern
und Zollabgaben befreit.

c) Auf die zu den Ver-
mögenswerten des Fonds ge-
hörenden Goldbestände und alle
Geschäfte, die diese Goldbe-
stände betreffen, finden die Be-
stimmungen des Artikels 5 des
in lit. a dieses Artikels erwähn-
ten Protokolls Anwendung.

Artikel 25

KONTEN

a) Die Konten der Union
werden von dem Agenten ge-
führt, der jedes Jahr eine Bilanz
und eine Einnahmen- und Aus-
gabenrechnung aufstellt und
dem Direktorium vorlegt.

b) Die Konten und die Bilanz
werden von unabhängigen
Wirtschaftsprüfern geprüft, die
der Rat ernennt und die ihm
Bericht zu erstatten haben.

c) Die Bilanz und die Ein-
nahmen- und Ausgabenrech-
nung werden dem Rat durch
das Direktorium zur Genehmi-
gung vorgelegt.
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Artikel 26

RECHNUNGSEINHEIT,

a) Die Konten der Union
werden in einer Rechnungsein-
heit von 0'88867088 Gramm
Feingold geführt, in der auch
die Berechnungen für die Ope-
rationen vorgenommen und die
gemäß Artikel 11 und 13 ge-
währten Kredite ausgedrückt
werden.

b) Jede Vertragspartei setzt
die Parität zwischen der Rech-
nungseinheit und ihrer eigenen
Währung fest.

c) Keine Vertragspartei darf
sich einem Beschluß der Organi-
sation gemäß Artikel 30 lit. a
widersetzen, durch den der
Wert der Rechnungseinheit in
einem Ausmaß geändert wird,
das nicht über dasjenige Ver-
hältnis hinausgeht, in dem die
Vertragspartei die Parität ihrer
eigenen Währung zu der Rech-
nungseinheit seit dem 1. Juli
1950 gegenüber der an diesem
Tage geltenden Parität in der-
selben Richtung geändert hat.

Artikel 27

ÄNDERUNG DER PARITÄT.

Wird die Parität der Wäh-
rung einer Vertragspartei im
Sinne des Artikels 26 lit. b
innerhalb einer Abrechnungs-
periode geändert, so werden
die bilateralen Überschüsse oder
Defizite dieser Vertragspartei
gegenüber den anderen Ver-
tragsparteien für zwei Zeitab-
schnitte errechnet, nämlich für
die Zeit vor und die Zeit nach
der Änderung der Parität je-
weils auf der Grundlage der
während jedes dieser Zeitab-
schnitte geltenden Paritäten.
Für die Anwendung des Ar-
tikels 11 lit. b sollen die gemäß
Artikel 12 in Anspruch genom-
menen Kreditbeträge auf der
Grundlage derjenigen Parität in
Rechnungseinheiten umgerechnet
werden, die während der Ab-
rechnungsperiode in Kraft war,
für welche der Kredit in An-
spruch genommen wurde.
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Teil IV

SCHLUSS-
BESTIMMUNGEN

Artikel 28

ANLAGEN

Die Anlagen A und B sind
Bestandteile dieses Abkommens.

Artikel 29

ÜBERPRÜFUNG

Die Durchführung dieses Ab-
kommens wird von der Orga-
nisation ständig überprüft. Zum
30. Juni jedes Jahres ist eine
umfassende Überprüfung vor-
zunehmen.

Artikel 30

ÄNDERUNG VON
BESTIMMUNGEN

a) Artikel 11 und Artikel 26
lit. a können durch Beschluß
der Organisation geändert
werden.

b) Artikel 10 kann mit Aus-
nahme der lit. a und b von der
Organisation im Einvernehmen
mit der Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika
durch einen Beschluß geändert
werden.

Artikel 31

RATIFIZIERUNG UND
INKRAFTTRETEN

a) Dieses Abkommen ist von
den Signataren zu ratifizieren,
die es zu diesem Zweck unver-
züglich ihren verfassungsmäßig
zuständigen Stellen vorzulegen
haben.

b) Die Ratifikationsurkunden
werden beim Generalsekretär
der Organisation hinterlegt, der
jede Hinterlegung von Urkun-
den allen Signataren anzuzeigen
hat.

c) Dieses Abkommen tritt
mit erfolgter Hinterlegung der
Ratifikationsurkunden durch
sämtliche Signatare in Kraft.

d) Genehmigen die verfas-
sungsmäßig zuständigen Stellen
eines Signatars die Ratifizierung
dieses Abkommens nicht, so hat
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der betreffende Signatar die Or-
ganisation davon zu benach-
richtigen, die entscheiden wird,
ob und gegebenenfalls welche
Maßnahmen getroffen werden
sollen, um das Inkrafttreten des
Abkommens zu ermöglichen.

Artikel 32

BEITRITT

a) Ein Mitglied der Organi-
sation, das dieses Abkommen
nicht unterzeichnet hat, kann
der Organisation mitteilen, daß
es ihm beizutreten wünscht.

b) Genehmigt die Organi-
sation den Beitritt, so bestimmt
sie die näheren Bedingungen
und den Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens des Beitritts,

c) Vorbehaltlich der Bestim-
mungen der lit. a und b dieses
Artikels wird der Beitritt da-
durch vollzogen, daß das be-
treffende Mitglied eine Beitritts-
urkunde beim Generalsekretär
der Organisation hinterlegt, der
diese Hinterlegung allen Ver-
tragspartnern anzuzeigen hat.

Artikel 33

SUSPENSION

a) Die Organisation kann auf
Antrag einer Vertragspartei
entscheiden, daß die Anwen-
dung dieses Abkommens gegen-
über dieser Vertragspartei unter
Bedingungen und für einen
Zeitraum, die von der Organi-
sation festgesetzt werden,
suspendiert wird.

b) Sofern der Fall vom Di-
rektorium oder einer anderen
vorher von der Organisation zu
diesem Zweck errichteten oder
bestimmten Stelle geprüft wor-
den ist, kann die Organisation
auch entscheiden, daß die An-
wendung dieses Abkommens
gegenüber einer Vertragspartei
unter Bedingungen und für
einen Zeitraum, die von der Or-
ganisation festgesetzt werden,
suspendiert wird, und zwar

1. wenn diese Vertrags-
partei eine ihrer Verpflich-
tungen auf Grund dieses Ab-
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kommens oder auf Grund
eines der Beschlüsse der Orga-
nisation, auf die in Artikel 2
Bezug genommen wird, nicht
erfüllt; oder

2. aus jedem anderen
Grunde, der vorher in einem
Beschluß der Organisation
vorgesehen worden ist.

Artikel 34

AUSSCHEIDEN VON VER-
TRAGSPARTEIEN

a) Sofern die Organisation
nichts anderes bestimmt, endigt
dieses Abkommen für jede Ver-
tragspartei, die eine gemäß Ar-
tikel 11 oder 13 geschuldete
Goldzahlung nicht leistet, mit
dem Ablauf derjenigen Abrech-
nungsperiode, innerhalb der die
fällige Verpflichtung nicht er-
füllt wird. Sobald die Nichter-
füllung festgestellt worden ist,
werden die übrigen Vertrags-
parteien gegenüber jener Ver-
tragspartei von ihren Verpflich-
tungen auf Grund von Artikel 8
unverzüglich befreit.

b) Dieses Abkommen endigt
für eine Vertragspartei, die aus
der Organisation ausscheidet,
mit dem Ablauf der Abrech-
nungsperiode, in der das Aus-
scheiden wirksam wird, sofern
die Organisation nicht einen
anderen Zeitpunkt bestimmt.

c) Die Organisation kann im
Falle höherer Gewalt oder
außergewöhnlicher Umstände
entscheiden, dieses Abkommen
in bezug auf eine Vertragspartei
zu beendigen.

d) Jede Vertragspartei kann
dieses Abkommen durch Mittei-
lung an die Organisation für
sich beenden:

1. wenn ihr kumulativer
Rechnungsüberschuß oder ihr
kumulatives Rechnungsdefizit
den Betrag ihrer Quote er-
reicht; in diesem Falle endigt
das Abkommen mit Ablauf
der Abrechnungsperiode,
innerhalb welcher der kumu-
lative Rechnungsüberschuß
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oder das kumulative Rech-
nungsdefizit dieser Vertrags-
partei ihre Quote erreicht,
oder, wenn die Mitteilung
später erfolgt, mit Ablauf der
Periode, in der diese erfolgt
ist;

2. wenn eine ihr auf Grund
des Artikels 11 oder 13 ge-
schuldete Goldzahlung nicht
in voller Höhe geleistet wor-
den ist; in diesem Falle endigt
das Abkommen mit Ablauf
der Abrechnungsperiode, in-
nerhalb welcher die Mittei-
lung durch die Vertragspartei
erfolgt, mit der Maßgabe, daß
diese von ihren Verpflichtun-
gen gegenüber den anderen
Vertragsparteien auf Grund
von Artikel 8 sofort nach er-
folgter Mitteilung befreit
wird;
oder

3. in anderen Fällen und
unter Bedingungen, die von
der Organisation vorgesehen
werden.
e) Bei Anwendung der Be-

stimmungen dieses Artikels
werden:

1. die Operationen für die-
jenige Abrechnungsperiode,
mit, deren Ablauf dieses Ab-
kommen für die ausschei-
dende Vertragspartei endigt,
trotzdem durchgeführt;
und

2. die Rechte und Pflichten
der betreffenden Vertragspar-
tei gemäß Abschnitt I der
Anlage B dieses Abkommens
bestimmt; diese Bestimmun-
gen bleiben bis zur Durch-
führung der darin vorgesehe-
nen Maßnahmen in Kraft.

Artikel 35

VERLÄNGERUNG DER AN-
WENDUNG DES AR-

TIKELS 11

a) Spätestens am 31. März
1952 wird die Organisation eine
eingehende Untersuchung über
die Durchführung dieses Ab-
kommens vornehmen, um in
Beratung mit der Regierung der
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Vereinigten Staaten von Ameri-
ka zu entscheiden, unter
welchen Bedingungen Artikel 11
dieses Abkommens vom 1. Juli
1952 an weiter in Kraft bleiben
soll.

b) Wirkt eine Vertragspartei
an der in lit. a dieses Artikels
vorgesehenen Entscheidung
nicht mit, so endigt dieses Ab-
kommen für sie am 30. Juni
1952; in diesem Falle findet Ar-
tikel 34 lit. e auf diese Vertrags-
partei Anwendung.

c) Für die anderen Vertrags-
parteien bleibt Artikel 11 zu
den von ihnen festgesetzten Be-
dingungen in Kraft, sofern sich
nicht aus den Bestimmungen des
Artikels 36 lit. b etwas anderes
ergibt.

Artikel 36

BEENDIGUNG DES ABKOM-
MENS

a) Dieses Abkommen kann
jederzeit durch Entscheidung
der Organisation außer Kraft
gesetzt werden.

b) Sofern die Organisation
nicht anders entscheidet, tritt
dieses Abkommen nach dem
30. Juni 1952 außer Kraft,
wenn sich der Gesamtbetrag der
Quoten der Vertragsparteien
auf weniger als 50 v. H. der
Summe der in Artikel 11 ur-
sprünglich festgesetzten Quoten
belaufen sollte.

c) Bei Beendigung dieses Ab-
kommens:

1. werden die Operationen
für diejenige Abrechnungs-
periode, mit deren Ablauf
dieses Abkommen außer
Kraft tritt, trotzdem noch
durchgeführt;
und

2. wird die Union gemäß
den Bestimmungen des Ab-
schnitts II der Anlage B
dieses Abkommens liquidiert;
diese Bestimmungen bleiben
in Kraft, bis die darin vor-
gesehenen Maßnahmen be-
endet sind.
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ANLAGE A
BESTEHENDE SCHULDEN

§ 1. a) Bestehende Schulden
im Sinne dieses Abkommens
sind:

1. die am 30. Juni 1950
vorhandenen Salden der in
Artikel 5 lit. a des Abkom-
mens über den Innereuropäi-
schen Zahlungs- und Verrech-
nungsverkehr für 1949/50
vom 7. September 1949 er-
wähnten Konten, berichtigt
um die Beträge der auf
Grund des genannten Ab-
kommens in bezug auf den
Monat Juni 1950 durch-
geführten Operationen; und

2. sonstige am 30. Juni
1950 zwischen zwei Vertrags-
parteien bestehende Schulden,
die diese Parteien dem Agen-
ten anzeigen, ausgenommen
diejenigen Teilbeträge konso-
lidierter Schulden, bei denen
der Schuldner nicht zu einer
vorzeitigen Rückzahlung ver-
pflichtet ist.

b) Der Rat kann das in lit. a
Ziffer 1 und 2 dieses Paragra-
phen genannte Datum für eine
Vertragspartei ändern, in bezug
auf welche dieses Abkommen
nicht vom 1. Juli 1950 an an-
gewendet wird.

§ 2. Wird zwischen zwei Ver-
tragsparteien ein Abkommen
über die Tilgung oder Rückzah-
lung bestehender Schulden ge-
mäß § 1 dieser Anlage ab-
geschlossen, so werden die
Rückzahlungs- oder Tilgungs-
beträge in die Errechnung der
bilateralen Überschüsse oder
Defizite dieser beiden Vertrags-
parteien einbezogen. Zwei Ver-
tragsparteien können verein-
baren, daß eine zwischen ihnen
bestehende Schuld nicht der
Tilgung unterliegt.

§ 3. Entscheidet die Organi-
sation, daß eine Vereinbarung
über die Tilgung oder Rück-
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Zahlung bestehender Schulden
das reibungslose Funktionieren
der Union beeinträchtigen kann,
so sind die betreffenden zwei
Vertragsparteien gehalten, diese
Vereinbarung gemäß der Ent-
scheidung der Organisation zu
ändern.

§ 4. Können sich die beiden
Vertragsparteien über die Til-
gung oder über die Tilgungs-
bedingungen bestehender Schul-
den nicht einigen, so können die
Tilgungsbedingungen auf An-
trag einer der beiden Vertrags-
parteien durch Entscheidung der
Organisation festgesetzt werden.

§ 5. Ist die Organisation nicht
in der Lage, eine Entscheidung
gemäß § 4 dieser Anlage zu
treffen, so werden die beste-
henden Schulden zu folgenden
Bedingungen getilgt:

1. Die Rückzahlung erfolgt
in zwei Jahren in gleichen
monatlichen Raten, sofern die
beiden beteiligten Vertrags-
parteien nichts anderes ver-
einbaren;

2. Zinsen werden zum
Satze von jährlich 1 v. H. ge-
zahlt. Ist jedoch am 30. Juni
1950 zwischen den beiden
Vertragsparteien ein Zah-
lungsabkommen in Kraft, das
für den gleichen Zeitraum
einen höheren Zinssatz vor-
sieht, so findet dieser Satz
Anwendung. Sieht das Zah-
lungsabkommen einen höhe-
ren Zinssatz für einen länge-
ren Zeitraum vor, so wird
der Zinssatz unter Berücksich-
tigung dieses höheren Satzes
durch Entscheidung der Or-
ganisation bestimmt.

§ 6. Vorbehaltlich der Bestim-
mungen in § 3 dieser Anlage
können die nach den Bestim-
mungen in den §§ 4 oder 5
dieser Anlage festgesetzten Til-
gungsbedingungen später durch
Vereinbarung der beiden betei-
ligten Vertragsparteien geändert
werden.



66. Stück — Ausgegeben am 12. November 1957 — Nr. 224 1249

ANLAGE B
Abschnitt I

RECHTE UND PFLICHTEN
DER VERTRAGSPARTEIEN
IM FALLE DES AUSSCHEI-

DENS

§ 1. Endigt dieses Abkommen
für eine Vertragspartei auf
Grund des Artikels 34 oder 35
dieses Abkommens, so werden
die Rechte und Pflichten dieser
Vertragspartei nach den folgen-
den Vorschriften bestimmt.

§ 2. a) Vorbehaltlich der Be-
stimmungen des Artikels 10,
lit. g, dieses Abkommens und
der lit. b und c dieses Paragra-
phen werden Beträge eines einer
Vertragspartei zugewiesenen
Anfangsguthabens oder einer
Anfangsschuld, die bei den Ope-
rationen für die Abrechnungs-
perioden vor der Beendigung
dieses Abkommens für diese
Vertragspartei nicht verbraucht
worden sind, so behandelt, als
wären sie, je nach Sachlage, ein
Rechnungsüberschuß oder ein
Rechnungsdefizit dieser Ver-
tragspartei für die Abrech-
nungsperiode, die zu dem ge-
nannten Zeitpunkt endigt.

b) Die Bestimmungen der
vorhergehenden litera finden
auf Beträge von Anfangsschul-
den nur insoweit Anwendung,
als der betreffenden Vertrags-
partei zuvor der Gegenwert an
bedingter Hilfe fest zugeteilt
worden ist.

c) Handelt es sich bei der be-
treffenden Vertragspartei um
das Vereinigte Königreich, dann
werden Beträge aus dessen An-
fangsschuld, die bei den in lit. a
dieses Paragraphen erwähnten
Operationen nicht verbraucht
wurden, gestrichen.

§ 3. Sofern die Organisation
nichts anderes bestimmt, wer-
den der Kredit, den die betref-
fende Vertragspartei auf Grund
der Artikel 11 und 13 dieses
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Abkommens der Union gegeben
oder von der Union empfangen
hat sowie die von der genann-
ten Vertragspartei auf Grund
des Artikels 12 dieses Abkom-
mens in Anspruch genommenen
oder gegebenen Kreditbeträge
gestrichen und durch bilaterale
Kredite ersetzt, die nach den
Bestimmungen des § 4 dieser
Anlage berechnet werden.

§ 4. a) Je nach Lage des Falles
gibt die betreffende Vertrags-
partei jeder anderen Vertrags-
partei oder erhält von jeder
anderen Vertragspartei einen
Kredit in Höhe eines Betrages,
der zu dem Nettobetrag der
Kredite, welche die erste Ver-
tragspartei von der Union er-
halten oder ihr gegeben hat, in
demselben Verhältnis steht wie
die Quote der anderen Ver-
tragspartei zur Summe der
Quoten aller Vertragsparteien.

b) Die betreffende Vertrags-
partei empfängt von jeder der
Vertragsparteien, die der Union
einen Nettokreditbetrag gege-
ben haben, und gibt jeder der
Vertragsparteien, die von der
Union einen Nettokreditbetrag
erhalten haben, einen Kredit in
Höhe eines Betrages, der zu den
von jeder dieser Vertragspar-
teien gegebenen oder empfange-
nen Krediten in demselben Ver-
hältnis steht wie die Quote der
ersten Vertragspartei zur Sum-
me der Quoten aller Vertrags-
parteien.

c) Die nach den Bestimmun-
gen in lit. a dieses Paragraphen
gegebenen oder empfangenen
Kredite werden gegebenenfalls
gegen die nach den Bestimmun-
gen in lit. b dieses Paragraphen
empfangenen oder gegebenen
Kredite verrechnet.

§ 5. a) Die auf Grund von
Artikel 12 dieses Abkommens
in Anspruch genommenen Kre-
ditbeträge werden für die
Zwecke des § 4 dieser Anlage
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als Kredite behandelt, welche
die Union von der kreditgeben-
den Vertragspartei erhalten hat,
beziehungsweise als Kredite,
welche die den Kredit empfan-
gende Vertragspartei von der
Union erhalten hat.

b) 1. Hat die ausscheidende
Vertragspartei von der Union
einen Nettokreditbetrag er-
halten, so werden die der
Union gegebenen Kredite für
die in § 4 dieser Anlage vor-
gesehenen Berechnungen im
gleichen Verhältnis gekürzt,
so daß ihr Gesamtbetrag mit
dem Gesamtbetrag der von
der Union gegebenen Kredite
übereinstimmt;

2. Hat die ausscheidende
Vertragspartei der Union
einen Nettokreditbetrag ge-
geben, so werden die von der
Union gegebenen Kredite für
die in § 4 dieser Anlage vor-
gesehenen Berechnungen im
gleichen Verhältnis gekürzt,
so daß ihr Gesamtbetrag mit
dem Gesamtbetrag der an die
Union gegebenen Kredite
übereinstimmt.

§ 6. Die nach § 4 dieser An-
lage entstehenden bilateralen
Kredite werden in der Währung
der Vertragspartei, welche den
Kredit gibt, ausgedrückt und
zurückgezahlt, es sei denn, daß
die Vertragspartei, die ihn gibt,
mit der Vertragspartei, die ihn
empfängt, etwas anderes ver-
einbart. Die Kreditbedingungen
werden zwischen den beiden
Vertragsparteien vereinbart
oder, wenn eine solche Ver-
einbarung nicht zustande
kommt, durch Entscheidung der
Organisation festgesetzt. Ist die
Organisation nicht in der Lage,
eine Entscheidung zu treffen, so
werden diese Kredite zu einem
Satz von jährlich 23/4% ver-
zinst; sie werden in drei Jahren
zurückgezahlt, und zwar, soweit
die beiden Vertragsparteien
nicht anderweitig übereinkom-
men, in gleichen monatlichen
Raten.

§ 7. a) Jede der anderen Ver-
tragsparteien gibt der Union
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oder erhält von der Union je
nach Sachlage einen Kredit in
der gleichen Höhe, in der sie
gemäß § 4 dieser Anlage von
der ausscheidenden Vertragspar-
tei Kredit empfängt oder ihr
Kredit gibt.

b) Diese Kredite werden zu
einem von der Organisation
festgesetzten Satz verzinst. Sie
werden bei der in Artikel 11
lit. b dieses Abkommens vor-
gesehenen Berechnung nicht be-
rücksichtigt jedoch mit der
Maßgabe, daß sie

1. je nach Sachlage für den
Ausgleich der Rechnungs-
überschüsse oder Rechnungs-
defizite jeder Vertragspartei
insoweit verwendet werden
können, als ihr kumulativer
Rechnungsüberschuß oder ihr
kumulatives Rechnungsdefizit
ihre Quote übersteigt;

2. für die Zwecke dieser
Anlage als Kredite behandelt
werden, die nach Artikel 11
dieses Abkommens gegeben
oder empfangen wurden.

Abschnitt II

LIQUIDIERUNG DER
UNION

§ 8. Die Union wird bei Be-
endigung dieses Abkommens
auf Grund des Artikels 36 dieses
Abkommens nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen liqui-
diert.

§ 9. a) Vorbehaltlich der Be-
stimmungen des Artikels 10
lit. g dieses Abkommens und
der Bestimmungen der lit. b
und c dieses Paragraphen wer-
den die einer Vertragspartei zu-
gewiesenen Beträge eines An-
fangsguthabens oder einer An-
fangsschuld, soweit sie nicht auf
Grund dieses Abkommens ver-
braucht worden sind, so behan-
delt, als wären sie, je nach Sach-
lage, ein Rechnungsüberschuß
oder ein Rechnungsdefizit dieser
Vertragspartei für die Abrech-
nungsperiode, mit deren Ablauf
dieses Abkommen endigt.
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b) Die Bestimmungen des
lit. a finden auf Beträge aus
einer Anfangsschuld nur inso-
weit Anwendung, als der betref-
fenden Vertragspartei zuvor der
Gegenwert an bedingter Hilfe
fest zugeteilt worden ist.

c) Ein nach diesem Abkom-
men nicht verbrauchter Betrag
der für das Vereinigte König-
reich festgesetzten Anfangs-
schuld wird gestrichen.

§ 10. Gemäß Artikel 12 dieses
Abkommens verwendete Kre-
ditbeträge werden bei Beendi-
gung dieses Abkommens als
Kredite behandelt, die gemäß
Artikel 11 dieses Abkommens,
je nach Sachlage, gegeben oder
empfangen wurden, und als
bilaterale Kredite gestrichen.

§ 11. Die Organisation kann
bestimmen, innerhalb welcher
Grenzen und unter welchen Be-
dingungen eine Vertragspartei
ermächtigt werden kann, an-
gemessene Betriebsmittel in den
Währungen anderer Vertrags-
parteien von der Liquidierung
auszuschließen.

§ 12. Die konvertierbaren
Vermögenswerte des Fonds
werden zur Rückzahlung an
diejenigen Vertragsparteien ver-
wendet, die der Union auf
Grund der Artikel 11 und 13
dieses Abkommens Kredite ge-
geben haben, und zwar im Ver-
hältnis der Nettobeträge dieser
Kredite. Soweit jedoch die kon-
vertierbaren Vermögenswerte
den in Artikel 23 lit. b Z. 1
dieses Abkommens erwähnten
Betrag nicht überschreiten, kön-
nen sie auf Grund dieses Para-
graphen nur verwendet werden,
wenn die Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika
der Liquidierung nicht wider-
sprochen hat.

§ 13. Als konvertierbare Ver-
mögenswerte des Fonds im
Sinne von § 12 dieser Anlage
gelten die bei Beendigung dieses
Abkommens in dem Fonds be-
findlichen Beträge an Gold,
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Dollar der Vereinigten Staaten
und konvertierbaren Währun-
gen von Ländern, die nicht Ver-
tragsparteien sind.

§ 14. Die Restbeträge der
Kredite, die von den Vertrags-
parteien gegeben und nicht ge-
mäß § 12 dieser Anlage zurück-
gezahlt wurden, werden je nach
Sachlage gemäß den Bestimmun-
gen der §§15 oder 16 bis 18
dieser Anlage abgewickelt.

§ 15. Bestimmt die Organisa-
tion, daß die in § 14 dieser An-
lage vorgesehene Abwicklung
von der Union durchzuführen
ist, so haben die Vertragspar-
teien, die von der Union Kre-
dite auf Grund der Artikel 11
und 13 dieses Abkommens er-
halten haben, der Union im
Verhältnis der Nettobeträge
dieser Kredite und nach den
von der Organisation fest-
zusetzenden Bedingungen die
Beträge zurückzuzahlen, die er-
forderlich sind, damit die Union
die erwähnte Abwicklung
durchführen kann.

§ 16. Trifft die Organisation
keine derartige Entscheidung,
so werden die nicht zurück-
gezahlten Restbeträge der in
§ 14 dieser Anlage erwähnten
Kredite an die Union und der
sonst auf Grund des § 15 dieser
Anlage zurückzuzahlende Teil
der von der Union gegebenen
Kredite gestrichen und durch
bilaterale Kredite ersetzt, die
gemäß den Bestimmungen des
§ 17 dieser Anlage berechnet
werden.

§ 17. a) Jede Vertragspartei
erhält von jeder der Vertrags-
parteien, die der Union einen
Nettokreditbetrag gegeben ha-
ben, einen Kredit in Höhe eines
Betrages, der zu dem nicht zu-
rückgezahlten Restbetrag des
von letzterer Vertragspartei ge-
gebenen Kredits in demselben
Verhältnis steht wie die Quote
der ersteren Vertragspartei zur
Summe der Quoten aller Ver-
tragsparteien.



66. Stück — Ausgegeben am 12. November 1957 — Nr. 224 1255

b) Jede Vertragspartei, die
von der Union einen Netto-
kreditbetrag erhalten hat, er-
hält von jeder der Vertrags-
parteien einen Kreditbetrag in
Höhe eines Betrages, der zu
dem in § 16 dieser Anlage er-
wähnten Teilbetrag des Kredits,
den die Union gegeben und die
erstere Vertragspartei empfan-
gen hat, in demselben Verhält-
nis steht wie die Quote der
letzteren Vertragspartei zur
Summe der Quoten aller Ver-
tragsparteien.

§ 18. Die auf Grund der
§§ 16 und 17 dieser Anlage ge-
gebenen bilateralen Kredite
werden in der Währung der
kreditgebenden Vertragspartei
ausgedrückt und zurückgezahlt,
sofern diese Vertragspartei und
die den Kredit empfangende
Vertragspartei keine gegen-
teilige Abmachung treffen. Die
Bedingungen dieser Kredite
werden durch Vereinbarung
zwischen den beiden Vertrags-
parteien oder, falls eine solche
Vereinbarung nicht zustande
kommt, von der Organisation
bestimmt. Ist die Organisation
nicht in der Lage, eine Entschei-
dung zu treffen, so werden die
Kredite zum Satz von jährlich
23/4 v. H. verzinst; sie werden
in drei Jahren zurückgezahlt,
und zwar, sofern die beiden
Vertragsparteien nichts anderes
vereinbaren, in gleichen monat-
lichen Raten.

§ 19. Die Vermögenswerte
des Fonds, welche nicht gemäß
den Bestimmungen der §§ 12
bis 18 dieser Anlage verwendet
worden sind, werden vorbehalt-
lich der Bestimmungen des §. 23
unter die Signatare des Abkom-
mens nach dem in der nach-
stehenden Tabelle V festgesetz-
ten Schlüssel verteilt. Hat je-
doch eine Vertragspartei eine
ihrer Verpflichtungen auf
Grund der Artikel 11 oder 13
dieses Abkommens oder der
Paragraphen 4, 15 oder 16
bis 18 dieser Anlage nicht er-
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füllt, so nimmt sie an der in
diesem Paragraphen vorgesehe-
nen Verteilung nicht teil, es sei
denn, daß die Organisation
etwas anderes bestimmt.

TABELLE V

§ 20. Soweit Kredite, die den
Vertragsparteien auf Grund der
Artikel 11 und 13 dieses Ab-
kommens gegeben worden sind,
nicht nach den Bedingungen der
§§ 14 bis 18 dieser Anlage zu-
rückgezahlt werden, werden sie
gegen die den Vertragsparteien
auf Grund des § 19 dieser An-
lage zugeteilten Forderungen
verrechnet.

§ 21. Soweit die gemäß § 19
dieser Anlage zugeteilten Forde-
rungen nicht gemäß § 20 aus-
geglichen werden, wird ihr Aus-
gleich von denjenigen Ver-
tragsparteien durchgeführt, die
ihre von der Union empfange-
nen Kredite nicht voll zurück-
gezahlt haben. Zu diesem Zweck
erhält jede dieser Vertragspar-
teien von jeder der Vertragspar-
teien, die auf Grund des § 19
eine Forderung gegen die Union
haben, einen Kredit in Höhe
eines Betrages, der zu dieser
Forderung in demselben Ver-
hältnis steht wie der nicht zu-
rückgezahlte Teil der Kredite,
welche die erste Vertragspartei
erhalten hat, zum Gesamtbetrag
der nicht zurückgezahlten Kre-
dite.

§ 22. Sofern die beiden be-
teiligten Vertragsparteien nichts
anderes vereinbaren, werden die
auf Grund des § 21 dieser An-
lage gegebenen Kredite in fol-
gender Weise ausgeglichen:
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1. Sie werden in der Wäh-
rung der kreditgebenden
Vertragspartei ausgedrückt;

2. sie werden für einen
Zeitraum von 15 Jahren, be-
ginnend mit der Beendigung
dieses Abkommens, konsoli-
diert;

3. sie werden während
dieses Zeitraumes zum Satz
von jährlich 3 v. H. verzinst;

4. sie werden vom Beginn
des dritten der Beendigung
des Abkommens folgenden
Jahres an getilgt.

§ 23. Die Anwendung der Be-
stimmungen der §§ 19 bis 22
dieser Anlage bedarf der Zu-
stimmung der Regierung der
Vereinigten Staaten von Ameri-
ka, die in Beratung mit der Or-
ganisation bestimmen kann, daß
die restlichen Vermögenswerte
des Fonds ganz oder zum Teil
zugunsten einzelner Vertrags-
parteien oder einer Gruppe von
Vertragsparteien zu reservieren
sind. Eine Vertragspartei
braucht jedoch die ihr auf
Grund der Artikel 11 und 13
dieses Abkommens gegebenen
Kredite innerhalb eines kürze-
ren Zeitraums als des in § 22
dieser Anlage vorgesehenen nur
dann zurückzuzahlen, wenn die
Rückzahlung in der Währung
dieser Vertragspartei zur Ver-
wendung innerhalb ihres Staats-
oder Währungsgebietes zu er-
folgen hat.

§ 24. Vermögenswerte des
Fonds, die gemäß den §§ 19
bis 22 oder gemäß § 23 dieser
Anlage verteilt werden, sollen
dazu benutzt werden, die Er-
haltung der Transferierbarkeit
europäischer Währungen zu er-
leichtern, die Liberalisierung des
Handels der Vertragsparteien
untereinander oder mit anderen
Ländern zu fördern, die in-
dustrielle und landwirtschaft-
liche Produktion zu steigern
und zur Erhaltung der inneren
finanziellen Stabilität beizutra-
gen.
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URKUND DESSEN haben
die unterzeichneten, ordnungs-
gemäß bevollmächtigten Ver-
treter dieses Abkommen mit
ihren Unterschriften versehen.

GEGEBEN zu Paris am
19. September 1950 in eng-
lischer und französischer
Sprache, wobei beide Fassungen
in gleicher Weise authentisch
sind, in einem einzigen Exem-
plar, das beim Generalsekretär
der Organisation für Europä-
ische Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit hinterlegt bleibt, der
allen Signatarstaaten beglau-
bigte Abschriften dieses Ab-
kommens zustellen wird.

Für die Bundesrepublik Deutsch-
land:

Dr. H. K. von Mangoldt
Für die Republik Österreich:

Herbert Prack
Für das Königreich Belgien:

Comte de Meeus d'Argenteuil

Für das Königreich Dänemark:
E. Bartels

Für die Französische Republik:
Charpentier

Für das Königreich Griechenland:
A. Verdelis

Da die Republik Irland dem
Sterlinggebiet angehört, erfordern
die Bestimmungen dieses Abkom-
mens ihrerseits keine besonderen
Maßnahmen und dieses Abkom-
men wird im Namen der Republik
Irland mit der Maßgabe unter-
zeichnet, daß die Wirksamkeit des
Abkommens die bestehenden Ab-
machungen über den Zahlungs-
verkehr zwischen ihr und den
anderen Vertragsparteien nicht än-
dern wird.

Für die Republik Irland:
C. C. Cremin

Für die Republik Island:
Petur Benediktsson

Für die Italienische Republik:
Attilio Cattani

Für das Großherzogtum Luxem-
burg:

N. Hommel

Für das Königreich Norwegen:
Torfinn Oftedal

Für das Königreich der Nieder-
lande:

F. J. Gelderman
Für die Portugiesische Republik:

J. Freire de Andrade
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Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland;

Hugh Ellis-Rees
Für Schweden:
Erik de Sydow

Für die Schweizerische Eidgenossen-
schaft:

Gérard Bauer
Für die Türkische Republik:

Mehmet Ali Tiney

Für die Britisch-Amerikanische
Zone des Freien Gebietes von

Triest:
H. Barlerin

(Übersetzung.)

PROTOKOLL
ÜBER DIE VORLÄUFIGE
ANWENDUNG DES AB-
KOMMENS ÜBER DIE

GRÜNDUNG EINER
EUROPÄISCHEN

ZAHLUNGSUNION
Die Signatare des heute un-

terfertigten Abkommens über
die Gründung feiner Europäi-
schen Zahlungsunion (im fol-
genden „Abkommen" genannt);

HABEN
IM HINBLICK auf den Be-

schluß des Rates der Organi-
sation für Europäische Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit vom
29. Juni 1950 bezüglich der
Maßnahmen, die bis zur Grün-
dung einer Europäischen Zah-
lungsunion in bezug auf den
Zahlungsverkehr innerhalb Eu-
ropas zu treffen sind;

IN DEM WUNSCHE, eine
Unterbrechung zwischen der
Anwendung des am 7. Septem-
ber 1949 unterzeichneten Ab-
kommens über den Innereuro-
päischen Zahlungs- und Ver-
rechnungsverkehr für 1949/50
und des heute unterzeichneten
Abkommens zu vermeiden;

folgendes VEREINBART:

§ 1. Vorbehaltlich der Be-
stimmungen des § 3 sollen die
Parteien dieses Protokolls das
Abkommen vorläufig so anwen-
den, als ob das Abkommen seit
dem 1. Juli 1950 wirksam ge-
wesen wäre.
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§ 2. Vorbehaltlich der Be-
stimmungen des § 3 tritt dieses
Protokoll mit dem heutigen
Tage in Kraft; es bleibt so lange
in Geltung, bis das Abkommen
in Kraft tritt. Die Bestimmun-
gen der Artikel 34, 35 und 36
des Abkommens gelten für die-
ses Protokoll in derselben Weise
wie für das Abkommen.

§ 3. Erklärt eine Partei dieses
Protokolls bei seiner Unter-
zeichnung, daß das Abkommen
für diese Partei nur unter der
Bedingung angewendet werden
kann, daß es gemäß den Be-
stimmungen ihrer Verfassung
ratifiziert wird,

1. so tritt dieses Protokoll
in bezug auf diese Partei zum
Zeitpunkt der Hinterlegung
ihrer Ratifikationsurkunde ge-
mäß den Bestimmungen des
Artikels 31 des Abkommens
in Kraft; und

2. das Abkommen wird
dann in bezug auf diese Par-
tei vorläufig so angewendet,
als wäre es am 1. Juli 1950
wirksam geworden. Erklärt
diese Partei jedoch bei Hin-
terlegung ihrer Ratifikations-
urkunde gegenüber der Orga-
nisation für Europäische Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
(im folgenden „Organisation"
genannt), daß dies nicht mög-
lich ist, so wird das Abkom-.
men so angewendet, als wäre
es zu Beginn der Abrech-
nungsperiode in Kraft getre-
ten, in welcher die Ratifika-
tionsurkunde abgegeben wird.

§ 4. Jedes Mitglied der Orga-
nisation, das gemäß den Bestim-
mungen des Artikels 32 des Ab-
kommens diesem beitritt, bevor
es in Kraft ist, kann diesem Pro-
tokoll beitreten, wobei die Be-
dingungen dieses Beitritts und
der Zeitpunkt, zu dem er wirk-
sam wird, von der Organisation
zu bestimmen sind.

§ 5. a) Ist eine Partei dieses
Protokolls nicht in der Lage,
das Abkommen zu ratifizieren,



66. Stück — Ausgegeben am 12. November 1957 — Nr. 224 1261

und hat sie dies der Organi-
sation gemäß Artikel 31 Ab-
satz d des Abkommens ange-
zeigt, so kann sie von diesem
Protokoll zurücktreten, indem
sie ihre Rücktrittsabsicht dem
Generalsekretär der Organisa-
tion (im folgenden „General-
sekretär" genannt) schriftlich
mitteilt.

b) Mit Ablauf der ersten Ab-
rechnungsperiode nach dem
Zeitpunkt dieser Mitteilung
oder zu einem darin bezeich-
neten späteren Zeitpunkt hört
die Partei, die die Mitteilung
abgegeben hat, auf, Partei dieses
Protokolls zu sein.

c) Der Generalsekretär wird
im Sinne des Artikels 18 des
Abkommens von jeder auf
Grund dieses Paragraphen abge-
gebenen Mitteilung alle Parteien
dieses Protokolls sowie den
Agenten unverzüglich unter-
richten.

§ 6. Sofern die Organisation
nichts anderes bestimmt, tritt
dieses Protokoll außer Kraft,
wenn sich der Gesamtbetrag der
Quoten der Parteien auf weni-
ger als 50 v. H. der Summe der
in Artikel 11 des Abkommens
ursprünglich festgesetzten Quo-
ten beläuft.

§ 7. Kommen die Bestim-
mungen der §§ 5 oder 6 dieses
Protokolls in Anwendung,

1. so werden die Opera-
tionen für die Abrechnungs-
periode, mit deren Ablauf
dieses Protokoll für eine Par-
tei oder für die Parteien die-
ses Protokolls endet, gleich-
wohl noch durchgeführt; und

2. die Rechte und Pflichten
der in Betracht kommenden
Partei oder Parteien, je nach
Sachlage, nach den Vorschrif-
ten des Abschnitts I bezie-
hungsweise des Abschnitts II
der Anlage B des Abkom-
mens bestimmt.

URKUND DESSEN haben
die unterzeichneten, ordnungs-
gemäß bevollmächtigten Ver
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treter dieses Protokoll mit ihren
Unterschriften versehen.

GEGEBEN zu Paris am
19. September 1950, in engli-
scher und französischer Sprache,
wobei beide Fassungen in glei-
cher Weise authentisch sind, in
einem einzigen Exemplar, das
beim Generalsekretär der Or-
ganisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
hinterlegt bleibt, der allen Si-
gnatarstaaten dieses Protokolls
beglaubigte Abschriften zustel-
len wird.

Für die Bundesrepublik Deutsch-
land:

Dr. H. K. von Mangoldt
Für die Republik Österreich:

Herbert Prack
Für das Königreich Belgien:

Comte de Meeus d'Argenteuil

Für das Königreich Dänemark:
E. Bartels

Für die Französische Republik:
Charpentier

Für das Königreich Griechenland:
A. Verdelis

Für die Republik Irland:
C. C. Cremin

Für die Republik Island:
Petur Benediktssoll

Für die Italienische Republik:
Attilio Cattani

Für das Großherzogtum Luxem-
burg:

N. Hommel

Für das Königreich Norwegen:
Torfinn Oftedal

Für das Königreich der Nieder-
lande:

F. J. Gelderman
Für die Portugiesische Republik:

J. Freire de Andrade

Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland:

Hugh EIlis-Rees
Für Schweden:
Erik de Sydow

Für die Schweizerische Eid-
genossenschaft:
Gérard Bauer

Für die Türkische Republik:
Mehmet Ali Tiney

Für die Britisch-Amerikanische
Zone des Freien Gebietes von

Triest:
H. Barlerin
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(Übersetzung.)

ZUSATZPROTOKOLL
NR. 2 ZUR ABÄNDERUNG
DES ABKOMMENS VOM

19. SEPTEMBER 1950
ÜBER DIE GRÜNDUNG
EINER EUROPÄISCHEN

ZAHLUNGSUNION

DIE REGIERUNGEN der
Bundesrepublik Deutschland,
der Republik Österreich, des
Königreichs Belgien, des König-
reichs Dänemark, der Französi-
schen Republik, des Königreichs
Griechenland, der Republik Ir-
land, der Republik Island, der
Italienischen Republik, des
Großherzogtums Luxemburg,
des Königreichs Norwegen, des
Königreichs der Niederlande, der
Portugiesischen Republik, des
Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Nordirland,
Schwedens, der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Tür-
kischen Republik sowie der Be-
fehlshaber der britisch-ameri-
kanischen Zone des Freien Ge-
bietes von Triest;

ALS SIGNATARE des Ab-
kommens vom 19. September
1950 über die Gründung einer
Europäischen Zahlungsunion
(im folgenden „Abkommen"
genannt) und des Protokolls
vom gleichen Tage über seine
vorläufige Anwendung, dessen
§ 1 vorsieht, daß die Bestim-
mungen des Abkommens vor-
läufig so angewendet werden,
als ob es seit dem 1. Juli 1950
wirksam gewesen wäre;

HABEN ZUR KENNTNIS
GENOMMEN, daß die Regie-
rung der Vereinigten Staaten
Mittel zur Verfügung zu stel-
len beabsichtigt, mit denen die
Defizite einiger Vertragspar-
teien des Abkommens gegen-
über der Union in dem am
1. Juli 1951 beginnenden Jahr
ganz oder teilweise berichtigt
oder ausgeglichen werden kön-
nen, daß sie dies aber auf einer
flexibleren Basis zu tun
wünscht, als in Artikel 10 des
Abkommens vorgesehen ist;
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SIND ÜBEREINGEKOM-
MEN, zur Einführung des hie-
zu notwendigen Verfahrens ein
Zusatzprotokoll zu unterzeich-
nen, durch das die Artikel 9
und 23 des Abkommens sowie
die §§ 2 und 9 der Anlage B des
Abkommens gewisse Änderun-
gen erfahren; und

HABEN
IN DEM WUNSCHE, daß

die Bestimmungen dieses Zu-
satzprotokolls sofort in Kraft
treten sollen; sowie

IM HINBLICK auf eine
Empfehlung, die der Rat der
Organisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
am 4. August 1951 angenom-
men hat, womit der Wortlaut
dieses Zusatzprotokolls geneh-
migt und den Mitgliedern der
Organisation dessen Unterzeich-
nung empfohlen wird;

FOLGENDES VEREINBART:

Artikel 1

Artikel 9 dieses Abkommens
erhält folgende Fassung:

„Artikel 9

BESTEHENDE GUTHABEN

a) Verfügt eine Vertragspar-
tei über Guthaben aus bestehen-
den Schuldverhältnissen im
Sinne des § 1 der Anlage A die-
ses Abkommens, so werden sie
auf Antrag dieser Vertrags-
partei zum Ausgleich ihres
Nettodefizits in einer Abrech-
nungsperiode verwendet, jedoch
nicht in Höhe eines gegebenen-
falls bei Beendigung der Opera-
tionen für die vorhergehende
Abrechnungsperiode vorhande-
nen kumulativen Rechnungs-
überschusses dieser Vertragspar-
tei. Eine Vertragspartei, für die
eine Anfangsschuld festgesetzt
worden ist, darf jedoch in dem
Ausmaß, in dem ihr Netto-
defizit gemäß Artikel 10 lit. e
ausgeglichen werden könnte,
diese Guthaben hiezu nur ver-
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wenden, wenn die Regierung
der Vereinigten Staaten von
Amerika nach Beratung mit
dem in Artikel 20 genannten
Direktorium ihre Genehmigung
erteilt.

b) Werden bestehende Schul-
den gemäß Anlage A dieses Ab-
kommens getilgt oder zurück-
gezahlt, so dürfen die diesen
Schulden entsprechenden Gut-
haben gemäß lit. a dieses
Artikels nur mit Zustimmung
der schuldenden Vertragspartei
verwendet werden.

c) Besondere Mittel, die einer
Vertragspartei in der Zeit vom
1. April 1951 bis zum 30. Juni
1952 von der Regierung der
Vereinigten Staaten von Ame-
rika gegebenenfalls zugeteilt
werden, werden als bestehende
Guthaben im Sinne von lit., a
dieses Artikels behandelt, je-
doch mit der Maßgabe, daß
solche besondere Mittel ver-
wendet werden:

1. ohne daß es eines An-
trages der betreffenden Ver-
tragspartei bedarf;

2. gemäß den von der Re-
gierung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika im Einver-
nehmen mit der Organisation
dafür festgesetzten näheren
Bestimmungen;

3. für die Zwecke des Ar-
tikels 7, als ob sie ein Rech-
nungsüberschuß der Vertrags-
partei wären, sofern sie dieser
Vertragspartei für eine Ab-
rechnungsperiode zugeteilt
sind, die vor dem Zeitpunkt
der Zuteilung beendet war;
und

4. sofern die Organisation
nicht im Einvernehmen mit
der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika et-
was anderes bestimmt, nur
insoweit als der Union ein
gleichwertiger Geldbetrag im
Sinne des Artikels 14 lit. b
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zur Verfügung gestellt wor-
den ist.
d) Teilbeträge der in lit. c

dieses Artikels erwähnten Mit-
tel, die nicht bei den Opera-
tionen für die Abrechnungs-
perioden vor dem 1. Juli 1952
gemäß den Bestimmungen der
genannten lit. c verwendet wor-
den sind, werden als Netto-
überschuß der betreffenden
Vertragspartei aus der am
30. Juni 1952 endenden Ab-
rechnungsperiode betrachtet, so-
weit der Union ein gleichwer-
tiger Goldbetrag im Sinne des
Artikels 14 lit. b zur Verfügung
gestellt worden ist."

Artikel 2

Artikel 23 lit. b des Abkom-
mens erhält folgende Fassung:

„b) Dem Fonds werden zuge-
führt:

1. ein Betrag von min-
destens 350 Millionen USA-
Dollar als Beitrag der Regie-
rung der Vereinigten Staaten
von Amerika. Dieser Dollarbe-
trag wird von der Regierung
der Vereinigten Staaten von
Amerika automatisch für die
Union verfügbar gemacht, so-
weit der Agent ihn benötigt,
um der Union die Durch-
führung der in diesem Ab-
kommen vorgeschriebenen
Operationen zu ermöglichen;

2. die von den Vertrags-
parteien oder für ihre Rech-
nung gezahlten Gold- und
Devisenbeträge;

3. die Forderungen auf
Grund von den Vertragspar-
teien gewährten Krediten
oder Darlehen; und

4. die Erlöse und Erträg-
nisse aus den vorstehend ge-
nannten Vermögenswerten."

Artikel 3

§ 2 der Anlage B des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„§ 2. a) Vorbehaltlich der Be-
stimmungen des Artikels 9 lit. d
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und des Artikels 10 lit. g dieses
Abkommens und der lit. b und
c dieses Paragraphen werden
Beträge aus besonderen Mitteln
oder aus einem einer Vertrags-
partei zugewiesenen Anfangs-
guthaben oder einer Anfangs-
schuld, die bei den Operationen
für die Abrechnungsperioden
vor der Beendigung dieses Ab-
kommens für diese Vertrags-
partei nicht verbraucht worden
sind, so behandelt, als wären sie,
je nach Sachlage, ein Rechnungs-
überschuß oder ein Rechnungs-
defizit dieser Vertragspartei für
die Abrechnungsperiode, die zu
dem genannten Zeitpunkt
endigt.

b) Die Bestimmungen der
vorhergehenden lit. finden An-
wendung:

1. auf Beträge von An-
fangsschulden nur insoweit,
als der betreffenden Vertrags-
partei zuvor der Gegenwert
an bedingter Hilfe fest zuge-
teilt worden ist; und

2. auf Beträge aus beson-
deren Mitteln, sofern die Or-
ganisation nicht im Einver-
nehmen mit der Regierung
der Vereinigten Staaten von
Amerika etwas anderes be-
stimmt, nur insoweit, als der
Union ein gleichwertiger
Goldbetrag im Sinne des Ar-
tikels 14 lit. b dieses Ab-
kommens zur Verfügung ge-
stellt worden ist.

c) Handelt es sich bei der be-
treffenden Vertragspartei um
das Vereinigte Königreich, dann
werden Beträge aus dessen An-
fangsschuld, die bei den in
lit. a dieses Paragraphen er-
wähnten Operationen nicht ver-
braucht wurden, gestrichen."

Artikel 4

§ 9 der Anlage B des Abkom-
mens erhält folgende Fassung:
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„§ 9. a) Vorbehaltlich der Be-
stimmungen des Artikels 9 lit.
d und des Artikels 10 lit. g die-
ses Abkommens und der lit. b
und c dieses Pragraphen werden
Beträge aus besonderen Mitteln
oder aus einem Anfangsgut-
haben oder einer Anfangsschuld,
die einer Vertragspartei zuge-
wiesen wurden, soweit sie nicht
auf Grund dieses Abkommens
verbraucht worden sind, so be-
handelt, als wären sie, je nach
Sachlage, ein Rechnungsüber-
schuß oder ein Rechnungsdefizit
dieser Vertragspartei für die
Abrechnungsperiode, mit deren
Ablauf dieses Abkommen
endigt.

b) Die Bestimmungen der
vorhergehenden lit. finden An-
wendung:

1. auf Beträge von An-
fangsschulden nur insoweit,
als der betreffenden Vertrags-
partei zuvor der Gegenwert
an bedingter Hilfe fest zu-
geteilt worden ist; und

2. auf Beträge aus beson-
deren Mitteln, sofern die Or-
ganisation nicht im Einver-
nehmen mit der Regierung
der Vereinigten Staaten von
Amerika etwas anderes be-
stimmt, nur insoweit, als der
Union ein gleichwertiger
Goldbetrag im Sinne des Ar-
tikels 14 lit. b des vorliegen-
den Abkommens zur Ver-
fügung gestellt worden ist.

c) Ein nach diesem Abkom-
men nicht verbrauchter Betrag
der für das Vereinigte König-
reich festgesetzten Anfangs-
schuld wird gestrichen."

Artikel 5

1. Die Artikel 1 bis 4 dieses
Zusatzprotokolls sind Bestand-
teile des Abkommens.

2. Dieses Zusatzprotokoll
tritt zu demselben Zeitpunkt
wie das Abkommen in Kraft.
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3. Dieses 2usatzprotokoll
bleibt bis zur Beendigung des
Abkommens in Kraft. Die Be-
stimmungen der Artikel 34, 35
und 36 des Abkommens gelten
für dieses Zusatzprotokoll
ebenso wie für das Abkommen.

Artikel 6

Unbeschadet der Bestimmun-
gen von Artikel 5 lit. 2 werden
die Parteien dieses Zusatzproto-
kolls seine Bestimmungen mit
sofortiger Wirkung anwenden.

URKUND DESSEN haben
die unterzeichneten, ordnungs-
gemäß bevollmächtigten Ver-
treter dieses Zusatzprotokoll
mit ihren Unterschriften ver-
sehen.

GEGEBEN zu Paris, am
.4. August 1951 in englischer
und französischer Sprache, wo-
bei beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind, in
einem einzigen Exemplar, das
beim Generalsekretär der Orga-
nisation für Europäische Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit hin-
terlegt bleibt, der allen Signa-
tarstaaten dieses Zusatzproto-
kolls beglaubigte Abschriften
zustellen wird.

Für die Bundesrepublik Deutsch-
land:

A. Freiherr von Süßkind-Schwendi
Für die Republik Österreich:

Heinz Standenat
Für das Königreich Belgien:.

Jacques Graeffe
Für das Königreich Dänemark:

Hans Erik Thrane
Für die Französische Republik:

Charpentier
Für das Königreich Griechenland:

A. Verdelis
Für die Republik Irland:

C. C. Cremin
Für die Republik Island:

Bjarni Gudmundsson
Für die Italienische Republik:

Roberto Caracciolo
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Für das Großherzogtum Luxem-
burg:

N. Hommel
Für das Königreich Norwegen:

Arne Skaug

Für das Königreich der Nieder-
lande:

F. J. Gelderman
Für die Portugiesische Republik:

Ruy T. Guerra

Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland:

Hugh Ellis-Reeg

Für Schweden:
C. Swartz

Für die Schweizerische Eid-
genossenschaft:
Gérard Bauer

Für die Türkische Republik:
Mehmet Ali Tiney

Für die Britisch-Amerikanische
Zone des Freien Gebietes von

Triest:
Henry S. Barlerin

(Übersetzung.)

ZUSATZPROTOKOLL
NR. 3 ZUR ABÄNDE-
RUNG DES ABKOMMENS
ÜBER DIE GRÜNDUNG
EINER EUROPÄISCHEN
ZAHLUNGSUNION VOM

19. SEPTEMBER 1950

DIE REGIERUNGEN der
Bundesrepublik Deutschland,
der Republik Österreich, des
Königreichs Belgien, des König-
reichs Dänemark, der Französi-
schen Republik, des Königreichs
Griechenland, der Republik Ir-
land, der Republik Island, der
Italienischen Republik, des
Großherzogtums Luxemburg,
des Königreichs Norwegen, des
Königreichs der Niederlande,
der Portugiesischen Republik,
des Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Nordir-
land, Schwedens, der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft und der
Türkischen Republik sowie der
Befehlshaber der britisch-ameri-
kanischen Zone des Freien Ge-
bietes von Triest;

ALS SIGNATARE des Ab-
kommens über die Gründung
einer europäischen Zahlungs-
union vom 19. September 1950
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(im folgenden „Abkommen" ge-
nannt) und des Protokolls vom
gleichen Tage über seine vor-
läufige Anwendung, dessen § 1
vorsieht, daß die Bestimmun-
gen des Abkommens vorläufig
so angewendet werden, als, ob
es seit dem 1. Juli 1950 wirk-
sam gewesen wäre;

ALS SIGNATARE des Zu-
satzprotokolls Nr. 2 zur Ab-
änderung des Abkommens vom
4. August 1951;

SIND ÜBEREINGEKOM-
MEN, ein Zusatzprotokoll Nr. 3
zu unterzeichnen, das bestimmte
Änderungen des Abkommens
vorsieht; und

HABEN
IN DEM WUNSCHE, daß

die Bestimmungen dieses Zu-
satzprotokolls sofort in Kraft
treten sollen; sowie

IM HINBLICK auf eine
Empfehlung, die der Rat der
Organisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
am 30. Juni 1952 angenommen
hat, womit der Wortlaut dieses
Zusatzprotokolls genehmigt
und den Mitgliedern der Orga-
nisation dessen Unterzeichnung
empfohlen wird;

FOLGENDES VEREIN-
BART:

Artikel 1

Artikel 8 lit. b des Abkom-
mens erhält folgende Fassung:.

„b) Die Bestimmungen dieses
Artikels verpflichten eine Ver-
tragspartei nicht, ihre Währung
anderen Vertragsparteien . in
Beträgen zur Verfügung zu stel-
len, die insgesamt höher sind
als der Betrag, um den ihr ku-
mulativer Rechnungsüberschuß
niedriger ist als die Beträge, die
gemäß Artikel 11 und 13 aus-
geglichen werden können."

Artikel 2

Artikel 9 lit. c und d des
Abkommens erhält folgende
Fassung:
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„c) Besondere Mittel, die
einer Vertragspartei von der
Regierung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika gegebenenfalls
zugeteilt werden, werden als
bestehende Guthaben im Sinne
von lit. a dieses Artikels behan-
delt, jedoch mit der Maßgabe,
daß solche besonderen Mittel
verwendet werden:

1. ohne daß es eines An-
trags der betreffenden Ver-
tragspartei bedarf;

2. gemäß den von der Re-
gierung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika im Einver-
nehmen mit der Organisa-
tion dafür festgesetzten nähe-
ren Bestimmungen;

3. für die Zwecke des Ar-
tikels 7, als ob sie ein Rech-
nungsüberschuß der Vertrags-
partei wären, sofern sie dieser
Vertragspartei für eine Ab-
rechnungsperiode zugeteilt
sind, die vor dem Zeitpunkt
der Zuteilung beendet war;
und

4. sofern die Organisation
nicht im Einvernehmen mit
der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika
etwas anderes bestimmt, nur
insoweit, als der Union ein
gleichwertiger Goldbetrag im
Sinne des Artikels 14 lit. b
zur Verfügung gestellt wor-
den ist.

d) Teilbeträge der in lit. c
dieses Artikels erwähnten Mit-
tel, die nicht gemäß den Be-
stimmungen des genannten Ab-
satzes bei den Operationen für
die Abrechnungsperioden des
Jahres, in dessen Verlauf sie zu-
geteilt worden sind, verwendet
wurden, werden als Nettoüber-
schuß der betreffenden Ver-
tragspartei in der letzten Ab-
rechnungsperiode dieses Jahres
betrachtet, soweit der Union ein
gleichwertiger Goldbetrag im
Sinne des Artikels 14 lit. b zur
Verfügung gestellt worden ist."
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Artikel 3

Artikel 15 des Abkommens
erhält folgende Fassung:

„Artikel 15

SONDERHILFE

a) Ist eine Vertragspartei
nicht in der Lage, die gemäß
Artikel 11 oder 13 zum Aus-
gleich ihres Rechnungsdefizits
notwendigen Goldzahlungen zu
leisten, so kann die Organisa-
tion auf Antrag dieser Vertrags-
partei der Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika
empfehlen, dieser Vertragspartei
die Beträge in USA-Dollar
— gegebenenfalls unter be-
stimmten Bedingungen — zur
Verfügung zu stellen. die es ihr
ermöglichen, ihre Verpflichtun-
gen aus diesem Abkommen zu
erfüllen. Ein von einer Ver-
tragspartei gemäß den Bestim-
mungen dieses Absatzes gestell-
ter Antrag bewirkt keine zeit-
weilige Aufhebung ihrer Ver-
pflichtungen auf Grund der
Vorschriften der Artikel 11
oder 13.

b) Die Organisation kann bei
Vorliegen außergewöhnlicher
Umstände und auf Antrag einer
Vertragspartei bestimmen, daß
die gemäß den Bestimmungen
des Artikels 11 zum Ausgleich
ihres Rechnungsdefizits fälligen
Goldzahlungen ganz oder teil-
weise zu den von der Organisa-
tion festgesetzten Bedingungen
und bis zu einem von der Or-
ganisation festgelegten Zeit-
punkt zurückgestellt werden.
Vertragsparteien, zu deren
Gunsten die Bestimmungen
dieses Absatzes Anwendung
finden, zahlen für diejenigen
Beträge, deren Zahlung zurück-
gestellt wurde, so Zinsen, als ob
diese Beträge von der Union ge-
mäß Artikel 11 gewährte Kre-
dite wären."

Artikel 4

Artikel 19 lit. b erster Satz
des Abkommens erhält folgende
Fassung:
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„Vorbehaltlich der Bestim-
mungen der lit. c und d dieses
Artikels, des Artikels 35 und
des Artikels 35 bis werden Ent-
scheidungen des Rates auf
Grund des vorliegenden Ab-
kommens im gegenseitigen Ein-
vernehmen aller Vertragspar-
teien gefaßt, mit Ausnahme
derjenigen, die abwesend sind
oder sich der Stimme enthal-
ten."

Artikel 5

Artikel 23 lit. c Ziffer 3 des
Abkommens erhält folgende
Fassung:

„3. zur Bestreitung der Aus-
gaben, die in Verbindung mit
Zahlungen und Übertragungen
von Gold oder Devisen auf
Grund dieses Abkommens und
im Zusammenhang mit der An-
lage der Vermögenswerte des
Fonds entstehen, sowie aller
anderen Ausgaben ähnlicher
Art, und, falls die Organisation
dies bestimmt, zur Bestreitung
von Ausgaben, die gemäß Ar-
tikel 21 und 25 entstehen."

Artikel 6

Nach Artikel 23 wird in das
Abkommen ein neuer Ar-
tikel 23b i s eingefügt, der fol-
gende Fassung erhält:

„Artikel 23 bis

BEFRISTETE DARLEHEN

a) Soweit die Durchführung
von Operationen eine Vermin-
derung der konvertierbaren
Vermögenswerte des Fonds
unter den Gegenwert von
100 Millionen Rechnungsein-
heiten ergibt, leisten die Ver-
tragsparteien nach Durchfüh-
rung dieser Operationen Zah-
lungen in Gold oder in USA-
Dollar an die Union.

b) Die in diesem Artikel vor-
gesehenen Zahlungen erfolgen
am Wertstellungstag der be-
treffenden Operationen in
Form eines Darlehens, welches
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bis zum Wertstellungstag der
folgenden Operationen gewährt
wird, an dem sie mit Vorrang
vor den anderen von der Union
zu leistenden Zahlungen zu-
rückgezahlt werden.

c) Die in diesem Artikel vor-
gesehenen Zahlungen dürfen zu
keiner Zeit einen Gesamtbetrag
im Gegenwert von 100 Millio-
nen Rechnungseinheiten noch,
hinsichtlich einer Vertragspartei,
denjenigen Betrag überschreiten,
der zu dem genannten Gesamt-
betrag in demselben Verhältnis
steht wie die Quote dieser Ver-
tragspartei am 1. Juli 1952 zur
Summe der Quoten aller Ver-
tragsparteien zum gleichen Da-
tum.

d) Die in diesem Artikel vor-
gesehenen Zahlungen werden
geleistet:

1. im Verhältnis zu der
Höhe ihrer Quoten von den-
jenigen Vertragsparteien, die
bei den Operationen, nach
deren Durchführung die Zah-
lungen zu leisten sind, einen
kumulativen Rechnungsüber-
schuß aufweisen; und

2. soweit die. in Ziffer 1
vorgesehenen Zahlungen un-
zureichend sind, von den
anderen Vertragsparteien im
Verhältnis zu der Höhe ihrer
Quoten.

e) Die Union zahlt der Ver-
tragspartei, welche eine in
diesem Artikel vorgesehene
Zahlung geleistet hat, auf den
gezahlten Betrag Zinsen zu
einem von der Organisation auf
Grund der in Artikel 23 lit. d
vorgesehenen Bedingungen fest-
gesetzten Zinssatz.

f) Konvertierbare Vermö-
genswerte des Fonds im Sinne
dieses Artikels sind diejenigen
Beträge in Gold, USA-Dollar
und in konvertierbaren Wäh-
rungen anderer Länder als der
Vertragsparteien, die zum
Fonds gehören.

g) Die in diesem Artikel vor-
gesehenen Zahlungen werden
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weder nach Durchführung der-
jenigen Operationen geleistet,
welche in Artikel 34 für eine
Vertragspartei vorgesehen sind,
für die das Abkommen endet,
noch nach Durchführung der in
Artikel 36 vorgesehenen Opera-
tionen."

Artikel 7

Artikel 27 des Abkommens
erhält folgende Fassung:

„Artikel 27

ÄNDERUNG DER PARITÄT

Wird die Parität zwischen der
Rechnungseinheit und der
Währung, in welcher eine -Ver-
tragspartei dem Agenten die
zur Berechnung bilateraler
Überschüsse und Defizite erfor-
derlichen Angaben macht,
innerhalb einer Abrechnungs-
periode geändert, so werden die
betreffenden bilateralen Über-
schüsse oder Defizite für zwei
Zeitabschnitte errechnet, näm-
lich für die Zeit vor und die
Zeit nach der Änderung der
Parität jeweils auf der Grund-
lage der während jedes dieser
Zeitabschnitte geltenden Pari-
täten. Für die Anwendung des
Artikels 11 lit. b sollen die ge-
mäß Artikel 12 in Anspruch ge-
nommenen Kreditbeträge auf
der Grundlage derjenigen Pari-
tät in Rechnungseinheiten um-
gerechnet werden, die während
der Abrechnungsperiode in
Kraft war, für welche der Kre-
dit in Anspruch genommen
wurde."

Artikel 8

Artikel 30 lit. a des Abkom-
mens erhält folgende Fassung:

„a) Artikel 11, Artikel 23bis

und Artikel 26 lit. a können
durch Beschluß der Organisa-
tion abgeändert werden."
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Artikel 9

Nach Artikel 35 wird ein
neuer Artikel 35 bis in das Ab-
kommen eingefügt, der fol-
gende Fassung erhält:

„Artikel 35 bis

WEITERE VERLÄNGERUNG
DER ANWENDUNG DES

ARTIKELS 11

a) Spätestens am 31. März
1953 wird die Organisation eine
eingehende Untersuchung über
die Durchführung dieses Ab-
kommens vornehmen, um in
Beratung mit der Regierung der
Vereinigten Staaten von Ame-
rika zu entscheiden, unter wel-
chen Bedingungen Artikel 11
dieses Abkommens vom 1. Juli
1953 an weiter in Kraft bleiben
soll.

b) Wirkt eine Vertragspartei
an der in lit. a dieses Artikels
vorgesehenen Entscheidung nicht
mit, so endigt dieses Abkom-
men für sie am 30. Juni 1953;
in diesem Falle findet Artikel 34
lit. e auf diese Vertragspartei
Anwendung.

c) Für die anderen Vertrags-
parteien bleibt Artikel 11 zu
den von ihnen festgesetzten Be-
dingungen in Kraft, sofern sich
nicht aus den Bestimmungen des
Artikels 36 lit. b etwas anderes
ergibt."

Artikel 10

§ 1 der Anlage B des Abkom-
mens erhält folgende Fassung:

„§ 1. Endigt dieses Abkom-
men für eine Vertragspartei auf
Grund des Artikels 34, 35 oder
35bis dieses Abkommens, so
werden die Rechte und Pflichten
dieser Vertragspartei nach den
folgenden Vorschriften be-
stimmt, jedoch vorbehaltlich
von Beschlüssen, welche die Or-



1278 66. Stück — Ausgegeben am 12. November 1957 — Nr. 224

ganisation im Einvernehmen
mit der Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika
über die in besonderen Fällen
gemäß Artikel 13 dieses Ab-
kommens gewährten Kredite
faßt."

Artikel 11

§ 4 lit. a der Anlage B des
Abkommens erhält folgende
Fassung:

„a) Je nach Lage des Falles
gibt die betreffende Vertrags-
partei jeder anderen Vertrags-
partei oder erhält von jeder an-
deren Vertragspartei einen Kre-
dit in Höhe eines Betrages, der
zu dem Nettobetrag der Kre-
dite, welche die erste Vertrags-
partei der Union gegeben oder
von ihr erhalten hat, in dem-
selben Verhältnis steht wie die
Quote der anderen Vertragspar-
tei zur Summe der Quoten
aller Vertragsparteien."

Artikel 12

§ 8 der Anlage B des Ab-
kommens erhält folgende Fas-
sung:

„§ 8. Die Union wird bei Be-
endigung dieses Abkommens
auf Grund des Artikels 36 die-
ses Abkommens nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen
liquidiert, jedoch vorbehaltlich
von Beschlüssen, welche die Or-
ganisation im Einvernehmen
mit der Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika
über in besonderen Fällen ge-
mäß Artikel 13 dieses Abkom-
mens gewährte Kredite faßt."

Artikel 13

§ 12 der Anlage B des Ab-
kommens erhält folgende Fas-
sung:

„§ 12. Die konvertierbaren
Vermögenswerte des Fonds
werden zur Rückzahlung an
diejenigen Vertragsparteien ver-
wendet, die der Union auf
Grund der Artikel 11 und 13



66. Stück — Ausgegeben am 12. November 1957 — Nr. 224 1279

dieses Abkommens Kredite ge-
geben haben, und zwar im Ver-
hältnis der Nettobeträge dieser
Kredite. Soweit jedoch die kon-
vertierbaren Vermögenswerte
die der Union gemäß Artikel 23
lit. b Ziffer 1 dieses Abkom-
mens zur Verfügung gestellten
Beträge, vermindert um den
Differenzbetrag zwischen dem
Gesamtbetrag der als Schenkung
zugeteilten Anfangsguthaben
und dem Gesamtbetrag der zu-
geteilten Anfangsschulden, nicht
überschreiten, können sie auf
Grund dieses Paragraphen nur
verwendet werden, wenn die
Regierung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika der Liquidie-
rung nicht widersprochen hat."

Artikel 14

1. Die Artikel 1 bis 13 dieses
Zusatzprotokolls sind Bestand-
teile des Abkommens.

2. Dieses Zusatzprotokoll
wird ratifiziert. Es tritt zu dem-
selben Zeitpunkt wie das Ab-
kommen in Kraft oder, wenn
dieses Zusatzprotokoll zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht von
allen Signatarstaaten ratifiziert
ist, nach Hinterlegung der Ra-
tifikationsurkunden durch alle
Signatarstaaten.

3. Dieses Zusatzprotokoll
bleibt bis zur Beendigung des
Abkommens in Kraft. Die Be-
stimmungen der Artikel 34,
35bis und 36 des Abkommens
gelten für dieses Zusatzproto-
koll ebenso wie für das Abkom-
men.

Artikel 15

Unbeschadet der Bestimmun-
gen des Artikels 14 lit. 2 wer-
den die Parteien dieses Zusatz-
protokolls seine Bestimmungen
mit Wirkung vom 1. Juli 1952
anwenden, jedoch nicht auf die
Durchführung der Operationen
für den Monat Juni 1952.

URKUND DESSEN haben
die unterzeichneten, ordnungs-
gemäß bevollmächtigten Ver-
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treter dieses Zusatzprotokoll
mit ihren Unterschriften ver-
sehen.

GEGEBEN zu Paris am
11. Juli 1952 in englischer und
französischer Sprache, wobei
beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind, in
einem einzigen Exemplar, das
beim Generalsekretär der Or-
ganisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(OEEC) hinterlegt bleibt, der
allen Signatarstaaten dieses Zu-
satzprotokolls beglaubigte Ab-
schriften zustellen wird.

Für die Bundesrepublik Deutsch-
land:

Karl Werkmeister

Für die Republik Österreich:
Herbert Prack

Für das Königreich Belgien:
Comte de Meeus d'Argenteuil

Für das Königreich Dänemark:
E. Bartels

Für die Französische Republik:
Charpentier

Für das Königreich Griechenland:
A. Verdelis

Für die Republik Irland:
C. C. Cremin

Für die Republik Island:
Petur Benediktsson

Für die Italienische Republik:
Attilio Cattani

Für das Großherzogtum Luxem-
burg:

N. Hommel

Für das Königreich Norwegen:
Paul Koht

Für das Königreich der Nieder-
lande:

S. J. van Tuyll

Für die Portugiesische Republik:
Ruy T. Guerra

Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland:

Hugh Ellis-Rees
Für Schweden:

Erik von Sydow
Für die Schweizerische Eid-

genossenschaft :
Gérard Bauer

Für die Türkische Republik:
Mehmet Ali Tiney

Für die Britisch-Amerikanische
Zone des Freien Gebietes von

Triest:
Joseph J. Hill
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(Übersetzung.)

ZUSATZPROTOKOLL
NR. 4 ZUR ABÄNDERUNG
DES ABKOMMENS ÜBER
DIE GRÜNDUNG EINER

EUROPÄISCHEN
ZAHLUNGSUNION VOM

19. SEPTEMBER 1950

DIE REGIERUNGEN der
Bundesrepublik Deutschland,
der Republik Österreich, des
Königreichs Belgien, des König-
reichs Dänemark, der Französi-
schen Republik, des Königreichs
Griechenland, der Republik Ir-
land, der Republik Island, der
Italienischen Republik, des
Großherzogtums Luxemburg,
des Königreichs Norwegen, des
Königreichs der Niederlande,
der Portugiesischen Republik,
des Vereinigten Königreichs
Großbritannien und Nordirland,
Schwedens, der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Tür-
kischen Republik sowie der Be-
fehlshaber der britisch-ameri-
kanischen Zone des Freien Ge-
bietes von Triest;

ALS SIGNATARE des Ab-
kommens über die Gründung
einer Europäischen Zahlungs-
union vom 19. September 1950
(im folgenden „Abkommen" ge-
nannt) und des Protokolls vom
gleichen Tage über seine vor-
läufige Anwendung, dessen § 1
vorsieht, daß die Bestimmungen
des Abkommens vorläufig so
angewendet werden, als ob es
seit dem 1. Juli 1950 wirksam
gewesen wäre;

ALS SIGNATARE des Zu-
satzprotokolls Nr. 2 zur Ab-
änderung des Abkommens vom
4. August 1951;

ALS SIGNATARE des Zu-
satzprotokolls Nr. 3 zur Ab-
änderung des Abkommens vom
11. Juli 1952;

SIND ÜBEREINGEKOM-
MEN, ein Zusatzprotokoll
Nr. 4 zu unterzeichnen, das be-
stimmte Änderungen des Ab-
kommens vorsieht; und
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HABEN
IN DEM WUNSCHE, daß

die Bestimmungen dieses Zu-
satzprotokolls sofort in Kraft
treten sollen; sowie

IM HINBLICK auf eine
Empfehlung, die der Rat der
Organisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(OEEC) am 19. Juni 1953 an-
genommen hat, womit der
Wortlaut dieses Zusatzproto-
kolls genehmigt und den Mit-
gliedern der Organisation des-
sen Unterzeichnung empfohlen
wird;

FOLGENDES VEREINBART:

Artikel 1

In Artikel 4 des Abkommens
wird nach lit. f eine neue lit. fbis

eingefügt, die folgende Fassung
erhält:

„fbis) Jede Vertragspartei
verpflichtet sich, unverzüglich
den Transfer von Währungs-
beträgen zu genehmigen, die
zur Durchführung von ord-
nungsgemäß genehmigten Ge-
schäften bei Fälligkeit erforder-
lich sind."

Artikel 2

Artikel 19 lit. b erster Satz
erhält folgende Fassung:

„Vorbehaltlich der Bestim-
mungen der litera c und d die-
ses Artikels und des Arti-
kels 35 ter werden Entscheidun-
gen des Rates auf Grund dieses
Abkommens im gegenseitigen
Einvernehmen aller Vertrags-
parteien gefaßt, mit Ausnahme
derjenigen, die abwesend sind
oder sich der Stimme enthal-
ten."

Artikel 3

Artikel 20 lit. a zweiter Satz
des Abkommens erhält folgende
Fassung:
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„Endigt dieses Abkommen
für eine Vertragspartei gemäß
Artikel 34 oder 35 ter, so schei-
det das auf Vorschlag dieser
Vertragspartei ernannte Mit-
glied aus dem Direktorium
aus."

Artikel 4

Nach Artikel 35 bis wird ein
neuer Artikel 35 ter in das Ab-
kommen eingefügt, der folgende
Fassung erhält:

„Artikel 35 t e r

WEITERE VERLÄNGE-
RUNG DER ANWENDUNG

DES ARTIKELS 11

a) Spätestens am 31. März
1954 wird die Organisation
eine eingehende Untersuchung
über die Durchführung dieses
Abkommens vornehmen, um in
Beratung mit der Regierung der
Vereinigten Staaten von Ame-
rika zu entscheiden, unter wel-
chen Bedingungen Artikel 11
dieses Abkommens vom 1. Juli
1954 an weiter in Kraft bleiben
soll.

b) Wirkt eine Vertragspartei
an der in lit. a dieses Arti-
kels vorgesehenen Entscheidung
nicht mit, so endigt dieses Ab-
kommen für sie am 30. Juni
1954; in diesem Falle findet
Artikel 34 lit. e, auf diese Ver-
tragspartei Anwendung.

c) Für die anderen Vertrags-
parteien bleibt Artikel 11 zu
den von ihnen festgesetzten Be-
dingungen in Kraft, sofern sich
nicht aus den Bestimmungen
des Artikels 36 lit. b etwas
anderes ergibt."

Artikel 5

Artikel 36 lit. b des Abkom-
mens erhält folgende Fassung:

„b) Sofern die Organisation
nicht anders entscheidet, tritt
dieses Abkommen nach dem
30. Juni 1952 außer Kraft,
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wenn sich der Gesamtbetrag der
Quoten der Vertragsparteien
auf weniger als 50 v. H. der
Summe der Quoten belaufen
sollte. Für den Zweck dieses Ab-
satzes gelten als Quoten die ur-
sprünglich in Tabelle III fest-
gesetzten Beträge."

Artikel 6

§ 1 des Abschnittes I der An-
lage . B des Abkommens erhält
folgende Fassung:

„§ 1. Endigt dieses Abkom-
men für eine Vertragspartei auf
Grund der Artikel 34 oder
35 t e r dieses Abkommens, so
werden die Rechte und Pflichten
dieser Vertragspartei nach den
folgenden Vorschriften be-
stimmt, jedoch vorbehaltlich
von Beschlüssen, welche die
Organisation im Einvernehmen
mit der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika über
die in besonderen Fällen gemäß
Artikel 13 dieses Abkommens
gewährten Kredite faßt."

Artikel 7

1. Die Artikel 1 bis 6 dieses
Zusatzprotokolls sind Bestand-
teile des Abkommens.

2. Dieses Zusatzprotokoll
wird ratifiziert. Es tritt zu dem-
selben Zeitpunkt wie das Ab-
kommen in Kraft oder, wenn
dieses Zusatzprotokoll zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht von
allen Signatarstaaten ratifiziert
ist, nach Hinterlegung der Rati-
fikationsurkunden durch alle
Signatarstaaten.

3. Dieses Zusatzprotokoll
bleibt bis zur Beendigung des
Abkommens in Kraft. Die Be-
stimmungen der Artikel 34,
35 ter und 36 des Abkommens
gelten für dieses Zusatzproto-
koll ebenso wie für das Abkom-
men.
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Artikel 8

Unbeschadet der Bestimmun-
gen des Artikels 7 Absatz 2
werden die Parteien dieses Zu-
satzprotpkolls seine Bestimmun-
gen mit Wirkung vom 1. Juli
1953 anwenden.

URKUND DESSEN haben
die unterzeichneten, ordnungs-
gemäß bevollmächtigten Ver-
treter dieses Zusatzprotokoll
mit ihren Unterschriften ver-
sehen.

GEGEBEN zu PARIS am
30. Juni 1953 in englischer und
französischer Sprache, wobei
beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind, in einem
einzigen Exemplar, das beim
Generalsekretär der Organisa-
tion für Europäische Wirtschaft-
liche Zusammenarbeit (OEEC)
hinterlegt bleibt, der allen Si-
gnatarstaaten dieses Zusatz-
protokolls beglaubigte Ab-
schriften zustellen wird.

Für die Bundesrepublik Deutsch-
land:

Karl Werkmeister
Für die Republik Österreich:

Herbert Prack
Für das Königreich Belgien:

R. Ockrent
Für das Königreich Dänemark:

E. Bartels
Für die Französische Republik:

Charpentier
Für das Königreich Griechenland:

L. P. Nicolaidis
Für die Republik Irland:

C. C. Cremin
Für die Republik Island:

Petur Benediktsson
Für die Italienische Republik:

Attilio Cattani
Für das Großherzogtum Luxem-

burg:
N. Hommel

Für das Königreich Norwegen:
Arne Skaug

Für das Königreich der Nieder-
lande:

F. J. Gelderman
Für die Portugiesische Republik:

Ruy T. Guerra
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Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland:

Hugh Ellis-Rees

Für Schweden:
Erik von Sydow

Für die Schweizerische Eid-
genossenschaft:
Gérard Bauer

Für die Türkische Republik:
Mehmet Ali Tiney

Für die Britisch-Amerikanische
Zone des Freien Gebietes von

Triest:

A. Silvi-Antonini

(Übersetzung.)

ZUSATZPROTOKOLL
NR. 5

ZUR ABÄNDERUNG DES
ABKOMMENS ÜBER DIE

GRÜNDUNG EINER
EUROPÄISCHEN

ZAHLUNGSUNION VOM
19. SEPTEMBER 1950

DIE REGIERUNGEN der
Bundesrepublik Deutschland,
der Republik Österreich, des
Königreichs Belgien, des König-
reichs Dänemark, der französi-
schen Republik, des Königreichs
Griechenland, Irlands, der
Republik Island, der Italieni-
schen Republik, des Groß-
herzogtums Luxemburg, des
Königreichs Norwegen, des
Königreichs der Niederlande,
der Portugiesischen Republik,
des Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Nord-
irland, Schwedens, der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft und
der Türkischen Republik sowie
der Befehlshaber der britisch-
amerikanischen Zone des Freien
Gebietes von Triest;

ALS SIGNATARE des Ab-
kommens über die Gründung
einer Europäischen Zahlungs-
union vom 19. September 1950
(im folgenden „Abkommen"
genannt) und des Protokolls
vom gleichen Tage über seine
vorläufige Anwendung, dessen
§ 1 vorsieht, daß die Bestim-
mungen des Abkommens vor-
läufig so angewendet werden,
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als ob es seit dem 1. Juli 1950
wirksam gewesen wäre;

ALS SIGNATARE der Zu-
satzprotokolle Nr. 2, 3 und 4
zur Abänderung des Abkom-
mens vom 4. August 1951,
11. Juli 1952 und 30. Juni 1953;

SIND ÜBEREINGEKOM-
MEN, bestimmte Änderungen
an dem Abkommen vorzuneh-
men; und

HABEN
IM HINBLICK auf eine

Empfehlung, die der Rat der
Organisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammen-
arbeit (OEEC) am 30. Juni 1954
angenommen hat, womit der
Wortlaut dieses Zusatzproto-
kolls genehmigt und den Mit-
gliedern der Organisation dessen
Unterzeichnung empfohlen
wird; sowie

IN DEM WUNSCHE, daß
die Bestimmungen dieses Zu-
satzprotokolls sofort in Kraft
treten sollen;

FOLGENDES VEREIN-
BART:

Artikel 1

a) Artikel 4 lit. e des Abkom-
mens erhält folgende Fassung:

„e) Beträge, die aus anderen
Kapitalbewegungen herrühren
als den im Artikel 12 und in
der Anlage A dieses Abkom-
mens genannten, werden auf
Antrag der beiden beteiligten
Vertragsparteien von der Er-
rechnung der bilateralen Über-
schüsse oder Defizite aus-
geschlossen. Sind solche Beträge
jedoch innerhalb des Währungs-
gebietes einer Vertragspartei
verwendet worden, so dürfen
sie von der Errechnung nicht
mehr ausgeschlossen werden, es
sei denn, daß die Organisation
etwas anderes bestimmt. Zah-
lungen zur Verzinsung oder
Tilgung der in diesem Absatz
genannten Beträge sind, gleich-
gültig, ob die letzteren aus-
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geschlossen sind oder nicht, von
der Berechnung der bilateralen
Überschüsse oder Defizite über
einen zum Zeitpunkt der
Durchführung der Kapitalbewe-
gung von den betreffenden Ver-
tragsparteien gestellten Antrag
auszuschließen."

b) In Artikel 4 des Abkom-
mens wird nach lit. e eine neue
lit. ebis eingefügt, die folgende
Fassung erhält:

„ebis) Zahlungen auf Grund
eines gemäß Artikel 13bis ab-
geschlossenen Abkommens sind
von der Berechnung der bilate-
ralen Überschüsse oder Defizite
auszuschließen."

Artikel 2

Artikel 6 des Abkommens er-
hält folgende Fassung:

„Artikel 6

RECHNUNGSÜBER-
SCHÜSSE UND RECH-

NUNGSDEFIZITE
Der Rechnungsüberschuß

oder das Rechnungsdefizit einer
Vertragspartei ist der Netto-
überschuß oder das Nettodefizit
dieser Vertragspartei für eine
Abrechnungsperiode, berichtigt
um:

1. den Betrag, der für die
Operationen dieser Abrech-
nungsperiode mit Bezug auf
einen für diese Vertragspartei
festgesetzten Anfangsbetrag ge-
mäß Artikel 10 in Anspruch ge-
nommen oder zur Wiederauf-
füllung verwendet worden ist;

2. den Betrag, der für die
Operationen dieser Abrech-
nungsperiode auf Grund be-
stehender Guthaben, die eine
Vertragspartei besaß oder die
auf sie Bezug haben, gemäß
Artikel 9 verwendet worden ist.
Die Berichtigung wird so vor-
genommen, als wäre der ver-
wendete Betrag ein bilateraler
Überschuß der Vertragspartei,
die die genannten bestehenden
Guthaben besaß, oder ein bi-
laterales Defizit der Vertrags-
partei, für die sie in Verwah-
rung gehalten wurden; und
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3. einen Betrag, der bei den
Operationen dieser Abrech-
nungsperiode auf Grund eines
von der Organisation gemäß
Artikel 10bis gefaßten Beschlus-
ses ausgeglichen wird."

Artikel 3

Artikel7 des Abkommens er-
hält folgende Fassung:

„Artikel 7

KUMULATIVE RECH-
NUNGSÜBERSCHÜSSE
UND RECHNUNGS-

DEFIZITE

Der kumulative Rechnungs-
überschuß oder das kumulative
Rechnungsdefizit einer Ver-
tragspartei gegenüber der
Union ist gleich dem Unter-
schied zwischen der Summe
ihrer Rechnungsüberschüsse und
der Summe ihrer Rechnungs-
defizite, der in den in Arti-
kel 13bis vorgesehenen Fällen
gemäß den Beschlüssen der
Organisation berichtigt ist."

Artikel 4

Nach Artikel 10 des Abkom-
mens wird ein neuer Arti-
kel 10 bis eingefügt, der folgende
Fassung erhält:

„Artikel 10 bis

BESONDERE ARTEN DES
AUSGLEICHS

Unbeschadet der Bestimmun-
gen der Artikel 9 und 10 kann
die Organisation in besonderen
Fällen weitere Arten des Aus-
gleiches von Nettoüberschüssen
oder Nettodefiziten einer Ver-
tragspartei vorsehen."

Artikel 5

Artikel 11 des Abkommens
erhält folgende Fassung:

„Artikel 11

KREDITE UND GOLD-
ZAHLUNGEN

a) Der Rechnungsüberschuß
oder das Rechnungsdefizit einer
Vertragspartei wird zur Hälfte
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durch Kredite und zur anderen
Hälfte durch Goldzahlungen
ausgeglichen, jedoch nur inso-
weit, als der kumulative Rech-
nungsüberschuß oder das kumu-
lative Rechnungsdefizit dieser
Vertragspartei die in der nach-
stehenden Tabelle III für sie
festgesetzte Quote nicht über-
schreitet.

TABELLE III
QUOTEN

b) Zum Ausgleich von Rech-
nungsüberschüssen gewährt die
betreffende Vertragspartei der
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Union den in lit. a dieses Arti-
kels angeführten Kredit und die
Union leistet an die betreffende
Vertragspartei die in dieser lit.
genannte Goldzahlung. Zum
Ausgleich von Rechnungsdefi-
ziten gewährt die Union der be-
treffenden Vertragspartei den in
dieser lit. angeführten Kredit
und die betreffende Vertrags-
partei leistet an die Union die
in dieser lit. angeführte Gold-
zahlung.

c) Wird der kumulative
Rechnungsüberschuß oder das
kumulative Rechnungsdefizit
einer Vertragspartei geringer,
dann wird der auf Grund dieses
Artikels zum Ausgleich des
Rechnungsdefizits oder des
Rechnungsüberschusses dieser
Vertragspartei eingeräumte
Kredit zur Verminderung des
früher an die oder von der
Union gegebenen Kredites ver-
wendet.

d) Jede Vertragspartei darf
zum Ausgleich ihres Rechnungs-
defizits für eine Abrechnungs-
periode einen höheren als den
in lit. a dieses Artikels vor-
gesehenen Anteil in Gold zah-
len, jedoch nur insoweit, als ihr
Rechnungsdefizit ihren kumula-
tiven Rechnungsüberschuß beim
Abschluß der Operationen für
die vorhergehende Abrech-
nungsperiode übersteigt.

e) Jede Vertragspartei darf
vorbehaltlich der Zustimmung
der Organisation den ihr von
der Union auf Grund dieses
Artikels eingeräumten Kredit
vermindern, und zwar entweder

1. auf Grund eines Antra-
ges, daß ihr die Union zum
Ausgleich ihres Rechnungs-
überschusses für eine Abrech-
nungsperiode einen gerin-
geren Teil an Gold zahlen
soll, als dies in lit. a dieses
Artikels vorgesehen ist; oder

2. durch Vornahme einer
Goldzahlung bei den Opera-
tionen für eine Abrechnungs-
periode.
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f) Die Differenz zwischen den
von einer Vertragspartei auf
Grund lit. d und e dieses
Artikels gezahlten Goldbeträgen
und den gemäß lit. a dieses
Artikels für diese Vertrags-
partei errechneten Beträgen so-
wie die von der Union auf
Grund der genannten lit. ge-
schuldeten Goldbeträge, die
nicht gemäß lit. e dieses Artikels
an die betreffende Vertrags-
partei gezahlt worden sind, gel-
ten für die Zwecke dieses Arti-
kels als Kredite. Sofern die be-
treffende Vertragspartei nicht
einen gegenteiligen Antrag
stellt, werden diese Beträge bei
den folgenden Operationen zu-
rückgezahlt."

Artikel 6

Artikel 13 des Abkommens
erhält folgende Fassung:

„Artikel 13

ÜBERSCHREITUNG DER
QUOTEN

a) Falls die Organisation
nichts anderes bestimmt und
vorbehaltlich der Vorschriften
des § 7 der Anlage B dieses Ab-
kommens wird das Rechnungs-
defizit und der Rechnungsüber-
schuß einer Vertragspartei in-
soweit, in voller Höhe durch
Goldzahlungen beglichen, als
ihr kumulatives Rechnungs-
defizit den Betrag ihrer Quote
übersteigt.

b) Vorbehaltlich der Vor-
schriften des § 7 der Anlage B
dieses Abkommens wird der
Rechnungsüberschuß und das
Rechnungsdefizit einer Ver-
tragspartei, soweit ihr kumula-
tiver Rechnungsüberschuß den
Betrag ihrer Quote übersteigt,
gemäß den Entscheidungen der
Organisation ausgeglichen.

c) Wird der kumulative
Rechnungsüberschuß oder das
kumulative Rechnungsdefizit
einer Vertragspartei geringer,
dann wird der auf Grund von
gemäß diesem Artikel von der
Organisation getroffenen Ent-
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Scheidungen bezüglich des Aus-
gleichs des Rechnungsdefizits
oder des Rechnungsüberschusses
dieser Vertragspartei einge-
räumte Kredit zur Vermin-
derung des früher an die oder
von der Union gegebenen Kre-
dites verwendet."

Artikel 7
Nach Artikel 13 des Abkom-

mens wird ein neuer Artikel
13bis eingefügt, der folgende
Fassung erhält:

„Artikel 13 bis

RÜCKZAHLUNG VON
KREDITEN

a) Schließen zwei Vertrags-
parteien ein Übereinkommen
hinsichtlich der Rückzahlung
oder Tilgung von Krediten, die
die Union einer von ihnen und
die die andere der Union ein-
räumte, dann bewirken Zahlun-
gen, welche die erste Vertrags-
partei an die zweite leistet, eine
entsprechende Verminderung
derartiger Kredite, sofern die
Organisation beim Abschluß
eines derartigen Übereinkom-
mens die diesbezüglichen Be-
träge sowie die Termine der
darin vorgesehenen Ratenzahlun-
gen genehmigt. Soweit jedoch
der Kreditbetrag, den die Union
der ersten Vertragspartei bzw.
die zweite Vertragspartei der
Union einräumt, geringer wäre
als die geleistete Zahlung, wird
je nach Sachlage seitens der
ersten Vertragspartei der Union
oder seitens der Union der
zweiten Vertragspartei ein Kre-
dit eingeräumt.

b) Die Organisation kann in
Ausnahmefällen bestimmen, daß
die Rückzahlung oder Tilgung
eines Teiles der von einer Ver-
tragspartei an die Union ge-
währten Kredite durch Gold-
zahlungen erfolgt. Die Organi-
sation kann ferner der Rück-
zahlung oder Tilgung eines sei-
tens der Union an eine Ver-
tragspartei gegebenen Kredites
durch Goldzahlungen zustim-
men."



1294 66. Stück — Ausgegeben am 12. November 1957 — Nr. 224

Artikel 8

Artikel 14 des Abkommens
erhält folgende Fassung:

„Artikel 14

GOLDZAHLUNGEN

a) Die Union kann sich von
ihrer Verpflichtung, auf Grund
der Artikel 10 bis, 11, 13 oder
13bis an eine Vertragspartei
Gold zu zahlen, befreien durch
Zahlung:

1. in USA-Dollar;

2. in der Währung eines
Landes, welches nicht
Vertragspartei ist, falls
diese Währung für die
betreffende Vertragspar-
tei annehmbar ist; oder

3. in der Währung dieser
Vertragspartei.

b) Jede Vertragspartei, die
auf Grund der Artikel 10bis,
11, 13 oder 13bis an die Union
Gold zu zahlen hat, kann sich
von ihrer Verpflichtung be-
freien durch Zahlung:

1. in USA-Dollar; oder

2. vorbehaltlich der Zu-
stimmung des in Ar-
tikel 20 erwähnten Di-
rektoriums, in einer an-
deren Währung, soweit
die Union sie zu Zah-
lungen gemäß lit. a

dieses Artikels benutzen
kann."

Artikel 9

Artikel 22, lit. a des Abkom-
mens erhält folgende Fassung:

„a) Jede Vertragspartei ist
verpflichtet, dem Agenten zu
übermitteln:

1. eine monatliche Aufstel-
lung, die alle für die
Durchführung der Ope-
ration erforderlichen
Angaben enthält, ein-
schließlich der Parität
zwischen ihrer eigenen
Währung und der Rech-
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nungseinheit sowie eines
einheitlichen Wechsel-
kurses, der mit jeder an-
deren Vertragspartei auf
Grund des tatsächlichen
Kurses für laufende Ge-
schäfte vereinbart wird
und zu dem die berich-
tende Vertragspartei be-
reit ist, die Operation
stattfinden zu lassen;

2. die Unterlagen be-
treffend die in Artikel 12
und 13b i s sowie in An-
lage A des vorliegenden
Abkommens angeführ-
ten bilateralen Verein-
barungen, die für die
Durchführung des Ab-
kommens erforderlich
sind; und

3. die Höhe der zur Ver-
wendung gemäß Artikel 9
zur Verfügung stehen-
den Guthaben."

Artikel 10

a) Artikel 34 lit. a des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„a) Sofern die Organisation
nichts anderes bestimmt, endigt
dieses Abkommen für jede Ver-
tragspartei, die eine gemäß Ar-
tikel 10bis, 11 oder 13 geschul-
dete Goldzahlung nicht leistet,
mit Ablauf derjenigen Abrech-
nungsperiode, innerhalb der die
fällige Verpflichtung nicht erfüllt
wird. Sobald die Nichterfüllung
festgestellt worden ist, werden
die übrigen Vertragsparteien ge-
genüber jener Vertragspartei
von ihren Verpflichtungen auf
Grund von Artikel 8 unverzüg-
lich befreit."

b) Artikel 34 lit. d des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„d) Jede Vertragspartei kann
dieses Abkommen durch eine
Mitteilung an die Organisation
für sich beenden;

1. wenn ihr kumulativer
Rechnungsüberschuß
oder ihr kumulatives
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Rechnungsdefizit den
Betrag ihrer Quote er-
reicht; in diesem Falle
endigt das Abkommen
mit Ablauf der Abrech-
nungsperiode, innerhalb
welcher der kumulative
Rechnungsüberschuß
oder das kumulative
Rechnungsdefizit dieser
Vertragspartei ihre
Quote erreicht, oder,
wenn die Mitteilung
später erfolgt, mit Ab-
lauf der Periode, in der
diese erfolgt ist;

2. wenn eine ihr auf
Grund der Artikels 10 bis

11 oder 13 geschuldete
Goldzahlung nicht in
voller Höhe geleistet
worden ist; in diesem
Falle endigt das Abkom-
men mit Ablauf der Ab-
rechnungsperiode, inner-
halb welcher die Mit-
teilung durch die Ver-
tragspartei erfolgt, mit
der Maßgabe, daß diese
von ihren Verpflichtun-
gen gegenüber den an-
deren Vertragsparteien
auf Grund des Ar-
tikels 8 sofort nach er-
folgter Mitteilung be-
freit wird; oder

3. in anderen Fällen und
unter Bedingungen, die
von der Organisation
vorgesehen werden."

Artikel 11

Nach Artikel 35 ter wird ein
neuer Artikel 35 quater eingefügt,
der folgende Fassung erhält:

„Artikel 35 quater

WEITERE VERLÄN-
GERUNG DER ANWEN-
DUNG DES ARTIKELS 11

a) Spätestens am 31. März 1955
wird die Organisation eine ein-
gehende Untersuchung über die
Durchführung dieses Abkom-
mens vornehmen, um in Be-
ratung mit der Regierung der
Vereinigten Staaten von Ame-
rika zu entscheiden, unter wel-
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chen Bedingungen Artikel 11
dieses Abkommens vom 1. Juli
1955 an weiter in Kraft bleiben
soll.

b) Wirkt eine Vertragspartei
an der in lit. a dieses Artikels
vorgesehenen Entscheidung
nicht mit, so endigt dieses Ab-
kommen für sie am 30. Juni
1955; in diesem Falle findet Ar-
tikel 34 lit. e auf diese Ver-
tragspartei Anwendung.

c) Für die anderen Vertrags-
parteien bleibt Artikel 11 zu
den von ihnen festgesetzten Be-
dingungen in Kraft, sofern sich
nicht aus den Bestimmungen des
Artikels 36 lit. b etwas anderes
ergibt."

Artikel 12

a) § 1 der Anlage B des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„§ 1. Endigt dieses Abkom-
men für eine Vertragspartei auf
Grund des Artikels 34 oder
35 quater dieses Abkommens, so
werden die Rechte und Pflichten
dieser Vertragspartei nach den
folgenden Vorschriften be-
stimmt, jedoch vorbehaltlich
von Beschlüssen, welche die Or-
ganisation im Einvernehmen
mit der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika über
die in besonderen Fällen gemäß
Artikel 10 bis oder 13 dieses Ab-
kommens gewährten Kredite
faßt."

b) § 3 der Anlage B des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„§ 3. Sofern die Organisation
nichts anderes bestimmt, wer-
den die Kredite, die die be-
treffende Vertragspartei auf
Grund der Artikel 10bis, 11
und 13 dieses Abkommens der
Union gegeben oder von der
Union empfangen hat, sowie die
von der genannten Vertrags-
partei auf Grund des Ar-
tikels 12 dieses Abkommens in
Anspruch genommen oder ge-
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gebenen Kreditbeträge ge-
strichen und durch bilaterale
Kredite ersetzt, die nach den
Bestimmungen des § 4 dieser
Anlage berechnet werden."

c) § 7 lit. b der Anlage B
des Abkommens erhält folgende
Fassung:

„b) Diese Kredite werden zu
einem von der Organisation
festgesetzten Satz verzinst. Sie
werden bei der in Artikel 11
dieses Abkommens vorge-
sehenen Berechnung nicht be-
rücksichtigt; jedoch mit der
Maßgabe, daß sie.

1. je nach Sachlage für den
Ausgleich der Rech-
nungsüberschüsse oder
Rechnungsdefizite jeder
Vertragspartei insoweit
verwendet werden kön-
nen, als ihr kumulativer
Rechnungsüberschuß
oder ihr kumulatives
Rechnungsdefizit ihre
Quote übersteigt; und

2. für die Zwecke dieser
Anlage als Kredite be-
handelt werden, die
nach Artikel 11 dieses
Abkommens gegeben
oder empfangen wur-
den."

d) § 8 der Anlage B des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„§ 8. Die Union wird bei Be-
endigung dieses Abkommens auf
Grund des Artikels 36 dieses Ab-
kommens nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen liqui-
diert, jedoch vorbehaltlich von
Beschlüssen, welche die Organi-
sation im Einvernehmen mit
der Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika über in
besonderen Fällen gemäß Ar-
tikel 10bis oder 13 dieses Ab-
kommens gewährte Kredite
faßt."

e) § 12 der Anlage B des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:
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„§ 12. Die konvertierbaren
Vermögenswerte des Fonds
werden zur Rückzahlung an
diejenigen Vertragsparteien ver-
wendet, die der Union auf
Grund der Artikel 10bis, 11
und 13 dieses Abkommens Kre-
dite gegeben haben, und zwar
im Verhältnis der Nettobeträge
dieser Kredite. Soweit jedoch
die konvertierbaren Vermö-
genswerte, die der Union gemäß
Artikel 23 lit. b Z. 1 dieses
Abkommens zur Verfügung ge-
stellten Beträge, vermindert um
den Differenzbetrag zwischen
dem Gesamtbetrag der als
Schenkung zugeteilten Anfangs-
guthaben und dem Gesamt-
betrag der zugeteilten Anfangs-
schulden, nicht überschreiten,
können sie auf Grund dieses
Paragraphen nur verwendet
werden, wenn die Regierung
der Vereinigten Staaten von
Amerika der Liquidierung nicht
widersprochen hat."

f) § 15 der Anlage B des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„§ 15. Bestimmt die Organi-
sation, daß die in § 14 dieser
Anlage vorgesehene Abwicklung
von der Union durchzuführen
ist, so haben die Vertragspar-
teien, die von der Union
Kredite auf Grund der Ar-
tikel 10 bis, 11 und 13 dieses Ab-
kommens erhalten haben, der
Union im Verhältnis der Netto-
beträge dieser Kredite und nach
den von der Organisation fest-
zusetzenden Bedingungen die
Beträge zurückzuzahlen, die er-
forderlich sind, damit die Union
die erwähnte Abwicklung
durchführen kann."

§ 19 der Anlage B des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„§ 19. Die Vermögenswerte
des Fonds, welche nicht gemäß
den Bestimmungen der §§ 12
bis 18 dieser Anlage verwendet
worden sind, werden vorbehalt-
lich der Bestimmungen des § 23
unter die Signatare des Abkom-
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mens nach dem in der nach-
stehenden Tabelle IV festgesetz-
ten Schlüssel verteilt. Hat je-
doch eine Vertragspartei eine
ihrer Verpflichtungen auf
Grund der Artikel 10bis, 11
oder 13 dieses Abkommens oder
der §§ 4, 15 oder 16 bis 18 die-
ser Anlage nicht erfüllt, so
nimmt sie an der in diesem
Paragraphen vorgesehenen Ver-
teilung nicht teil, es sei denn,
daß die Organisation etwas an-
deres bestimmt."

h) § 20 der Anlage B des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„§ 20. Soweit Kredite, die
den Vertragsparteien auf Grund
der Artikel 10bis, 11 und 13
dieses Abkommens gegeben
worden sind, nicht nach den Be-
dingungen der §§ 14 bis 18 die-
ser Anlage zurückgezahlt wer-
den, werden sie gegen die den
Vertragsparteien auf Grund des
§ 1 9 dieser Anlage zugeteilten
Forderungen verrechnet."

i) § 23 der Anlage B des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„§ 23. Die Anwendung der
Bestimmungen der §§ 19 bis 22
dieser Anlage bedarf der Zu-
stimmung der Regierung der
Vereinigten Staaten von Ame-
rika, die in Beratung mit der
Organisation bestimmen kann,
daß die restlichen Vermögens-
werte des Fonds ganz oder zum
Teil zugunsten einzelner oder
aller Vertragsparteien zu reser-
vieren sind. Eine Vertragspartei
braucht jedoch die ihr auf
Grund der Artikel 10 bis, 11 und
13 dieses Abkommens ge-
gebenen Kredite innerhalb eines
kürzeren Zeitraums als des in
§ 22 dieser Anlage vorgesehenen
nur dann zurückzahlen, wenn
die Rückzahlung in der Wäh-
rung dieser Vertragspartei zur
Verwendung innerhalb ihres
Staats- oder Währungsgebietes
zu erfolgen hat."
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Artikel 13

Tabelle IV des Abkommens
wird aufgehoben. Tabelle V des
Abkommens wird nunmehr Ta-
belle IV des Abkommens.

Artikel 14

Unbeschadet der Bestimmun-
gen des Artikels 7 des Abkom-
mens kann die Organisation den
kumulativen Rechnungsüber-
schuß oder das kumulative
Rechnungsdefizit einer Ver-
tragspartei berichtigen, um den
Änderungen in der Höhe der
auf Grund dieses Protokolls
vorgesehenen Quoten Rechnung
zu tragen.

Artikel 15

1. Die Artikel 1 bis 13 dieses
Zusatzprotokolls sind Bestand-
teile des Abkommens.

2. Dieses Zusatzprotokoll
wird ratifiziert. Es tritt zu dem-
selben Zeitpunkt wie das Ab-
kommen in Kraft oder, wenn
dieses Zusatzprotokoll zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht von
allen Signatarstaaten ratifiziert
ist, nach Hinterlegung der Rati-
fikationsurkunden durch alle
Signatarstaaten.

3. Dieses Zusatzprotokoll
bleibt bis zur Beendigung des
Abkommens in Kraft. Die Be-
stimmungen der Artikel 34,
35 quater und 36 des Abkom-
mens gelten für dieses Zusatz-
protokoll ebenso wie für das
Abkommen.

Artikel 16

Unbeschadet der Bestimmun-
gen des Artikels 15 lit. 2 wer-
den die Parteien dieses Zusatz-
protokolls seine Bestimmungen
mit Wirkung vom 1. Juli 1954
anwenden.

URKUND DESSEN haben
die unterzeichneten, ordnungs-
gemäß bevollmächtigten Ver-
treter dieses Zusatzprotokoll
mit ihren Unterschriften ver-
sehen.
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GEGEBEN zu Paris am
30. Juni 1954 in englischer und
französischer Sprache, wobei
beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind, in
einem einzigen Exemplar, das
beim Generalsekretär der Or-
ganisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(OEEC) hinterlegt bleibt, der
allen Signatarstaaten dieses Zu-
satzprotokolls beglaubigte Ab-
schriften zustellen wird.

Für die Bundesrepublik Deutsch-
land:

Karl Werkmeister
Für die Republik Österreich:

Herbert Prack

Für das Königreich Belgien:
R. Ockrent

Für das Königreich Dänemark:
Anton Vestbirk

Für die Französische Republik:
Charpentier

Für das Königreich Griechenland:
L. P. Nicolaidis

Für Irland:
C. C. Cremin

Für die Republik Island:
Petur Benediktsson

Für die Italienische Republik:
Attilio Cattani

Für das Großherzogtum Luxem-
burg:

N. Hommel

Für das Königreich Norwegen:
Arne Skaug

Für das Königreich der Nieder-
lande:

A. W. L. Tjarda van Starkenborgh

Für die Portugiesische Republik:
Ruy T. Guerra

Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland:

Hugh Ellis-Rees

Für Schweden:
Göran Ryding

Für die Schweizerische Eid-
genossenschaft:
Gérard Bauer

Für die Türkische Republik:
Mehmet Ali Tiney

Für die Britisch-Amerikanische
Zone des Freien Gebietes von

Triest:
Robert W. Reynolds
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(Übersetzung.)

ZUSATZPROTOKOLL
NR. 6 ZUR ABÄNDERUNG
DES ABKOMMENS ÜBER
DIE GRÜNDUNG EINER

EUROPÄISCHEN
ZAHLUNGSUNION VOM

19. SEPTEMBER 1950

DIE REGIERUNGEN der
Bundesrepublik Deutschland, der
Republik Österreich, des König-
reichs Belgien, des Königreichs
Dänemark, der französischen
Republik, des Königreichs Grie-
chenland, Irlands, der Republik
Island, der italienischen Repu-
blik, des Großherzogtums
Luxemburg, des Königreichs
Norwegen, des Königreichs der
Niederlande, der Portugiesischen
Republik, des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien
und Nordirland, Schwedens, der
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der Türkischen Re-
publik;

ALS SIGNATARE des Ab-
kommens über die Gründung
einer Europäischen Zahlungs-
union vom 19. September 1950
(im folgenden „Abkommen" ge-
nannt) und des Protokolls vom
gleichen Tage über seine vor-
läufige Anwendung, dessen § 1
vorsieht, daß die Bestimmungen
des Abkommens vorläufig so an-
gewendet werden, als ob es seit
dem 1. Juli 1950 wirksam ge-
wesen wäre;

ALS SIGNATARE der Zu-
satzprotokolle Nr. 2, 3, 4 und 5
zur Abänderung des Abkom-
mens vom 4. August 1951 bzw.
11. Juli 1952, 30. Juni 1953 und
30. Juni 1954;

EINGEDENK der Tatsache,
daß auf Grund eines Memoran-
dums betreffend das Freie Ge-
biet von Triest über die zwi-
schen den Regierungen Italiens,
des Vereinigten Königreichs, der
Vereinigten Staaten von Ame-
rika und Jugoslawiens getrof-
fene, am 5. Oktober 1954 in
London paraphierte Vereinba-
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rung die Alliierte Militärregie-
rung der Britisch-Amerikani-
schen Zone des Freien Gebietes
von Triest mit Wirkung vom
26. Oktober 1954 zu bestehen
aufgehört hat und daß auf
Grund des genannten Memo-
randums die italienische Regie-
rung am gleichen Tage die Ver-
waltung des Gebietes übernom-
men hat, für die ihr durch das
genannte Memorandum die
Verantwortung übertragen wor-
den ist;

SIND ÜBEREINGEKOM-
MEN, bestimmte Änderungen
an dem Abkommen vorzuneh-
men; und

HABEN
IM HINBLICK auf eine

Empfehlung, die der Rat der
Organisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(OEEC) am 29. Juni 1955 an-
genommen hat, womit der
Wortlaut dieses Zusatzproto-
kolls genehmigt und den Mit-
gliedern der Organisation dessen
Unterzeichnung empfohlen
wird; sowie

IN DEM WUNSCHE, daß
die Bestimmungen dieses Zu-
satzprotokolls sofort in Kraft
treten sollen;

FOLGENDES VEREIN-
BART:

Artikel 1
Anmerkung 1 zu Tabelle III

des Abkommens erhält folgende
Fassung:

„1. Griechenland darf seine
Rechnungsdefizite für die Ab-
rechnungsperioden zwischen
1. Juli 1954 und 31. Juli 1955
nicht gemäß den Bestimmungen
dieses Artikels ausgleichen. Hin-
sichtlich dieser Perioden gilt die
Quote Griechenlands für
Zwecke des Artikels 13 lit. a
und des Artikels 23 bis sowie der
§§ 4 und 17 der Anlage B dieses
Abkommens als Null."

Artikel 2
Artikel 12 lit. c erhält fol-

gende Fassung:

„c) Kreditbeträge, die von
zwei Vertragsparteien unter-
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einander auf Grund dieses Ar-
tikels verwendet werden, gelten
als Kredite, die der Union oder
von der Union für Zwecke des
Artikels 11 gegeben worden
sind; der auf Grund des. Ar-
tikels 11 zu gebende Kredit-
betrag wird für die beiden be-
teiligten Vertragsparteien so be-
messen, daß der Nettobetrag
der Kredite, die jede von ihnen,
sei es bilateral oder im Verhält-
nis zur Union, gegeben oder
empfangen hat, dem Kredit-
betrag entspricht, der sich aus
Artikel 11 ergibt."

Artikel 3
Artikel 19 lit. b des Abkom-

mens erhält folgende Fassung:

„b) Vorbehaltlich der Bestim-
mungen der lit. c und d dieses
Artikels und des Ar-
tikels 35 quater werden Entschei-
dungen des Rates auf Grund
dieses Abkommens im gegen-
seitigen Einvernehmen aller
Vertragsparteien gefaßt, mit
Ausnahme derjenigen, die ab-
wesend sind oder sich der
Stimme enthalten, jedoch mit
der Maßgabe, daß:

1. die Zustimmung einer
Vertragspartei nicht erforder-
lich ist, wenn der Beschluß
dahin geht, ihr gegenüber die
Anwendung dieses Abkom-
mens gemäß Artikel 33 zu
suspendieren, oder in der Zeit
gefaßt wird, in der ihr gegen-
über die Anwendung dieses
Abkommen suspendiert ist;
und

2. ein Land, für das dieses
Abkommen geendigt hat, an
Beschlüssen auf Grund von
§ 6 der Anlage B dieses Ab-
kommens mitwirkt, sofern es
von diesen Beschlüssen be-
troffen wird."

Artikel 4
Artikel 20, lit. a des Abkom-

mens erhält folgende Fassung:
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„a) Das Direktorium besteht
aus höchstens sieben Mitglie-
dern, die der Rat aus einem
Kreis von Personen ernennt,
die von den Vertragsparteien
vorgeschlagen werden. Endigt
dieses Abkommen für eine Ver-
tragspartei gemäß Artikel 34
oder 35 quater, so scheidet das
auf Vorschlag dieser Vertrags-
partei ernannte Mitglied aus
dem Direktorium aus. Sofern
die Organisation nichts anderes
bestimmt, darf ein Mitglied, das
auf Vorschlag einer Vertrags-
partei ernannt ist, gegenüber
welcher die Anwendung dieses
Abkommens auf Grund des Ar-
tikels 33 suspendiert ist, wäh-
rend der Dauer dieser Suspen-
sion an den Sitzungen des Di-
rektoriums nicht teilnehmen.
Sofern der Rat nichts anderes
bestimmt, ist die Amtszeit der
Mitglieder des Direktoriums
ein Jahr; sie können wieder-
ernannt werden."

Artikel 5
Artikel 26 lit. a des Abkom-

mens erhält folgende Fassung:

„a) Die Konten der Union
werden in einer Rechnungsein-
heit von 0'8867088 Gramm
Feingold geführt, in der auch
die Berechnungen für die Opera-
tionen vorgenommen und die
gemäß Artikel 10bis, 11 und 13
gewährten Kredite ausgedrückt
werden."

Artikel 6
Artikel 27 des Abkommens

erhält folgende Fassung:

„Artikel 27
ÄNDERUNG DER PARITÄT

Wird die Parität zwischen der
Rechnungseinheit und der Wäh-
rung, in welcher eine Vertrags-
partei dem Agenten die zur Be-
rechnung bilateraler Über-
schüsse und Defizite erforder-
lichen Angaben macht, inner-
halb einer Abrechnungsperiode
geändert, so werden die be-
treffenden bilateralen Über-
schüsse oder Defizite für zwei
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Zeitabschnitte errechnet, näm-
lich für die Zeit vor und die
Zeit nach der Änderung der
Parität jeweils auf der Grund-
lage der während jedes dieser
Zeitabschnitte geltenden Paritä-
ten. Für die Zwecke des Ar-
tikels 11 werden die gemäß Ar-
tikel 12 in Anspruch genomme-
nen Kreditbeträge auf der
Grundlage derjenigen Parität in
Rechnungseinheiten umgerech-
net, die während der Abrech-
nungsperiode in Kraft war, für
welche der Kredit in Anspruch
genommen wurde."

Artikel 7
Artikel 35 quater lit. b des

Abkommens erhält folgende
Fassung:

„b) "Wirkt eine Vertragspartei
an der in lit. a dieses Artikels
vorgesehenen Entscheidung nicht
mit, so endigt dieses Ab-
kommen für sie am 31. Juli
1955; in diesem Falle findet Ar-
tikel 34 lit. e auf diese Ver-
tragspartei Anwendung."

Artikel 8
1. Die Artikel 1 bis 7 dieses

Zusatzprotokolls sind Bestand-
teile des Abkommens.

2. Dieses Zusatzprotokoll
wird ratifiziert. Es tritt zu dem-
selben Zeitpunkt wie das Ab-
kommen in Kraft oder, wenn
dieses Zusatzprotokoll zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht von
allen Signatarstaaten ratifiziert
ist, nach Hinterlegung der Ra-
tifikationsurkunden durch alle
Signatarstaaten.

3. Dieses Zusatzprotokoll
bleibt bis zur Beendigung des
Abkommens in Kraft. Die Be-
stimmungen der Artikel 34,
35 quater und 36 des Abkommens
gelten für dieses Zusatzproto-
koll ebenso wie für das Abkom-
men.

Artikel 9
Unbeschadet der Bestimmun-

gen von Artikel 8 lit. 2 werden
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die Parteien dieses Zusatzproto-
kolls seine Bestimmungen mit
Wirkung vom 1. Juli 1955 an-
wenden.

URKUND DESSEN haben
die unterzeichneten, ordnungs-
gemäß bevollmächtigten Ver-
treter dieses Zusatzprotokoll
mit ihren Unterschriften ver-
sehen.

GEGEBEN zu Paris am
29. Juni 1955 in englischer und
französischer Sprache, wobei
beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind, in
einem einzigen Exemplar, das
beim Generalsekretär der Or-
ganisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(OEEC) hinterlegt bleibt, der
allen Signatarstaaten dieses Zu-
satzprotokolls beglaubigte Ab-
schriften zustellen wird.

Für die Bundesrepublik Deutsch-
land:

Karl Werkmeister
Für die Republik Österreich:

Herbert Prack
Für das Königreich Belgien:

R. Ockrent
Für das Königreich Dänemark:

Anthon Vestbirk
Für die Französische Republik:

François Valéry
Für das Königreich Griechenland:

L. P. Nicolaidis
Für Irland:

William P. Fay
Für die Republik Island:

Pétur Benediktsson
Für die Italienische Republik:

Leonardo Vitetti
Für das Großherzogtum Luxem-

burg:
N. Hommel

Für das Königreich Norwegen:
Finn Madsen

Für das Königreich der Nieder-
lande:

J. H. Kruisheer
Für die Portugiesische Republik:

R. T. Guerra
Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland:

Hugh Ellis-Rees

Für Schweden:
Ingemar Hägglöf

Für die Schweizerische Eid-
genossenschaft:
Gérard Bauer

Für die Türkische Republik:
Mehmet Ali Tiney
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(Übersetzung.)
ZUSATZPROTOKOLL

NR. 7 ZUR ABÄNDERUNG
DES ABKOMMENS ÜBER
DIE GRÜNDUNG EINER

EUROPÄISCHEN
ZAHLUNGSUNION VOM

19. SEPTEMBER 1950

DIE REGIERUNGEN der
Bundesrepublik Deutschland, der
Republik Österreich, des König-
reichs Belgien, des Königreichs
Dänemark, der Französischen
Republik, des Königreichs Grie-
chenland, Irlands, der Republik
Island, der Italienischen Re-
publik, des Großherzogtums
Luxemburg, des Königreichs
Norwegen, des Königreichs der
Niederlande, der Portugiesi-
schen Republik, des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien
und Nordirland, Schwedens, der
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der Türkischen Re-
publik;

ALS SIGNATARE des Ab-
kommens über die Gründung
einer Europäischen Zahlungs-
union vom 19. September 1950
(im folgenden „Abkommen"
genannt) und des Protokolls
vom gleichen Tage über seine
vorläufige Anwendung, dessen
§ 1 vorsieht, daß die Bestim-
mungen des Abkommens vor-
läufig so angewendet werden,
als ob es seit dem 1. Juli 1950
wirksam gewesen wäre;

ALS SIGNATARE der Zu-
satzprotokolle Nr. 2, 3, 4, 5 und
6 zur Abänderung des Abkom-
mens vom 4. August 1951,
11. Juli 1952, 30. Juni 1953,
30. Juni 1954 und 29. Juni
1955;

EINGEDENK der Tatsache,
daß auf Grund eines Memoran-
dums betreffend das Freie Ge-
biet von Triest über die zwi-
schen den Regierungen Italiens,
des Vereinigten Königreichs, der
Vereinigten Staaten von Ame-
rika und Jugoslawiens getroffene,
am 5. Oktober 1954 in London
paraphierte Vereinbarung die
Alliierte Militärregierung der
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Britisch-Amerikanischen Zone
des Freien Gebietes von Triest
mit Wirkung vom 26. Oktober
1954 zu bestehen aufgehört hat
und daß auf Grund des genann-
ten Memorandums die italieni-
sche Regierung am gleichen Tag
die Verwaltung des Gebietes
übernommen hat, für die ihr
durch das genannte Memoran-
dum die Verantwortung über-
tragen worden ist;

SIND ÜBEREINGEKOM-
MEN, bestimmte Änderungen
an dem Abkommen vorzu-
nehmen; und

HABEN
IN DER ERWÄGUNG im

besonderen, daß Vorkehrungen
für eine Beendigung des Ab-
kommens im Zusammenhang
mit der Rückkehr einiger Mit-
gliedstaaten zur Konvertibilität
getroffen werden sollten;

IM HINBLICK auf eine
Empfehlung, die der Rat der
Organisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(OEEC) am 29. Juli 1955 an-
genommen hat, womit der
Wortlaut dieses Zusatzproto-
kolls genehmigt und den Mit-
gliedern der Organisation des-
sen Unterzeichnung empfohlen
wird; sowie

IN DEM WUNSCHE, daß
die Bestimmungen dieses Zu-
satzprotokolls sofort in Kraft
treten sollen;
FOLGENDES VEREINBART:

Artikel 1

a) Artikel 11 lit. a des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„a) Der Rechnungsüberschuß
oder das Rechnungsdefizit einer
Vertragspartei wird zu einem
Viertel durch Kreditgewährung
und zu drei Vierteln durch
Goldzahlungen ausgeglichen, je-
doch nur insoweit, als der ku-
mulative Rechnungsüberschuß
oder das kumulative Rech-
nungsdefizit dieser Vertrags-
partei die in der nachstehenden
Tabelle III festgesetzte Quote
nicht überschreitet."
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b) Die Tabelle III des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung :

„TABELLE III

QUOTEN
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Artikel 2

Artikel 19 lit. a und b des
Abkommens erhalten folgende
Fassung:

„a) Vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Artikels 20 hat der
Rat die Befugnis, die zur
Durchführung dieses Abkom-
mens notwendigen Entscheidun-
gen zu treffen. Alle diese Ent-
scheidungen sind für sämtliche
Vertragsparteien rechtsverbind-
lich. Vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Artikels 34 lit. e
und des Artikels 36 lit. e ver-
lieren sie ihre Rechtsverbind-
lichkeit für eine Vertragspartei,
für die dieses Abkommen
endigt. Die in lit. c dieses Ar-
tikels erwähnten Entscheidun-
gen sind jedoch für alle Mit-
glieder der Organisation ver-
bindlich, die Vertragsparteien
sind oder zu irgendeiner Zeit
Vertragsparteien waren.

b) Vorbehaltlich der Bestim-
mungen der lit. c und d dieses
Artikels und des Artikels
35 quinquies weder Entscheidun-
gen des Rates auf Grund des
vorliegenden Abkommens im
gegenseitigen Einvernehmen
aller Vertragsparteien gefaßt,
mit Ausnahme derjenigen, die
abwesend sind oder sich der
Stimme enthalten, jedoch mit
der Maßgabe, daß:

1. die Zustimmung einer
Vertragspartei nicht erforder-
lich ist, wenn der Beschluß
dahin geht, ihr gegenüber die
Anwendung dieses Abkom-
mens gemäß Artikel 33 zu
suspendieren, oder in der Zeit
gefaßt wird, in der ihr gegen-
über die Anwendung dieses
Abkommens suspendiert ist;
und

2. ein Land, für das dieses
Abkommen geendigt hat, an
Beschlüssen auf Grund des § 6
der Anlage B dieses Abkom-
mens mitwirkt, sofern es von
diesen Beschlüssen betroffen
wird."
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Artikel 3

a) Artikel 20 lit. a des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„a) Das Direktorium besteht
aus höchstens sieben Mitglie-
dern, die der Rat aus einem
Kreis von Personen ernennt, die
von den Vertragsparteien vor-
geschlagen werden. Endigt die-
ses Abkommen für eine Ver-
tragspartei gemäß Artikel 34
oder 35 quinquies , so scheidet das
auf Vorschlag dieser Vertrags-
partei ernannte Mitglied aus
dem Direktorium aus. Sofern
die Organisation nichts anderes
bestimmt, darf ein Mitglied, das
auf Vorschlag einer Vertrags-
partei ernannt ist, gegenüber
welcher die Anwendung dieses
Abkommens auf Grund des Ar-
tikels 33 suspendiert ist, wäh-
rend der Dauer dieser Suspen-
sion an den Sitzungen des
Direktoriums nicht teilnehmen.
Sofern der Rat nichts anderes
bestimmt, ist die Amtszeit der
Mitglieder des Direktoriums ein
Jahr; sie können wiederernannt
werden."

b) Artikel 20 lit. h des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„h) Die Beschlüsse des Direk-
toriums sind für alle Vertrags-
parteien rechtsverbindlich, so-
fern und solange der Rat nicht
eine Entscheidung auf Grund
des lit. g dieses Artikels trifft.
Vorbehaltlich der Bestimmun-
gen des Artikels 34 lit. e und
des Artikels 36 lit. e verlieren
die Beschlüsse des Direktoriums
ihre Rechtsverbindlichkeit für
eine Vertragspartei, für die die-
ses Abkommen endigt."

Artikel 4

Nach Artikel 35 quater wird
ein neuer Artikel 35 quinquies in
das Abkommen eingefügt, der
folgende Fassung erhält:
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„Artikel 35 quinquies

WEITERE VERLÄNGERUNG
DER ANWENDUNG DES

ARTIKELS 11

a) Spätestens am 31. März
1956 wird die Organisation eine
eingehende Untersuchung über
die Durchführung dieses Ab-
kommens vornehmen, um in
Beratung mit der Regierung der
Vereinigten Staaten von Ame-
rika zu entscheiden, unter wel-
chen Bedingungen Artikel 11
dieses Abkommens vom 1. Juli
1956 an weiter in Kraft blei-
ben soll.

b) Wirkt eine Vertragspartei
an der in lit. a dieses Artikels
vorgesehenen Entscheidung
nicht mit, so endigt dieses Ab-
kommen für sie am 30. Juni
1956; in diesem Falle findet Ar-
tikel 34 lit. e auf diese Vertrags-
partei Anwendung.

c) Für die anderen Vertrags-
parteien bleibt Artikel 11 zu
den von ihnen festgesetzten Be-
dingungen in Kraft, sofern sich
nicht aus den Bestimmungen des
Artikels 36 lit. b etwas anderes
ergibt."

Artikel 5

Artikel 36 erhält folgende
Fassung:

„Artikel 36

BEENDIGUNG DES
ABKOMMENS

a) Dieses Abkommen kann je-
derzeit durch Entscheidung der
Organisation außer Kraft ge-
setzt werden.

b) Sofern die Organisation
nicht anders entscheidet, tritt
dieses Abkommen außer Kraft,
wenn sich die Summe der Quo-
ten der Vertragsparteien auf
weniger als 50 v. H. des Ge-
samtbetrages aller Quoten be-
laufen sollte.

c) Dieses Abkommen wird
beendet, wenn Vertragsparteien,
deren Quoten zusammen min-
destens 50 v. H. des Gesamt-
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betrages aller Quoten betragen,
die Organisation von ihrer Ab-
sicht, das vorliegende Abkom-
men zu kündigen, in Kenntnis
setzen, vorausgesetzt, daß das
Europäische Währungsabkom-
men vom 5. August 1955 in
Kraft tritt oder nach Beendi-
gung dieses Abkommens An-
wendung findet. In diesem Falle
soll das Abkommen an dem Tag
beendet werden, an dem die
Summe der Quoten der Ver-
tragsparteien, von denen die
Organisation die Kündigung er-
hält, den in dieser lit. vorge-
sehenen Prozentsatz erreicht
oder, falls die für das Inkraft-
treten oder die Anwendung des
Europäischen Währungsabkom-
mens erforderlichen Bedingun-
gen zu diesem Zeitpunkt nicht
erfüllt sind, an dem Tage, an
dem sie erfüllt sind.

d) Für die Zwecke dieses Ar-
tikels gelten als Quoten die am
1. Juli 1955 festgesetzten, in
Tabelle III dieses Abkommens
angeführten Beträge.

e) Bei Beendigung dieses Ab-
kommens:

1. werden die Operationen
für diejenige Abrechnungs-
periode, mit deren Ablauf
dieses Abkommen außer
Kraft tritt, trotzdem noch
durchgeführt; und

2. wird die Union gemäß
den Bestimmungen des Ab-
schnitts II der Anlage B die-
ses Abkommens liquidiert;
diese Bestimmungen bleiben
in Kraft, bis die darin vorge-
sehenen Maßnahmen beendet
sind."

Artikel 6

a) § 1 der Anlage B erhält
folgende Fassung:

„§ 1. Endigt dieses Abkom-
men für eine Vertragspartei auf
Grund des Artikels 34 oder
35quinquies dieses Abkommens,
so werden die Rechte und
Pflichten dieser Vertragspartei
nach den folgenden Vorschrif-
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ten bestimmt, jedoch vorbehalt-
lich von Beschlüssen, welche die
Organisation im Einvernehmen
mit der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika über
die in besonderen Fällen gemäß
Artikel 10bis oder 13 dieses Ab-
kommens gewährten Kredite
faßt."

b) Nach § 10 der Anlage B
des Abkommens wird ein neuer
§ 10bis eingefügt, der folgende
Fassung erhält:

„§ 10 bis. Wenn nach Beendi-
gung dieses Abkommens das
Europäische Währungsabkom-
men vom 5. August 1955 in
Kraft tritt oder Anwendung
findet, wird die Differenz zwi-
schen den Gesamteinnahmen
der Union und den Gesamtaus-
gaben der Union für bezahlte
Zinsen und entstandene Un-
kosten als Kredit behandelt, der
von den in Tabelle IV ange-
führten Vertragsparteien der
Union gewährt wird, und zwar
im Verhältnis der in der ge-
nannten Tabelle angegebenen
Beträge. Für die Zwecke dieses
Abschnittes gelten diese Kredite
als gemäß Artikel 11 dieses Ab-
kommens an die Union ge-
währte Kredite. Im Falle Irlands
und im Falle Griechenlands, so-
lange dessen Quote als Null be-
trachtet wird, sind diese Kredite
jedoch durch die Union sofort
in Gold zurückzuzahlen."

c) § 12 der Anlage B erhält
folgende Fassung:

„§ 12. Vorbehaltlich der An-
wendung der Bestimmungen des
§ 12bis dieser Anlage werden
die konvertierbaren Vermö-
genswerte des Fonds zur Rück-
zahlung an diejenigen Vertrags-
parteien verwendet, die der
Union auf Grund der Artikel
10bis, 11 und 13 dieses Abkom-
kommens Kredite gegeben
haben, und zwar im Verhältnis
der Nettobeträge dieser Kredite.
Soweit jedoch die konvertier-
baren Vermögenswerte die der



66. Stück — Ausgegeben am 12. November 195.7 — Nr. 224 1317

Union gemäß Artikel 23 lit. b
Ziffer 1 dieses Abkommens zur
Verfügung gestellten Beträge,
vermindert um den Differenz-
betrag zwischen dem Gesamt-
betrag der als Schenkung zuge-
teilten Anfangsguthaben und
dem Gesamtbetrag der zuge-
teilten Anfangsschulden, nicht
überschreiten, können sie auf
Grund dieses Paragraphen nur
verwendet werden, wenn die
Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika der Liqui-
dierung nicht widersprochen
hat."

d) Nach § 12 der Anlage B
des Abkommens wird ein neuer
§ 12bis eingefügt, der folgende
Fassung erhält:

„§ 12bis. Vorausgesetzt, daß
das Europäische Währungsab-
kommen vom 5. August 1955 in
Kraft tritt oder Anwendung
findet, sind auf den Europäi-
schen Fonds, der auf Grund des
genannten Abkommens ge-
schaffen wird, nach Beendigung
des vorliegenden Abkommens
mit Zustimmung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika die
folgenden Beträge zu über-
tragen:

1. ein Betrag an konver-
tierbaren Vermögenswerten
des Fonds in Höhe von
113'037 Millionen Rech-
nungseinheiten;

2. ein Betrag von 123'538
Millionen USA-Dollar als
Beitrag der Regierung der
Vereinigten Staaten von
Amerika; und

3. Forderungen gegen Nor-
wegen und die Türkei in
Höhe von 10 Millionen bzw.
25 Millionen Rechnungsein-
heiten, die den als Darlehen
zugeteilten Anfangsguthaben
und zum Ausgleich von
Nettodefiziten dieser Ver-
tragsparteien verwendeten
Anfangsguthaben entspre-
chen. Diese Forderungen sind
in Gold und gemäß den Be-
stimmungen der Unterab-
schnitte 2 bis 4 des § 22 die-
ser Anlage zurückzuzahlen."
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e) § 13 der Anlage B des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„§ 13. Konvertierbare Ver-
mögenswerte des Fonds im
Sinne der §§12 und 12 bis dieser
Anlage sind die bei Beendigung
dieses Abkommens vorhan-
denen Beträge in Gold, USA-
Dollar und konvertierbaren
Währungen von Ländern, die
nicht Vertragsparteien sind."

Artikel 7

Die Tabelle IV des Abkom-
mens erhält folgende Fassung:

Artikel 8

Unbeschadet der Bestimmun-
gen des Artikels 7 des Abkom-
mens kann die Organisation den
kumulativen Rechnungsüber-
schuß bzw. das kumulative
Rechnungsdefizit einer Ver-
tragspartei berichtigen, um den
Veränderungen der Quotenbe-
träge, die in diesem Zusatzpro-
tokoll vorgesehen sind, Rech-
nung zu tragen.

Artikel 9

1. Die Artikel 1 bis 7 dieses
Zusatzprotokolls sind Bestand-
teile des Abkommens.

2. Dieses Zusatzprotokoll
wird ratifiziert. Es tritt zu dem-
selben Zeitpunkt wie das Ab-
kommen in Kraft oder, wenn
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dieses Zusatzprotokoll Zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht von
allen Signatarstaaten ratifiziert
ist, nach Hinterlegung der Rati-
fikationsurkunden durch alle
Signatarstaaten.

3. Dieses Zusatzprotokoll
bleibt bis zur Beendigung des
Abkommens in Kraft; die Be-
stimmungen der Artikel 34,
35 quinquies und 36 des Abkom-
mens gelten für dieses Zusatz-
protokoll ebenso wie für das
Abkommen.

Artikel 10

Unbeschadet der Bestimmun-
gen des Artikels 9 lit. 2 werden
die Parteien dieses Zusatzproto-
kolls alle seine Bestimmungen
mit Wirkung von der am 1. Juli
1955 beginnenden Rechnungs-
periode an anwenden, mit Aus-
nahme derjenigen des Ar-
tikels 1, die von der am
1. August 1955 beginnenden
Rechnungsperiode an wirksam
werden.

URKUND DESSEN haben
die unterzeichneten, ordnungs-
gemäß bevollmächtigten Ver-
treter dieses Zusatzprotokoll
mit ihren Unterschriften ver-
sehen.

GEGEBEN zu PARIS am
5. August 1955 in englischer
und französischer Sprache, wo-
bei beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind, in
einem einzigen Exemplar, das
beim Generalsekretär der Or-
ganisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(OEEC) hinterlegt bleibt, der
allen Signatarstaaten dieses Zu-
satzprotokolls beglaubigte Ab-
schriften zustellen wird.

Für die Bundesrepublik Deutsch-
land:

Karl Werkmeister

Für die Republik Österreich:

Herbert Prack
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Für das Königreich Belgien:

R. Ockrent

Für das Königreich Dänemark:
H. Hjorth-Nielsen

Für die Französische Republik:

François Valéry

Für das Königreich Griechenland:
Théodore Christidis

Da die Republik Irland dem
Sterlinggebiet angehört, erfordern
die Bestimmungen dieses Zusatz-
protokolls ihrerseits keine beson-
deren Maßnahmen, und dieses Zu-
satzprotokoll wird im Namen der
Republik Irland mit der Maßgabe
unterzeichnet, daß die Wirksam-
keit des Zusatzprotokolls die be-
stehenden Abmachungen über den
Zahlungsverkehr zwischen ihr und
den anderen Vertragsparteien nicht
ändern wird.

Für Irland:
William P. Fay

Für die Republik Island:

Pétur Benediktsson

Für die Italienische Republik:
Leonardo Vitetti

Für das Großherzogtum Luxem-
burg:

Robert Als

Für das Königreich Norwegen:

Jens Boyesen

Für das Königreich der Nieder-
lande:

J. C. Kruisheer

Für die Portugiesische Republik:

R. T. Guerra

Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland:

W. Harpham

Für Schweden:
Ingemar Hägglöf

Für die Schweizerische Eid-
genossenschaft:
Gérard Bauer

Für die Türkische Republik:
Mehmet Ali Tiney
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(Übersetzung.)

PROTOKOLL
ZUR ABÄNDERUNG DES
PROTOKOLLS ÜBER DIE

VORLÄUFIGE
ANWENDUNG DES AB-
KOMMENS ÜBER DIE

GRÜNDUNG EINER
EUROPÄISCHEN ZAH-

LUNGSUNION

DIE REGIERUNGEN der
Bundesrepublik Deutschland, der
Republik Österreich, des König-
reichs Belgien, des Königreichs
Dänemark, der Französischen
Republik, des Königreichs Grie-
chenland, Irlands, der Republik
Island, der Italienischen Repu-
blik, des Großherzogtums
Luxemburg, des Königreichs
Norwegen, des Königreichs der
Niederlande, der Portugiesi-
schen Republik, des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien
und Nordirland, Schwedens, der
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der Türkischen Re-
publik;

ALS SIGNATARE des Ab-
kommens über die Gründung
einer Europäischen Zahlungs-
union vom 19. September 1950
(im folgenden „Abkommen"
genannt) und des Protokolls
vom gleichen Tage über seine
vorläufige Anwendung, dessen
§ 1 vorsieht, daß die Bestim-
mungen des Abkommens vor-
läufig so angewendet werden,
als ob es seit dem 1. Juli 1950
wirksam gewesen wäre;

EINGEDENK der Tatsache,
daß auf Grund eines Memoran-
dums betreffend das Freie Ge-
biet von Triest über die zwi-
schen den Regierungen Italiens,
des Vereinigten Königreichs, der
Vereinigten Staaten von Ame-
rika und Jugoslawiens ge-
troffene, am 5. Oktober 1954
in London paraphierte Verein-
barung die Alliierte Militärre-
gierung der Britisch-Amerikani-
schen Zone des Freien Gebiets
von Triest mit Wirkung vom
26. Oktober 1954 zu bestehen
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aufgehört hat und daß auf
Grund des genannten Memo-
randums die italienische Re-
gierung am gleichen Tage die
Verwaltung des Gebietes über-
nommen hat, für die ihr durch
das genannte Memorandum die
Verantwortung übertragen
worden ist;

ALS SIGNATARE des am
heutigen Tag unterzeichneten
Zusatzprotokolls Nr. 7 über die
Änderung des Abkommens;

HABEN
IM HINBLICK auf eine

Empfehlung, die der Rat der
Organisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(OEEC) am 29. Juli 1955 ange-
nommen hat, womit der Wort-
laut dieses Protokolls genehmigt
und den Mitgliedern der Or-
ganisation dessen Unterzeich-
nung empfohlen wird;

FOLGENDES VEREINBART:

Artikel 1

§ 6 des Protokolls über die
vorläufige Anwendung des Ab-
kommens erhält folgende
Fassung:

„§ 6. Sofern die Organisation
nicht anders entscheidet, tritt
dieses Protokoll außer Kraft,
wenn sich der Gesamtbetrag der
Quoten der Vertragsparteien
auf weniger als 50 v. H. der
Summe der am 1. Juli 1955
festgesetzten, in Tabelle III des
Abkommens angeführten Quo-
ten beläuft."

Artikel 2

Artikel 1 dieses Protokolls ist
Bestandteil des Protokolls über
die vorläufige Anwendung des
Abkommens.

URKUND DESSEN haben
die unterzeichneten, ordnungs-
gemäß bevollmächtigten Vertre-
ter dieses Protokoll mit ihren
Unterschriften versehen.

GEGEBEN zu PARIS am
5. August 1955 in englischer
und französischer Sprache, wo-
bei beide Fassungen in gleicher
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Weise authentisch sind, in
einem einzigen Exemplar, das
beim Generalsekretär der Or-
ganisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(OEEC) hinterlegt bleibt, der
allen Signatarstaaten dieses Pro-
tokolls beglaubigte Abschriften
zustellen wird.

Für die Bundesrepublik Deutsch-
land:

Karl Werkmeister

Für die Republik Österreich:

Herbert Prack

Für das Königreich Belgien:

R. Ockrent

Für das Königreich Dänemark:

H. Hjorth-Nielsen

Für die Französische Republik:

François Valéry

Für das Königreich Griechenland:
Théodore Christidis

Für Irland:

William P. Fay

Für die Republik Island:

Pétur Benediktsson

Für die Italienische Republik:

Leonardo Vitetti

Für das Großherzogtum Luxem-
burg:

Robert Als

Für das Königreich Norwegen:
Jens Boyesen

Für das Königreich der Nieder-
lande:

J. C. Kruisheer

Für die Portugiesische Republik:

R. T. Guerra

Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland:

W. Harpham

Für Schweden:
Ingemar Hägglöf

Für die Schweizerische Eid-
genossenschaft:

Gérard Bauer

Für die Türkische Republik:
Mehmet Ali Tiney
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(Übersetzung.)

ZUSATZPROTOKOLL
NR. 8 ZUR ABÄNDERUNG
DES ABKOMMENS ÜBER
DIE GRÜNDUNG EINER

EUROPÄISCHEN
ZAHLUNGSUNION VOM

19. SEPTEMBER 1950

DIE REGIERUNGEN der
Bundesrepublik Deutschland, der
Republik Österreich, des König-
reichs Belgien, des Königreichs
Dänemark, der Französischen
Republik, des Königreichs Grie-
chenland, Irlands, der Republik
Island, der Italienischen Repu-
blik, des Großherzogtums
Luxemburg, des Königreichs
Norwegen, des Königreichs der
Niederlande, der Portugiesi-
schen Republik, des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien
und Nordirland, Schwedens, der
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der Türkischen
Republik;

ALS SIGNATARE des Ab-
kommens über die Gründung
einer Europäischen Zahlungs-
union vom 19. September 1950
(im folgenden „Abkommen"
genannt) und des Protokolls
vom gleichen Tage über seine
vorläufige Anwendung, dessen
§ 1 vorsieht, daß die Bestim-
mungen des Abkommens vor-
läufig so angewendet werden, als
ob es seit dem 1. Juni 1950
wirksam gewesen wäre;

ALS SIGNATARE der Zu-
satzprotokolle Nr. 2, 3, 4, 5, 6
und 7 zur Abänderung des Ab-
kommens vom 4. August 1951,
11. Juli 1952, 30. Juni 1953,
30. Juni 1954, 29. Juni 1955
und 5. August 1955;

EINGEDENK der Tatsache,
daß auf Grund eines Memoran-
dums über die zwischen den Re-
gierungen Italiens, des Vereinig-
ten Königreichs, der Vereinig-
ten Staaten von Amerika und
Jugoslawiens getroffene, am
5. Oktober 1954 in London
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paraphierte Vereinbarung die
Alliierte Militärregierung der
Britisch-Amerikanischen Zone
des Freien Gebietes von
Triest mit Wirkung vom
26. Oktober 1954 zu bestehen
aufgehört hat und daß auf
Grund des genannten Memo-
randums die italienische Regie-
rung am gleichen Tage die Ver-
waltung des Gebietes übernom-
men hat, für die ihr durch das
genannte Memorandum die
Verantwortung übertragen
worden ist;

SIND ÜBEREINGEKOM-
MEN, bestimmte Änderungen
an dem Abkommen vorzuneh-
men; und

HABEN
IM HINBLICK auf eine

Empfehlung, die der Rat der
Organisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(OEEC) am 29. Juni 1956 an-
genommen hat, womit der
Wortlaut dieses Zusatzproto-
kolls genehmigt und den Mit-
gliedern der Organisation dessen
Unterzeichnung empfohlen
wird; sowie

IN DEM WUNSCHE, daß
die Bestimmungen dieses Zu-
satzprotokolls sofort in Kraft
treten sollen;

FOLGENDES VEREIN
BART:

Artikel 1

Artikel 19 lit. b) des Abkom-
mens erhält folgende Fassung:

„b) Vorbehaltlich der Bestim-
mungen der lit. c und d dieses
Artikels und des Artikels 35sexies

werden Entscheidungen des
Rates auf Grund dieses Abkom-
mens im gegenseitigen Einver-
nehmen aller Vertragsparteien
gefaßt, mit Ausnahme derjeni-
gen, die abwesend sind oder sich
der Stimme enthalten, jedoch
mit der Maßgabe, daß:

1. die Zustimmung einer
Vertragspartei nicht erforder-
lich ist, wenn der Beschluß
dahin geht, ihr gegenüber die
Anwendung dieses Abkom-
mens gemäß Artikel 33 zu
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suspendieren, oder in der Zeit
gefaßt wird, in der ihr gegen-
über die Anwendung dieses
Abkommens suspendiert ist;
und

2. ein Land, für das dieses
Abkommen geendigt hat, an
Beschlüssen auf Grund von
§ 6 der Anlage B dieses Ab-
kommens mitwirkt, sofern es
von diesen Beschlüssen be-
troffen wird."

Artikel 2
Artikel 20 lit. a des Abkom-

mens erhält folgende Fassung:

„a) Das Direktorium besteht
aus höchstens sieben Mitglie-
dern, die der Rat aus einem
Kreis von Personen ernennt, die
von den Vertragsparteien vor-
geschlagen werden. Endigt dieses
Abkommen für eine Vertrags-
partei gemäß Artikel 34 oder
35 sexies, so scheidet das auf Vor-
schlag dieser Vertragspartei er-
nannte Mitglied aus dem Direk-
torium aus. Sofern die Organi-
sation nichts anderes bestimmt,
darf ein Mitglied, das auf Vor-
schlag einer Vertragspartei er-
nannt ist, gegenüber welcher die
Anwendung dieses Abkommens
auf Grund des Artikels 33
suspendiert ist, während der
Dauer dieser Suspension an den
Sitzungen des Direktoriums
nicht teilnehmen. Sofern der
Rat nichts anderes bestimmt, ist
die Amtszeit der Mitglieder des
Direktoriums ein Jahr; sie kön-
nen wiederernannt werden."

Artikel 3
Artikel 23 lit. c des Abkom-

mens erhält folgende Fassung:

„c) Der Fonds wird verwen-
det:

1. zur Zahlung von Gold-
oder Währungsbeträgen zu-
gunsten der Vertragsparteien;
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2. zur Erfüllung der Ver-
pflichtungen aus Krediten, die
von den Vertragsparteien ge-
währt wurden;

3. zur Bestreitung der Aus-
gaben, die in Verbindung mit
Zahlungen und Übertragun-
gen von Gold oder Devisen
auf Grund dieses Abkommens
und im Zusammenhang mit
der Anlage der Vermögens-
werte des Fonds entstehen
sowie aller anderen Ausgaben
ähnlicher Art und, falls die
Organisation dies bestimmt,
zur Bestreitung von Ausga-
ben, die gemäß Artikel 21
und 25 entstehen, s o w i e
v o n V e r w a l t u n g s a u s -
g a b e n in V e r b i n d u n g
m i t d e r D u r c h f ü h -
r u n g des e u r o p ä i -
s c h e n W ä h r u n g s a b -
k o m m e n s v o m 5. Au-
g u s t 1955."

Artikel 4
Nach Artikel 35 quinquies wird

ein neuer Artikel 35 sexies in das
Abkommen eingefügt, der fol-
gende Fassung erhält:

„Artikel 35 sexies

WEITERE VERLÄNGERUNG
DER ANWENDUNG DES

ARTIKELS 11
a) Spätestens am 31. März

1957 wird die Organisation eine
eingehende Untersuchung über
die Durchführung dieses Ab-
kommens vornehmen, um in
Beratung mit der Regierung der
Vereinigten Staaten von Ame-
rika zu entscheiden, unter wel-
chen Bedingungen Artikel 11
dieses Abkommens vom 1. Juli
1957 an weiter in Kraft bleiben
soll.

b) Wirkt eine Vertragspartei
an der in lit. a dieses Arti-
kels vorgesehenen Entscheidung
nicht mit, so endigt dieses Ab-
kommen für sie am 30. Juni
1957; in diesem Falle findet Ar-
tikel 34 lit. e auf diese Vertrags-
partei Anwendung.

c) Für die anderen Vertrags-
parteien bleibt Artikel 11 zu
den von ihnen festgesetzten Be-
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dingungen in Kraft, sofern sich
nicht aus den Bestimmungen des
Artikels 36 lit. b etwas anderes
ergibt."

Artikel 5
a) § 1 der Anlage B erhält

folgende Fassung:

„§ 1. Endigt dieses Abkom-
men für eine Vertragspartei auf
Grund des Artikels 34 oder
35sexies dieses Abkommens, so
werden die Rechte und Pflichten
dieser Vertragspartei nach den
folgenden Vorschriften be-
stimmt, jedoch vorbehaltlich
von Beschlüssen, welche die Or-
ganisation im Einvernehmen
mit der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika über
die in besonderen Fällen gemäß
Artikel 10bis oder 13 dieses
Abkommens gewährten Kredite
faßt."

Artikel 6
1. Die Artikel 1 bis 5 dieses

Zusatzprotokolls sind Bestand-
teile des Abkommens.

2. Dieses Zusatzprotokoll
wird ratifiziert. Es tritt zu dem-
selben Zeitpunkt wie das Ab-
kommen in Kraft oder, wenn
dieses Zusatzprotokoll zu
diesem Zeitpunkt noch nicht
von allen Signatarstaaten ratifi-
ziert ist, nach Hinterlegung der
Ratifikationsurkunden durch
alle Signatarstaaten.

3. Dieses Zusatzprotokoll
bleibt bis zur Beendigung des
Abkommens in Kraft; die Be-
stimmungen der Artikel 34,
35 sexies und 36 des Abkommens
gelten für dieses Zusatzproto-
koll ebenso wie für das Ab-
kommen.

Artikel 7
Unbeschadet der Bestimmun-

gen des Artikels 6 lit. 2 werden
die Parteien dieses Zusatzproto-
kolls seine Bestimmungen mit
Wirkung von der am 1. Juli
1956 beginnenden Rechnungs-
periode an anwenden.
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URKUND DESSEN haben
die unterzeichneten, ordnungs-
gemäß bevollmächtigten Ver-
treter dieses Zusatzprotokoll
mit ihren Unterschriften ver-
sehen.

GEGEBEN zu PARIS am
29. Juni 1956 in englischer und
französischer Sprache, wobei
beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind, in
einem einzigen Exemplar, das
beim Generalsekretär der Orga-
nisation für Europäische Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
(OEEC) hinterlegt bleibt, der
allen Signatarstaaten dieses Zu-
satzprotokolls beglaubigte Ab-
schriften zustellen wird.

Für die Bundesrepublik Deutsch-
land:

Karl Werkmeister
Für die Republik Österreich:

Herbert Prack
Für das Königreich Belgien:

R. Ockrent
Für das Königreich Dänemark:

M. A. Wassard
Für die Französische Republik:

François Valéry
Für das Königreich Griechenland:

Théodore Christidis
Da die Republik Irland dem

Sterlinggebiet angehört, erfordern
die Bestimmungen dieses Zusatz-
protokolls ihrerseits keine beson-
deren Maßnahmen und dieses Zu-
satzprotokoll wird im Namen der
Republik Irland mit der Maßgabe
unterzeichnet, daß die Wirksam-
keit des Zusatzprotokolls die be-
stehenden Abmachungen über den
Zahlungsverkehr zwischen ihr und
den anderen Vertragsparteien nicht
ändern wird.

Für Irland:
William P. Fay

Für die Republik Island:
Hördur Helgason

Für die Italienische Republik:
G. Cosmelli

Für das Großherzogtum Luxem-
burg:

N. Hommel
Für das Königreich Norwegen:

Jahn Halvorsen
Für das Königreich der Nieder-

lande:
J. C. Kruisheer

Für die Portugiesische Republik:
José Calvet de Magalhâes
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Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland:

Hugh Ellis-Rees
Für Schweden:

Bertil Swärd
Für die Schweizerische Eid-

genossenschaft:
Gérard Bauer

Für die Türkische Republik:
Mehmet Ali Tiney

für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der
in diesem Abkommen und in diesen Zusatzprotokollen enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom gemäß Artikel 64 des
Bundes-Verfassungsgesetzes die Funktionen des Bundespräsidenten ausübenden Bundeskanzler
unterzeichnet, vom Vizekanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für
Handel und Wiederaufbau und vom Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten gegen-
gezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, den 23. April 1957.

Der gemäß Artikel 64 des Bundes-Verfassungsgesetzes die Funktionen des
Bundespräsidenten ausübende Bundeskanzler:

Raab
Der Vizekanzler:

Schärf
Der Bundesminister für Finanzen:

Kamitz
Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau:

Bock
Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten:

Figl
Nach Mitteilungen des Generalsekretariats der Organisation für Europäische Wirtschaftliche

Zusammenarbeit haben bis zum 20. Juni 1957 folgende Staaten ratifiziert:
Das Abkommen über die Gründung einer Europäischen Zahlungsunion:
Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,

Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich
von Großbritannien und Nordirland.

Das Zusatzprotokoll Nr. 2:
Belgien, Frankreich; Griechenland, Österreich, Türkei, Vereinigtes Königreich von Groß-

britannien und Nordirland.
Das Zusatzprotokoll Nr. 3 :
Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Öster-

reich, Schweden, Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Das Zusatzprotokoll Nr. 4:
Dänemark, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden,

Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Das Zusatzprotokoll Nr. 5:
Dänemark, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Türkei,

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
Das Zusatzprotokoll Nr. 6:
Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Vereinigtes König-

reich von Großbritannien und Nordirland.
Das Zusatzprotokoll Nr. 7:
Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Vereinigtes König-

reich von Großbritannien und Nordirland.
Das Zusatzprotokoll Nr. 8:
Dänemark, Irland, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz.

Raab
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225.
Der Bundespräsident erklärt das am 28, Juni 1957 in Paris unterzeichnete Zusatzprotokoll

Nr. 9 zum Abkommen über die Errichtung einer Europäischen Zahlungsunion, welches also lautet:

(Übersetzung.)

ZUSATZPROTOKOLL
NR. 9 ZUR ABÄNDE-
RUNG DES ABKOMMENS
ÜBER DIE GRÜNDUNG
EINER EUROPÄISCHEN
ZAHLUNGSUNION VOM

19. SEPTEMBER 1950

DIE REGIERUNGEN der
Bundesrepublik Deutschland,
der Republik Österreich, des
Königreiches Belgien, des Kö-
nigreichs Dänemark, der Fran-
zösischen Republik, des König-
reichs Griechenland, Irlands,
der Republik Island, der Ita-
lienischen Republik, des Groß-
herzogtums Luxemburg, des
Königreichs Norwegen, des Kö-
nigreichs der Niederlande, der
Portugiesischen Republik, des
Vereinigten Königreichs von
Großbritannnien und Nord-
irland, Schwedens, der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft und
der Türkischen Republik;

ALS SIGNATARE des Ab-
kommens über die Gründung
einer Europäischen Zahlungs-
union vom 19. September 1950
(im folgenden „Abkommen"
genannt) und des Protokolls
vom gleichen Tage über seine
vorläufige Anwendung, dessen
§ 1 vorsieht, daß die Bestim-
mungen des Abkommens vor-
läufig so angewendet werden,
als ob es seit dem 1. Juli 1950
wirksam gewesen wäre;

ALS SIGNATARE der Zu-
satzprotokolle Nr. 2, 3, 4, 5,
6, 7 und 8 zur Abänderung des
Abkommens vom 4. August
1951, 11. Juli 1952, 30. Juni
1953, 30. Juni 1954, 29. Juni
1955, 5. August 1955 und
29. Juni 1956;

EINGEDENK der Tatsache,
daß auf Grund eines Memoran-
dums über die zwischen den
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Regierungen Italiens, des Ver-
einigten Königreichs, der Ver-
einigten Staaten von Amerika
und Jugoslawiens getroffene,
am 5. Oktober 1954 in London
paraphierte Vereinbarung die
Alliierte Militärregierung der
Britisch-Amerikanischen Zone
des Freien Gebietes von Triest
mit Wirkung vom 26. Oktober
1954 zu bestehen aufgehört hat
und daß auf Grund des genann-
ten Memorandums die italienische
Regierung am gleichen Tage die
Verwaltung des Gebietes über-
nommen hat, für die ihr durch
das genannte Memorandum
die Verantwortung übertragen
worden ist;

SIND ÜBEREINGEKOM-
MEN, bestimmte Änderungen
an dem Abkommen vorzuneh-
men; und

HABEN
IM HINBLICK auf eine

Empfehlung, die der Rat der
Organisation für Europäische
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(OEEC) am 28. Juni 1957 an-
genommen hat, womit der
Wortlaut dieses Zusatzproto-
kolls genehmigt wird; sowie

IN DEM WUNSCHE, daß
die Bestimmungen dieses Zu-
satzprotokolls sofort in Kraft
treten sollen;

FOLGENDES VEREIN-
BART:

Artikel 1

Artikel 19 Absatz b des Ab-
kommens erhält folgende Fas-
sung:

„b) Vorbehaltlich der Bestim-
mungen der Absätze c und d
dieses Artikels und des Ar-
tikels 35 septies werden Entschei-
dungen des Rates auf Grund
dieses Abkommens im gegen-
seitigen Einvernehmen aller
Vertragsparteien gefaßt, mit
Ausnahme derjenigen, die ab-
wesend sind oder sich der
Stimme enthalten, jedoch mit
der Maßgabe, daß:

1. die Zustimmung einer
Vertragspartei nicht er-
forderlich ist, wenn der
Beschluß dahin geht, ihr
gegenüber die Anwen-
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dung dieses Abkommens
gemäß Artikel 33 zu sus-
pendieren, oder in der
Zeit gefaßt wird, in der
ihr gegenüber die Anwen-
dung dieses Abkommens
suspendiert ist; und

2. ein Land, für das dieses
Abkommen geendigt hat,
an Beschlüssen auf Grund
von § 6 der Anlage B
dieses Abkommens mit-
wirkt, sofern es von die-
sen Beschlüssen betroffen
wird."

Artikel 2

Artikel 20 Absatz a des Ab-
kommens erhält folgende Fas-
sung:

„a) Das Direktorium besteht
aus höchstens sieben Mitglie-
dern, die der Rat aus einem
Kreis von Personen ernennt, die
von den Vertragsparteien vor-
geschlagen werden. Endigt die-
ses Abkommen für eine Ver-
tragspartei gemäß Artikel 34
oder 35 septies, so scheidet
das auf Vorschlag dieser Ver-
tragspartei ernannte Mitglied
aus dem Direktorium aus. So-
fern die Organisation nichts
anderes bestimmt, darf ein Mit-
glied, das auf Vorschlag einer
Vertragspartei ernannt ist, ge-
genüber welcher die Anwen-
dung dieses Abkommens auf
Grund des Artikels 33 suspen-
diert ist, während der Dauer
dieser Suspension an den Sit-
zungen des Direktoriums nicht
teilnehmen. Sofern der Rat
nichts anderes bestimmt, ist die
Amtszeit der Mitglieder des
Direktoriums ein Jahr; sie kön-
nen wieder ernannt werden."

Artikel 3

Nach Artikel 35 sexies wird ein
neuer Artikel 35 septies in das
Abkommen eingefügt, der fol-
gende Fassung erhält:
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„Artikel 35 septies

WEITERE VERLÄNGERUNG
DER ANWENDUNG DES

ARTIKELS 11
a) Spätestens am 31. März

1958 wird die Organisation eine
eingehende Untersuchung über
die Durchführung dieses Ab-
kommens vornehmen, um in
Beratung mit der Regierung
der Vereinigten Staaten von
Amerika zu entscheiden, unter
welchen Bedingungen Artikel 11
dieses Abkommens vom 1. Juli
1958 an weiter in Kraft bleiben
soll.

b) Wirkt eine Vertragspartei
an der in Absatz a dieses Ar-
tikels vorgesehenen Entschei-
dung nicht mit, so endigt dieses
Abkommen für sie am 30. Juni
1958; in diesem Falle findet Ar-
tikel 34 Absatz e auf diese Ver-
tragspartei Anwendung.

c) Für die anderen Vertrags-
parteien bleibt Artikel 11 zu
den von ihnen festgesetzten Be-
dingungen in Kraft, sofern sich
nicht aus den Bestimmungen
des Artikels 36 Absatz b etwas
anderes ergibt."

Artikel 4
§ 1 der Anlage B erhält fol-

gende Fassung:

„§ 1. Endigt dieses Abkom-
men für eine Vertragspartei auf
Grund des Artikels 34 oder
35 septies dieses Abkommens, so
werden die Rechte und Pflich-
ten dieser Vertragspartei nach
den folgenden Vorschriften be-
stimmt, jedoch vorbehaltlich
von Beschlüssen, welche die
Organisation im Einvernehmen
mit der Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika
über die in besonderen Fällen
gemäß Artikel 10 bis oder 13
dieses Abkommens gewährten
Kredite faßt."

Artikel 5
1. Die Artikel 1 bis 4 dieses

Zusatzprotokolls sind Bestand-
teile des Abkommens.
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2. Dieses Zusatzprotokoll
wird ratifiziert. Es tritt zu dem-
selben Zeitpunkt wie das Ab-
kommen in Kraft oder, wenn
das Zusatzprotokoll zu diesem
Zeitpunkt noch nicht von allen
Signatarstaaten ratifiziert ist,
nach Hinterlegung der Ratifi-
kationsurkunden durch alle Si-
gnatarstaaten.

3. Dieses Zusatzprotokoll
bleibt bis zur Beendigung des
Abkommens in Kraft; die Be-
stimmungen der Artikel 34,
35 septies und 36 des Abkom-
mens gelten für dieses Zusatz-
protokoll ebenso wie für das
Abkommen.

Artikel 6
Unbeschadet der Bestimmun-

gen des Artikels 5 Absatz 2
werden die Parteien dieses Zu-
satzprotokolls seine Bestim-
mungen mit Wirkung von der
am 1. Juli 1957 beginnenden
Rechnungsperiode an anwen-
den.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die unterzeichneten, ord-
nungsgemäß bevollmächtigten
Vertreter dieses Zusatzprotokoll
mit ihren Unterschriften ver-
sehen.

GEGEBEN zu Paris am
28. Juni 1957 in englischer und
französischer Sprache, wobei
beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind, in einem
einzigen Exemplar, das beim
Generalsekretär der Organi-
sation für Europäische Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit hin-
terlegt bleibt, der allen Signa-
tarstaaten beglaubigte Abschrif-
ten dieses Zusatzprotokolls zu-
stellen wird.

Für die Bundesrepublik
Deutschland:

Karl Werkmeister
Für die Republik Österreich:

Herbert Prack
Für das Königreich Belgien:

R. Ockrent
Für das Königreich Dänemark:

M. A. Wassard
Für die Französische Republik:

François Valéry
Für das Königreich Griechenland:

Théodore Christidis
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Da die Republik Irland dem
Sterlinggebiet angehört, erfor-
dern die Bestimmungen dieses
Zusatzprotokolls ihrerseits keine
besonderen Maßnahmen und
dieses Zusatzprotokoll wird im
Namen der Republik Irland mit
der Maßgabe unterzeichnet, daß
die Wirksamkeit des Zusatzpro-
tokolls die bestehenden Ab-
machungen über den Zahlungs-
verkehr zwischen ihr und den
anderen Vertragsparteien nicht
ändern wird.

Für Irland:
William P. Fay

Für die Republik Island:
H. G. Andersen

Für die Italienische Republik:
G. Cosmelli

Für das Großherzogtum
Luxemburg:
N. Hommel

Für das Königreich Norwegen:
Jens Boyesen

Für das Königreich der
Niederlande:

E. A. Liefrinck
Für die Portugiesische Republik:

J. Calvet de Magalhães
Für das Vereinigte Königreich von
Großbritannien und Nordirland:

Hugh Ellis-Rees
Für Schweden:
Bertil Swärd

Für die Schweizerische Eid-
genossenschaft:
Gérard Bauer

Für die Türkische Republik:
Mehmet Ali Tiney

für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der
in diesem Zusatzprotokoll enthaltenen Betimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Handel
und Wiederaufbau und vom Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten gegengezeichnet
und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, den 6. September 1957.

Der Bundespräsident:
Schärf

Der Bundeskanzler:
Raab

Der Bundesminister für Finanzen:
Kamitz

Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau:
Bock

Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten:
Figl

Bis zum 4. Oktober 1957 haben folgende Staaten das vorliegende Zusatzprotokoll ratifiziert:
Dänemark, Irland, Österreich, Schweiz. Raab


